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Geschäftsordnung 

 

für den Gemeinderat  
der Gemeinde Gauting 

 ergänzt um Passagen aus der alten Geschäftsord-
nung die sich bewährt haben; Passagen, die entfallen 

können sind in kursiv und gestrichen gesetzt 

 

Der Gemeinderat der Gemeinde Gauting gibt sich auf 
Grund des Art. 45 Abs. 1 der Gemeindeordnung für 
den Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796, 
BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch § 1 Abs. 
38 der Verordnung vom 26.März 2019 (GVBl. S. 98), 
folgende Geschäftsordnung 

Der Gemeinderat der Gemeinde Gauting gibt sich auf-
grund des Art. 45 Abs. 1 der Gemeindeordnung für 
den Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl.S. 796, 
BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch …… 
(GVBl. S. ….) folgende Geschäftsordnung 

 

   

   

   

   

   

G e s c h ä f t s o r d n u n g :  G e s c h ä f t s o r d n u n g :   

   

   

   

A.   DIE GEMEINDEORGANE UND IHRE 
AUFGABEN 

A.   Die Gemeindeorgane  
und ihre Aufgaben 
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I .    DER GEMEINDERAT I.    DER GEMEINDERAT  

   

   

   

§ 1 § 1  

Zuständigkeit im Allgemeinen Zuständigkeit im Allgemeinen  

   

(1) Der Gemeinderat beschließt über alle Angele-
genheiten des eigenen und des übertragenen 
Wirkungskreises, soweit sie nicht ausdrücklich 
beschließenden Ausschüssen übertragen sind 
oder aufgrund Gesetz bzw. Übertragung durch 
den Gemeinderat in die Zuständigkeit der ersten 
Bürgermeisterin fallen. 

(1) Der Gemeinderat beschließt über alle Angele-
genheiten des eigenen und des übertragenen 
Wirkungskreises, soweit sie nicht ausdrücklich 
beschließenden Ausschüssen übertragen sind 
oder aufgrund eines Gesetzes bzw. einer Über-
tragung durch den Gemeinderat in die Zustän-
digkeit des ersten Bürgermeisters fallen. 

 

   

(2) 1Der Gemeinderat überträgt die in § 7 genann-
ten Angelegenheiten vorberatenden Ausschüs-
sen zur Vorberatung der Gemeinderatsentschei-
dungen und die in § 8 genannten Angelegenhei-
ten beschließenden Ausschüssen zur selbst-
ständigen Erledigung. 2Er kann sich die Be-
handlung und Entscheidung im Einzelfall vorbe-
halten, wenn das die Bedeutung der Angelegen-
heit erfordert.  

(2) 1Der Gemeinderat überträgt die in § 7 genann-
ten Angelegenheiten vorberatenden Ausschüs-
sen zur Vorbereitung der Gemeinderatsent-
scheidungen und die in § 8 genannten Angele-
genheiten beschließenden Ausschüssen zur 
selbstständigen Erledigung. 2Er kann sich die 
Behandlung und Entscheidung im Einzelfall vor-
behalten, wenn das die Bedeutung der Angele-
genheit erfordert.  
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§ 2 § 2  

Aufgabenbereich des Gemeinderats Aufgabenbereich des Gemeinderats  

   

Der Gemeinderat ist insbesondere für folgende Ange-
legenheiten zuständig:   

Der Gemeinderat ist insbesondere für folgende Ange-
legenheiten zuständig:  

 

   

1. die Beschlussfassung zu Bestands- oder Ge-
bietsänderungen der Gemeinde und zu Ände-
rungen des Namens der Gemeinde oder eines 
Gemeindeteils (Art. 2 und 11 GO), 

1. die Beschlussfassung zu Bestands- oder Ge-
bietsänderungen der Gemeinde und zu Ände-
rungen des Namens der Gemeinde oder eines 
Gemeindeteils (Art. 2 und 11 GO), 

 

   

2. die Entscheidung über Ehrungen, insbesondere 
die Verleihung und die Aberkennung des Ehren-
bürgerrechts (Art. 16 GO), 

2. die Entscheidung über Ehrungen, insbesondere 
die Verleihung und die Aberkennung des Ehren-
bürgerrechts der Ehrenbürgerwürde (Art. 16 
GO), 

 

   

3. die Bildung und die Zusammensetzung der Aus-
schüsse sowie die Zuteilung der Aufgaben an 
diese (Art. 32, 33 GO), 

3. die Bildung und die Zusammensetzung der Aus-
schüsse sowie die Zuteilung der Aufgaben an 
diese (Art. 32, 33 GO), 

 

   

4. die Aufstellung von Richtlinien für laufende An-
gelegenheiten nach Art. 37 Abs. 1 Satz 2 GO, 

4. die Aufstellung von Richtlinien für laufende An-
gelegenheiten nach Art. 37 Abs. 1 Satz 2 GO, 

 

   

5. die Verteilung der Geschäfte unter die Gemein-
deratsmitglieder (Art. 46 Abs. 1 Satz 2 GO), 

5. die Verteilung der Geschäfte unter die Gemein-
deratsmitglieder (Art. 46 Abs. 1 Satz 2 GO), 

 

   

6. die Wahlen (Art. 51 Abs. 3 und 4 GO), 6. die Wahlen (Art. 51 Abs. 3 und 4 GO),  
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7. die Beschlussfassung über Angelegenheiten, zu 
deren Erledigung die Gemeinde der Genehmi-
gung bedarf,  

7. die Beschlussfassung über Angelegenheiten, zu 
deren Erledigung die Gemeinde der Genehmi-
gung bedarf (z.B. aufgrund haushaltsrechtlicher 
Bestimmungen der GO oder Genehmigungsvor-
behalte nach KAG, BauGB, KommZG), 

 

   

8. den Erlass, die Änderung und die Aufhebung 
von Satzungen und Verordnungen, ausgenom-
men alle Bebauungspläne und alle sonstigen 
Satzungen nach den Vorschriften des Ersten 
Kapitels des Baugesetzbuchs sowie alle örtli-
chen Bauvorschriften im Sinn des Art. 81 der 
Bayerischen Bauordnung, auch in den Fällen 
des Art. 81 Abs. 2 der Bayerischen Bauord-
nung, 

8. den Erlass, die Änderung und die Aufhebung 
von Satzungen und Verordnungen; ausgenom-
men alle Bebauungspläne und sonstigen Sat-
zungen nach den Vorschriften des Ersten Kapi-
tels des Baugesetzbuchs sowie alle örtlichen 
Bauvorschriften im Sinn des Art. 81 der Bayeri-
schen Bauordnung, auch in den Fällen des 
Art. 81 Abs. 2 der Bayerischen Bauordnung, 

 

   

9. die Beschlussfassung über die allgemeine Re-
gelung der Bezüge der Gemeindebediensteten 
und über beamten-, besoldungs-, versorgungs- 
und disziplinarrechtliche Angelegenheiten der 
Ersten Bürgermeisterin oder weiteren Bürger-
meister und der berufsmäßigen Gemeinderats-
mitglieder, soweit nicht das Gesetz über kom-
munale Wahlbeamte oder Wahlbeamtinnen 
(KWBG) oder das Bayerische Disziplinargesetz 
(BayDG) etwas anderes bestimmen, 

9. die Beschlussfassung über die allgemeine Re-
gelung der Bezüge der Gemeindebediensteten 
(z.B. Grundsatzentscheidungen bzgl. Gewäh-
rung einer Arbeitsmarktzulage, Verkürzung von 
Stufenlaufzeiten) und über beamten-, besol-
dungs-, versorgungs- und disziplinarrechtliche 
Angelegenheiten der Bürgermeister oder Bür-
germeisterinnen und der berufsmäßigen Ge-
meinderatsmitglieder, soweit nicht das Gesetz 
über kommunale Wahlbeamte und Wahlbeam-
tinnen oder das Bayerische Disziplinargesetz et-
was anderes bestimmen, 
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10. die Beschlussfassung über die Haushaltssat-
zung und über die Nachtragshaushaltssatzun-
gen (Art. 65 und 68 GO), 

10. die Beschlussfassung über die Haushaltssat-
zung und über die Nachtragshaushaltssatzun-
gen (Art. 65 und 68 GO), 

 

   

11. die Beschlussfassung über den Finanzplan 
(Art. 70 GO), 

11. die Beschlussfassung über den Finanzplan (Art. 
70 GO), 

 

   

12. die Feststellung der Jahresrechnung und der 
Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und der 
Krankenhäuser mit kaufmännischem Rech-
nungswesen sowie die Beschlussfassung über 
die Entlastung (Art. 102 GO), 

12. die Feststellung der Jahresrechnung und der 
Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und der 
Krankenhäuser mit kaufmännischem Rech-
nungswesen sowie die Beschlussfassung über 
die Entlastung (Art. 102 GO), 

 

   

13. die Entscheidungen im Sinne von Art. 96 Abs. 1 
Satz 1 GO über gemeindliche Unternehmen, 

13. die Entscheidungen im Sinne von Art. 96 Abs. 1 
Satz 1 GO über gemeindliche Unternehmen 
(z.B. Errichtung, Übernahme, Erweiterung, Be-
teiligung), 

 

   

14. die hinsichtlich der Eigenbetriebe dem Gemein-
derat im Übrigen gesetzlich vorbehaltenen An-
gelegenheiten (Art. 88 GO), 

14. die hinsichtlich der Eigenbetriebe dem Gemein-
derat im Übrigen gesetzlich vorbehaltenen An-
gelegenheiten (Art. 88 GO), 

 

   

15. die Benennung und Abberufung des behördli-
chen Datenschutzbeauftragten, 

15. die Bestellung und die Abberufung der Leitung 
und Stellvertretung des Rechnungsprüfungs-
amts und der Prüferinnen oder Prüfer (Art. 104 
Abs. 3 GO) sowie die Benennung und Abberu-
fung des oder der behördlichen Datenschutzbe-
auftragten der Vorschlag von Schöffinnen und 
Schöffen, 
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16. die Entscheidung über die Zulässigkeit eines 
Bürgerbegehrens (Art. 18 a Abs. 8 GO) und die 
Durchführung eines Bürgerentscheids (Art. 18 a 
Abs. 2, Abs. 8 GO),  

16. die Entscheidung über die Zulässigkeit eines 
Bürgerbegehrens (Art. 18a Abs. 8 GO) und die 
Durchführung eines Bürgerentscheids (Art. 18a 
Abs. 2, Abs. 10 GO),  

 

   

17. die allgemeine Festsetzung von Gebühren, Tari-
fen und Entgelten,  

17. die allgemeine Festsetzung von Gebühren Ab-
gaben, Tarifen und Entgelten,  

 

   

18. die Entscheidung über Ernennung, Beförde-
rung, Abordnung, Versetzung, Zuweisung an 
eine Einrichtung, Ruhestandsversetzung und 
Entlassung der Beamten, soweit diese Befug-
nisse nicht auf einen Ausschuss übertragen 
sind, 

18. die Entscheidung über Ernennung, Beförde-
rung, Abordnung, Versetzung, Zuweisung an 
eine Einrichtung, Ruhestandsversetzung und 
Entlassung der Beamtinnen und Beamten ab 
Besoldungsgruppe A9, soweit diese Befugnisse 
nicht auf einen Ausschuss übertragen sind, 

 

   

19. die Entscheidung über Einstellung, Höhergrup-
pierung (nicht nur vorübergehende Übertragung 
einer höherwertigen Tätigkeit) Abordnung, Ver-
setzung, Zuweisung an einen Dritten, Beschäfti-
gung mittels Personalgestellung und Entlassung 
der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen ab 
Entgeltgruppe 12 des TVöD oder ab einem ent-
sprechenden Entgelt, soweit diese Befugnisse 
nicht auf einen Ausschuss übertragen sind, 

19. die Entscheidung über Einstellung, Höhergrup-
pierung (nicht nur vorübergehende Übertragung 
einer höherwertigen Tätigkeit), Abordnung, Ver-
setzung, Zuweisung an einen Dritten, Beschäfti-
gung mittels Personalgestellung und Entlassung 
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ab 
Entgeltgruppe 9a 12 des TVöD oder ab einem 
entsprechenden Entgelt, soweit diese Befug-
nisse nicht auf einen Ausschuss übertragen 
sind, 

 

   

20. die Entscheidung über Altersteilzeit der Ge-
meindebediensteten, 

20. die Entscheidung über Altersteilzeit der Ge-
meindebediensteten, 

 

   

21. die Beschlussfassung über die Beteiligung an 
Zweckverbänden und, soweit hoheitliche 

21. die Beschlussfassung über die Beteiligung an 
Zweckverbänden und, soweit hoheitliche 
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Befugnisse übertragen werden, über den Ab-
schluss von Zweckvereinbarungen, 

Befugnisse übertragen werden, über den Ab-
schluss von Zweckvereinbarungen, 

   

22. die grundsätzlichen Angelegenheiten gemeindli-
cher Planungen (z. B. der Flächennutzungspla-
nung, insbesondere der Einleitung des Verfah-
rens über die Aufstellung und Änderung des 
Flächennutzungsplanes und den Abschluss des 
Verfahrens), der Ortsplanung, der Landschafts-
planung und der Landesplanung, der Gewäs-
serplanung und gemeindeübergreifender Pla-
nungen und Projekte, ausgenommen die aus-
drücklich auf Ausschüsse übertragenen Angele-
genheiten,  

22. die grundsätzlichen Angelegenheiten gemeindli-
cher Planungen, z.B. der Bauleitplanung (Flä-
chennutzungsplanung und Bebauungsplanung) 
(u.a. der Flächennutzungsplanung, insbeson-
dere der Einleitung des Verfahrens über die 
Aufstellung und Änderung des Flächennut-
zungsplanes und des Abschluss des Verfah-
rens), der Ortsplanung, der Landschaftsplanung 
und der Regional- und Landesplanung, der Ge-
wässerplanung und gemeindeübergreifender 
Planungen und Projekte, ausgenommen die 
ausdrücklich auf Ausschüsse übertragenen An-
gelegenheiten, 

die grundsätzlichen Angelegenheiten gemeindlicher 
Planungen (z.B. der Flächennutzungsplanung, insbe-
sondere der Einleitung des Verfahrens über die Auf-
stellung und Änderung des Flächennutzungsplanes 
und des Abschlusses des Verfahrens), der Ortspla-
nung, der Landschaftsplanung, der Landes- und Regi-
onalplanung, der Gewässerplanung und gemeinde-
übergreifender Planungen und Projekte, ausgenom-
men die ausdrücklich auf Ausschüsse übertragenen 
Angelegenheiten, (Änderungsvorschlag seitens GB2) 

   

23. die Namensgebung für Straßen, Schulen und 
sonstige öffentliche Einrichtungen,  

23. die Namensgebung für Straßen, Schulen und 
sonstige öffentliche Einrichtungen,  

 

   

24. der Vorschlag, die Entsendung und die Abberu-
fung von Vertretern der Gemeinde in andere Or-
ganisationen und Einrichtungen, 

24. der Vorschlag, die Entsendung und die Abberu-
fung von Vertreterinnen und Vertretern der Ge-
meinde in andere Organisationen und Einrich-
tungen, 

 

   

25. die Beschlussfassung über die Vereinbarung ei-
ner kommunalen Partnerschaft,, 

25. die Beschlussfassung über die Vereinbarung ei-
ner kommunalen Partnerschaft, 

 

   

26. die grundsätzlichen Angelegenheiten gemeind-
lich verwalteter Stiftungen, insbesondere Ände-
rungen des Stiftungszwecks, 

26. die grundsätzlichen Angelegenheiten gemeind-
lich verwalteter Stiftungen, insbesondere Ände-
rungen des Stiftungszwecks, 
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27. die Angelegenheiten der Sparkassen, soweit die 
Gemeinde als Träger zur Mitwirkung betroffen 
ist, 

27. die Angelegenheiten der Sparkassen, soweit die 
Gemeinde als Träger zur Mitwirkung betroffen 
ist, 

 

   

28. die Entscheidung über Erwerb, Veräußerung 
und Verpfändung von Vermögensgegenstän-
den, soweit sie nicht für den laufenden Ge-
schäftsbetrieb bestimmt sind und nicht unter die 
der Ersten Bürgermeisterin übertragenen Aufga-
ben fallen. Für Grundstücksgeschäfte gelten die 
gesondert festgelegten Wertgrenzen, 

28. die Entscheidung über Erwerb, Veräußerung 
und Verpfändung von Vermögensgegenstän-
den, soweit sie nicht für den laufenden Ge-
schäftsbetrieb bestimmt sind und nicht unter die 
des ersten Bürgermeisters übertragenen Aufga-
ben fallen. Für Grundstücksgeschäfte gelten die 
gesondert festgelegten Wertgrenzen, 

 

   

29. die Mitgliedschaft in sonstigen juristischen Per-
sonen des öffentlichen oder privaten Rechts 
(Genossenschaften, Verbände, Vereine etc.), 

29. die Mitgliedschaft in sonstigen juristischen Per-
sonen des öffentlichen oder privaten Rechts 
(Genossenschaften, Verbände, Vereine etc.), 

 

   

30. die allgemeine Regelung der Benutzung öffentli-
cher Einrichtungen nach bürgerlichem Recht bei 
Angelegenheiten von besonderer Bedeutung, 

30. die allgemeine Regelung der Benutzung öffentli-
cher Einrichtungen nach bürgerlichem Recht bei 
Angelegenheiten von besonderer Bedeutung, 

 

   

31. die Entscheidung über die Hingabe von Darle-
hen aus Gemeinde- und Stiftungsmitteln, die 
Übernahme von Bürgschaften und anderen Si-
cherheitsleistungen, soweit die Befugnis nicht 
an den Haupt- und Finanzausschuss übertragen 
ist. 

31. die Entscheidung über die Hingabe von Darle-
hen aus Gemeinde- und Stiftungsmitteln, die 
Übernahme von Bürgschaften und anderer Si-
cherheitsleistungen, soweit die Befugnis nicht 
an den Haupt- und Finanzausschuss übertragen 
ist, 

 

   

32. Bewilligung von Zuschüssen und ähnlichen 
Leistungen von mehr als 20.000€, ausgenom-
men regelmäßige Zuschüsse, für die der Ge-
meinderat feste Rahmensätze bestimmt hat.  

 

31. Bewilligung von Zuschüssen und ähnlichen 
Leistungen von mehr als 20.000€, ausgenom-
men regelmäßige Zuschüsse, für die der Ge-
meinderat feste Rahmensätze bestimmt hat, 
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32. Die Bewilligung von Zuschüssen gilt mit der Be-
reitstellung der Haushaltsmittel im Haushalts-
plan als erteilt, wenn sich aus den Angaben bei 
der Haushaltsstelle eine exakte Zuordnung zum 
Empfänger des Zuschusses ergibt, 

32. Die Bewilligung von Zuschüssen gilt mit der Be-
reitstellung der Haushaltsmittel im Haushalts-
plan als erteilt, wenn sich aus den Angaben bei 
der Haushaltsstelle eine exakte Zuordnung zum 
Empfänger des Zuschusses ergibt, 

 

   

33. Grundsatzentscheidungen über Projektierung, 
Errichtung, Erweiterung oder wesentliche Ver-
änderung gemeindlicher Objekte (Hoch- und 
Tiefbaumaßnahmen), 

33. Grundsatzentscheidungen über Projektierung, 
Errichtung, Erweiterung oder wesentliche Ver-
änderung gemeindlicher Objekte (Hoch- und 
Tiefbaumaßnahmen), 

 

   

34. Grundsatzentscheidung zu überörtlichen Projek-
ten (Verkehrsplanungen, Ver- und Entsorgungs-
einrichtungen, sonstigen Großprojekten von 
überörtlicher Bedeutung). 

34. Grundsatzentscheidung zu überörtlichen Projek-
ten (Verkehrsplanungen, Ver- und Entsorgungs-
einrichtungen, sonstigen Großprojekten von 
überörtlicher Bedeutung etc.). 

 

   

   

   

   

I I .    DIE GEMEINDERATSMITGLIEDER II.    DIE GEMEINDERATSMITGLIEDER  

   

   

   

§ 3 § 3  

Rechtsstellung der ehrenamtlichen Gemeinderats-
mitglieder, Befugnisse 

Rechtsstellung der ehrenamtlichen Gemeinderats-
mitglieder, Befugnisse 
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(1) Gemeinderatsmitglieder üben ihre Tätigkeit 
nach ihrer freien, nur durch die Rücksicht auf 
das öffentliche Wohl bestimmten Überzeugung 
aus und sind an Aufträge nicht gebunden. 

(1) Gemeinderatsmitglieder üben ihre Tätigkeit 
nach ihrer freien, nur durch die Rücksicht auf 
das öffentliche Wohl bestimmten Überzeugung 
aus und sind an Aufträge nicht gebunden. 

 

   

(2) Für die allgemeine Rechtsstellung der Gemein-
deratsmitglieder (Teilnahmepflicht, Sorgfalts- 
und Verschwiegenheitspflicht, Geheimhaltungs-
pflicht, Ausschluss wegen persönlicher Beteili-
gung, Geltendmachung von Ansprüchen Dritter, 
Ablehnung, Niederlegung und Verlust des Am-
tes) gelten die Art. 48 Abs. 1, Art. 20 Abs. 1 bis 
3, Art. 56a, Art. 49, 50, 48 Abs. 3 GO sowie 
Art. 47 bis Art. 49 Gemeinde- und Landkreis-
wahlgesetz. 

(2) Für die allgemeine Rechtsstellung der Gemein-
deratsmitglieder (Teilnahmepflicht, Sorgfalts- 
und Verschwiegenheitspflicht, Geheimhaltungs-
pflicht, Ausschluss wegen persönlicher Beteili-
gung, Geltendmachung von Ansprüchen Dritter, 
Ablehnung, Niederlegung und Verlust des Am-
tes) gelten die Art. 48 Abs. 1, Art. 20 Abs. 1 bis 
3, Art. 56a, Art. 49, 50, 48 Abs. 3 GO sowie 
Art. 47 bis Art. 49 Gemeinde- und Landkreis-
wahlgesetz. 

 

   

(3) Der Gemeinderat bestellt aus seiner Mitte Refe-
renten für verschiedene Aufgabengebiete. De-
ren Zahl, Aufgabenbereich, zeitliche Befristung 
und Tätigkeit bestimmt sich nach Anlage „Refe-
rate des Gemeinderats“ der Geschäftsordnung. 

Die Änderung der Anzahl und der Aufgabenge-
biete kann durch Änderung der Anlage „Refe-
rate des Gemeinderats“ per Beschluss des Ge-
meinderats erfolgen. 

(3) Der Gemeinderat kann zur Vorbereitung seiner 
Entscheidungen durch besonderen Beschluss 
einzelnen seiner Mitglieder bestimmte Auf-
gabengebiete (Referate) zur Bearbeitung 
zuteilen und sie insoweit mit der Überwachung 
der gemeindlichen Verwaltungstätigkeit be-
trauen (Art. 46 Abs. 1 Satz 2, Art. 30 Abs. 3 
GO).  
1Der Gemeinderat bestellt aus seiner Mitte Re-
ferenten für verschiedene Aufgabengebiete. 
2Deren Zahl, Aufgabenbereich, zeitliche Befris-
tung und Tätigkeit bestimmt sich nach Anlage 
„Referate des Gemeinderats“ der Geschäftsord-
nung. 
 
3Die Änderung der Anzahl und der Aufgabenge-
biete kann durch Änderung der Anlage „Refe-
rate des Gemeinderats“ per Beschluss des Ge-
meinderats erfolgen. 
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(3.1) Es werden Referenten für die Aufgabengebiete 
gemäß Anlage „Referate des Gemeinderats“ 
durch Beschluss des Gemeinderats bestellt; 
dies gilt auch für den Widerruf einer Bestellung. 

(3.1) Es werden Referenten für die Aufgabengebiete 
gemäß Anlage „Referate des Gemeinderats“ 
durch Beschluss des Gemeinderats bestellt; 
dies gilt auch für den Widerruf einer Bestellung. 

 

   

(3.2) Die Referenten werden vom Gemeinderat nicht 
generell nach Art. 46 Abs. 1 Satz 2, Art. 30 Abs. 
3 BayGO mit der Überwachung der gemeindli-
chen Verwaltungstätigkeit in ihrem Aufgabenge-
biet betraut; diese Aufgabe behält sich der Ge-
meinderat als Gremium vor.  

(3.2) Die Referenten werden vom Gemeinderat nicht 
generell nach Art. 46 Abs. 1 Satz 2, Art. 30 Abs. 
3 BayGO mit der Überwachung der gemeindli-
chen Verwaltungstätigkeit in ihrem Aufgabenge-
biet betraut; diese Aufgabe behält sich der Ge-
meinderat als Gremium vor. 

 

   

(4) Zur Ausübung von Verwaltungsbefugnissen 
sind Gemeinderatsmitglieder nur berechtigt, so-
weit ihnen die Erste Bürgermeisterin im Rah-
men der Geschäftsverteilung nach Anhörung 
der weiteren Bürgermeister einzelne seiner Be-
fugnisse (§§ 12 bis 16) überträgt (Art. 39 Abs. 2 
GO).  

(4) Zur Ausübung von Verwaltungsbefugnissen 
sind Gemeinderatsmitglieder nur berechtigt, so-
weit ihnen der erste Bürgermeister im Rahmen 
der Geschäftsverteilung nach Anhörung der 
weiteren Bürgermeister oder Bürgermeisterin-
nen einzelne seiner Befugnisse (§§ 12 bis 16) 
überträgt (Art. 39 Abs. 2 GO).  
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(5) 1Gemeinderäte haben nach vorheriger Termin-
vereinbarung ein Recht auf Akteneinsicht in alle 
Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises 
der Gemeinde. 

2Hierfür gilt die Informationsfreiheitssatzung mit 
Ausnahme der Kostenpflicht. 

3Gemeinderatsmitglieder, die eine Tätigkeit 
nach Abs. 3 oder 4 ausüben, haben ein Recht 
auf Akteneinsicht innerhalb ihres Aufgabenbe-
reichs.  

4Zur Vorbereitung von Tagesordnungspunkten 
der nächsten Sitzung erhält jedes Gemeinde-
ratsmitglied nach vorheriger Terminvereinba-
rung das Recht zur Einsicht in die entschei-
dungserheblichen Unterlagen, sofern Gründe 
der Geheimhaltung nicht entgegenstehen.  

5Im Übrigen haben Gemeinderatsmitglieder ein 
Recht auf Akteneinsicht, wenn sie vom Gemein-
derat durch Beschluss mit der Einsichtnahme 
beauftragt werden.  

6Das Verlangen zur Akteneinsicht ist gegenüber 
der Ersten Bürgermeisterin geltend zu machen. 

(5) 1Gemeinderäte haben nach vorheriger Termin-
vereinbarung ein Recht auf Akteneinsicht in alle 
Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises 
der Gemeinde. 

2Hierfür gilt die Informationsfreiheitssatzung mit 
Ausnahme der Kostenpflicht. 

3Gemeinderatsmitglieder, die eine Tätigkeit 
nach Abs. 3 oder 4 ausüben, haben ein Recht 
auf Akteneinsicht innerhalb ihres Aufgabenbe-
reichs.  

4Zur Vorbereitung von Tagesordnungspunkten 
der nächsten Sitzung erhält jedes Gemeinde-
ratsmitglied nach vorheriger Terminvereinba-
rung das Recht zur Einsicht in die entschei-
dungserheblichen Unterlagen, sofern Gründe 
der Geheimhaltung nicht entgegenstehen.  

5Im Übrigen haben Gemeinderatsmitglieder ein 
Recht auf Akteneinsicht, wenn sie vom Gemein-
derat durch Beschluss mit der Einsichtnahme 
beauftragt werden.  

6Das Verlangen zur Akteneinsicht ist gegenüber 
dem ersten Bürgermeister geltend zu machen. 

 

   

   

§ 4 § 4  

Umgang mit Dokumenten und 
elektronischen Medien 

Umgang mit Dokumenten und 
elektronischen Medien4 

 

   

                                                 
4 Die im Rahmen der mandatsausübung anfallenden Kosten für den Umgang mit elektronischen Dokumenten (Beschaffung eines Empfangsgeräts, Fertigung von Ausdru-

cken u.a.) und deren Schutz können z.B. über eine monatliche IT-Pauschale abgegolten werden. 
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(1) Die Gemeinde Gauting betreibt ein digitales 
Ratsinformationssystem. 

(1) die Gemeinde Gauting betreibt ein digitales 
Ratsinformationssystem. 

 

   

(2) Der Verschwiegenheitspflicht unterfallende 
schriftliche und elektronische Dokumente sind 
so aufzubewahren, dass sie dem unbefugten 
Zugriff Dritter entzogen sind. Im Umgang mit 
solchen Dokumenten beachten die Gemeinde-
ratsmitglieder Geheimhaltungsinteressen und 
den Datenschutz. Werden diese Dokumente für 
die Tätigkeit als Gemeinderatsmitglied nicht 
mehr benötigt, sind sie zurückzugeben oder da-
tenschutzkonform zu vernichten bzw. zu lö-
schen.  

 

(2) 1Der Verschwiegenheitspflicht unterfallende 
schriftliche und elektronische Dokumente sind 
so aufzubewahren, dass sie dem unbefugten 
Zugriff Dritter entzogen sind. 2Im Umgang mit 
solchen Dokumenten beachten die Gemeinde-
ratsmitglieder Geheimhaltungsinteressen und 
den Datenschutz. 3Werden diese Dokumente 
für die Tätigkeit als Gemeinderatsmitglied 
nicht mehr benötigt, sind sie zurückzugeben o-
der datenschutzkonform zu vernichten bzw. zu 
löschen. 

 

(3) Beschlussvorlagen für den Gemeinderat und 
seine Ausschüsse sind interne Ausarbeitungen 
der Verwaltung für den Gemeinderat, soweit sie 
nicht im Ratsinformationssystem veröffentlicht 
sind. 

Eine Veröffentlichung der Beschlussvorlagen 
und weiterer Sitzungsunterlagen durch Gemein-
deratsmitglieder ist nur zulässig, wenn die Erste 
Bürgermeisterin und der Gemeinderat unter Be-
rücksichtigung des Datenschutzes zugestimmt 
haben und die Unterlagen nur Tatsachen ent-
halten, die offenkundig sind oder ihrer Bedeu-
tung nach keiner Geheimhaltung bedürfen. 

Die Veröffentlichung von Beschlussvorlagen 
und weiteren Sitzungsunterlagen zu nichtöffent-
lichen Sitzungen ist nicht zulässig. 

 

 

(3) 1Beschlussvorlagen sind interne Ausarbei-
tungen der Verwaltung für den Gemeinderat, 
soweit sie nicht im Ratsinformationssystem 
veröffentlicht sind.  

2Eine Veröffentlichung der Beschlussvorlagen 
und weiterer Sitzungsunterlagen durch Ge-
meinderatsmitglieder ist nur zulässig, wenn 
der erste Bürgermeister und der Gemeinderat 
unter Berücksichtigung des Datenschutzes 
zugestimmt haben und die Unterlagen nur 
Tatsachen enthalten, die offenkundig sind 
oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhal-
tung bedürfen.  

3Die Veröffentlichung oder Weitergabe von 
Beschlussvorlagen und weiteren Sitzungsun-
terlagen zu nichtöffentlichen Sitzungen ist 
nicht zulässig. 
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(4) Die Gemeinderatsmitglieder übermitteln der 
Ersten Bürgermeisterin schriftlich eine elektroni-
sche Adresse, an die Einladungen im Sinne des 
§ 25 übersandt bzw. von der Anträge gem. § 26 
versandt werden können. 

(5) Für die Fertigung von Ton- und Bildaufnahmen 
durch Gemeinderatsmitglieder gelten § 21 Ab-
satz. 2 Sätze 3 und 4 entsprechend.  

 

 

 

 

(4) Die Gemeinderatsmitglieder übermitteln dem 
ersten Bürgermeister schrifltich eine el-
ektronische Adresse, an die Einladungen im 
Sinne des § 25 übersandt bzw. von der An-
träge gem. § 26 versandt werden können. 
Die Gemeinderatsmitglieder, die über die tech-
nischen Voraussetzungen zum Versenden und 
Empfangen elektronischer Post verfügen, kön-
nen dem ersten Bürgermeister schriftlich eine 
elektronische Adresse mitteilen, an die Ein-
ladungen im Sinne des § 25 übersandt bzw. 
von der Anträge i.S. des § 26 versandt 
werden. 

(5) 1Die Nutzung elektronischer Medien während 
der Sitzung darf nur erfolgen, soweit durch sie 
eine aktive Sitzungsteilnahme nicht gefährdet 
und der Sitzungsverlauf nicht gestört wird. 
2Für die Fertigung von Ton- und Bildaufnah-
men durch Gemeinderatsmitglieder gelten § 
21 Abs. 2 Sätze 3 und 4 entsprechend. 

   

   

§ 5 § 5  

Fraktionen,  
Ausschussgemeinschaften 

Fraktionen,  
Ausschussgemeinschaften 

 

   

(1) Gemeinderatsmitglieder können sich zur Errei-
chung gemeinsamer Ziele zu Fraktionen zusam-
menschließen. Eine Fraktion muss mindestens 

(1) 1Gemeinderatsmitglieder können sich zur Er-
reichung gemeinsamer Ziele zu Fraktionen zu-
sammenschließen. 2Eine Fraktion muss 
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2 Mitglieder haben. Die Bildung und Bezeich-
nung der Fraktionen sowie deren Vorsitzende 
und ihre Stellvertreter sind der Ersten Bürger-
meisterin mitzuteilen; diese unterrichtet den Ge-
meinderat. Satz 3 gilt entsprechend für während 
der Wahlzeit eintretende Änderungen des Stär-
keverhältnisses der Fraktionen und Gruppen 
(Art. 33 Abs. 3 GO). 

mindestens 25 Mitglieder haben. 3Die Bildung 
und Bezeichnung der Fraktionen sowie deren 
Vorsitzende und ihre Stellvertreter sind dem 
ersten Bürgermeister mitzuteilen; dieser unter-
richtet den Gemeinderat. 4Satz 3 gilt entspre-
chend für während der Wahlzeit eintretende 
Änderungen des Stärkeverhältnisses der Frak-
tionen und Gruppen (Art. 33 Abs. 3 GO). 

   

(2) Einzelne Gemeinderatsmitglieder und kleine 
Gruppen oder Fraktionen, die aufgrund ihrer ei-
genen Stärke keine Vertretung in den Aus-
schüssen erreichen würden, können sich zur 
Entsendung gemeinsamer Vertreter in die Aus-
schüsse zusammenschließen (Ausschussge-
meinschaften; Art. 33 Abs. 1 Satz 5 GO). Abs. 1 
Satz 3 gilt entsprechend. 

(2) 1Einzelne Gemeinderatsmitglieder und kleine 
Gruppen oder Fraktionen, die aufgrund ihrer 
eigenen Stärke keine Vertretung in den 
Ausschüssen erreichen würden, können sich 
zur Entsendung gemeinsamer Vertreter in die 
Ausschüsse zusammenschließen 
(Ausschussgemeinschaften; Art. 33 Abs. 1 
Satz 5 GO). ²Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend. 

 

   

   

   

 § 6  

 Rechtsstellung der berufsmäßigen Gemeinderatsmit-
glieder, Aufgaben 

 

   

                                                 
5 Vorschlag: 3 Mitglieder  
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 1Die berufsmäßigen Gemeinderatsmitglieder haben in 
Angelegenheiten ihres Aufgabengebiets Antragsrecht 
und beratende Stimme (Art. 40 Satz 2 GO). 2Weichen 
sie beim Vortrag im Gemeinderat von der Auffassung 
des ersten Bürgermeisters ab, haben sie darauf 
ausdrücklich hinzuweisen. 

 

   

   

I I I .    DIE AUSSCHÜSSE  I I I .    DIE AUSSCHÜSSE   

   

   

1.   Allgemeines 1.   Allgemeines  

   

   

§ 6 § 6  

Bildung, Vorsitz, Auflösung Bildung, Vorsitz, Auflösung  
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(1) In den Ausschüssen nach § 2 der Satzung zur 
Regelung von Fragen des örtlichen Ge-
meindeverfassungsrechts sind die den Gemein-
derat bildenden Fraktionen und Gruppen, unter 
Berücksichtigung von Ausschussgemeinschaf-
ten, gemäß ihren Vorschlägen nach dem Ver-
hältnis ihrer Stärke vertreten (Art. 33 Abs. 1 
Satz 2 GO). Die Sitze werden nach dem Verfah-
ren Sainte-Laguë/Schepers verteilt. Dabei wird 
die Zahl der Gemeinderatssitze jeder Fraktion, 
Gruppe oder Ausschussgemeinschaft nachei-
nander so lange durch 1, 3, 5, 7 und so weiter 
geteilt, bis so viele Teilungszahlen ermittelt sind, 
wie Ausschusssitze zu vergeben sind. Jeder 
Fraktion, Gruppe oder Ausschussgemeinschaft 
wird sodann der Reihe nach so oft ein Sitz 
zugeteilt, wie sie jeweils die höchste Tei-
lungszahl aufweist. Haben Fraktionen, Gruppen 
den gleichen Anspruch auf einen 
Ausschusssitz, so entscheidet die größere Zahl 
der bei der Gemeinderatswahl auf die 
Wahlvorschläge der betroffenen Parteien oder 
Wählergruppen abgegebenen Stimmen; bei Be-
teiligung einer Ausschussgemeinschaft 
entscheidet das Los. Wird durch den Austritt 
oder Übertritt von Gemeinderatsmitgliedern das 
ursprüngliche Stärkeverhältnis der im Gemein-
derat vertretenen Fraktionen und Gruppen 
verändert, so sind diese Änderungen nach den 
Sätzen 2 bis 4 auszugleichen; haben danach 
Fraktionen, Gruppen oder Ausschussgemein-
schaften den gleichen Anspruch auf einen 
Ausschusssitz, so entscheidet das Los. Das in 
Satz 2 festgelegte Verfahren ist ausges-
chlossen, wenn die Sitzverteilung im Einzelfall 
zu einer Überaufrundung einer Fraktion, Gruppe 
oder Ausschussgemeinschaft zu Lasten einer 

(1) 1In den Ausschüssen nach § 2 der Satzung zur 
Regelung von Fragen des örtlichen Ge-
meindeverfassungsrechts sind die den Gemein-
derat bildenden Fraktionen und Gruppen, unter 
Berücksichtigung von Ausschussgemeinschaf-
ten, gemäß ihren Vorschlägen nach dem Ver-
hältnis ihrer Stärke vertreten (Art. 33 Abs. 1 
Satz 2 GO); als Gruppe im Sinne dieser 
Vorschrift gelten auch einzelne Ratsmitglieder, 
die keiner Fraktion, Gruppe oder Ausschussge-
meinschaft angehören. 2Die Sitze werden nach 
dem Verfahren Sainte-Laguë/Schepers verteilt. 
3Dabei wird die Zahl der Gemeinderatssitze 
jeder Fraktion, Gruppe oder Ausschussgemein-
schaft nacheinander so lange durch 1, 3, 5, 7 
und so weiter geteilt, bis so viele Teilungszah-
len ermittelt sind, wie Ausschusssitze zu 
vergeben sind. 4Jeder Fraktion, Gruppe oder 
Ausschussgemeinschaft wird sodann der Reihe 
nach so oft ein Sitz zugeteilt, wie sie jeweils die 
höchste Teilungszahl aufweist. 5Haben Fraktio-
nen, Gruppen den gleichen Anspruch auf einen 
Ausschusssitz, so entscheidet die größere Zahl 
der bei der Gemeinderatswahl auf die 
Wahlvorschläge der betroffenen Parteien oder 
Wählergruppen abgegebenen Stimmen; bei Be-
teiligung einer Ausschussgemeinschaft 
entscheidet das Los. 6Wird durch den Austritt 
oder Übertritt von Gemeinderatsmitgliedern das 
ursprüngliche Stärkeverhältnis der im Gemein-
derat vertretenen Fraktionen und Gruppen 
verändert, so sind diese Änderungen nach den 
Sätzen 2 bis 4 auszugleichen; haben danach 
Fraktionen, Gruppen oder Ausschussgemein-
schaften den gleichen Anspruch auf einen 
Ausschusssitz, so entscheidet das Los. 7Das in 
Satz 2 festgelegte Verfahren ist 

. 



11.05.2026 

 18 

anderen führt und diese Überaufrundung durch 
alternative Verfahren (Hare-Niemeyer oder 
d`Hondt) vermieden wird, ohne dass jene Ver-
fahren zu einer Unterrepräsentation anderer 
Fraktionen, Gruppen oder Ausschussgemein-
schaften in Bezug auf deren rechnerische 
Sitzanteile führen. Eine Überaufrundung im 
Sinne von Satz 7 liegt vor, wenn das Berech-
nungsverfahren bei einer Fraktion, Gruppe oder 
Ausschussgemeinschaft eine Aufrundung um 
mehr als 0,99 der dieser nach der strengen Pro-
portionalberechnung zustehenden Anzahl der 
Ausschusssitze bewirkt oder bewirken kann. Bei 
Anwendung des alternativen Verfahrens nach 
Hare-Niemeyer wird die Zahl der Gemeinder-
atssitze jeder Fraktion, Gruppe oder 
Ausschussgemeinschaft mit der Zahl der zu 
vergebenden Ausschusssitze multipliziert und 
durch die Gesamtzahl der Gemeinderatssitze 
geteilt; jede Fraktion, Gruppe oder 
Ausschussgemeinschaft erhält zunächst so 
viele Sitze, wie ganze Zahlen auf sie entfallen; 
die weiteren zu vergebenden Sitze sind in der 
Reihenfolge der höchsten Zahlenbruchteile, die 
sich bei der Berechnung ergeben, auf die Frak-
tionen, Gruppen oder Ausschussgemeinschaf-
ten zu verteilen. Bei Anwendung des alterna-
tiven Verfahrens nach d`Hondt wird die Zahl der 
Gemeinderatssitze jeder Fraktion, Gruppe oder 
Ausschussgemeinschaft nacheinander so lange 
durch 1, 2, 3, 4 und so weiter geteilt, bis so viele 
Teilungszahlen ermittelt sind, wie 
Ausschusssitze zu vergeben sind; jeder Frak-
tion, Gruppe oder Ausschussgemeinschaft wird 
sodann der Reihe nach so oft ein Sitz zugeteilt, 
wie sie jeweils die höchste Teilungszahl 
aufweist. 

ausgeschlossen, wenn die Sitzverteilung im 
Einzelfall zu einer Überaufrundung einer Frak-
tion, Gruppe oder Ausschussgemeinschaft zu 
Lasten einer anderen führt und diese Überau-
frundung durch alternative Verfahren (Hare-Nie-
meyer oder d`Hondt) vermieden wird, ohne 
dass jene Verfahren zu einer Unterrepräsenta-
tion anderer Fraktionen, Gruppen oder 
Ausschussgemeinschaften in Bezug auf deren 
rechnerische Sitzanteile führen. 8Eine Überau-
frundung im Sinne von Satz 7 liegt vor, wenn 
das Berechnungsverfahren bei einer Fraktion, 
Gruppe oder Ausschussgemeinschaft eine 
Aufrundung um mehr als 0,99 der dieser nach 
der strengen Proportionalberechnung zuste-
henden Anzahl der Ausschusssitze bewirkt oder 
bewirken kann. 9Bei Anwendung des alterna-
tiven Verfahrens nach Hare-Niemeyer wird die 
Zahl der Gemeinderatssitze jeder Fraktion, 
Gruppe oder Ausschussgemeinschaft mit der 
Zahl der zu vergebenden Ausschusssitze multi-
pliziert und durch die Gesamtzahl der Gemein-
deratssitze geteilt; jede Fraktion, Gruppe oder 
Ausschussgemeinschaft erhält zunächst so 
viele Sitze, wie ganze Zahlen auf sie entfallen; 
die weiteren zu vergebenden Sitze sind in der 
Reihenfolge der höchsten Zahlenbruchteile, die 
sich bei der Berechnung ergeben, auf die Frak-
tionen, Gruppen oder Ausschussgemeinschaf-
ten zu verteilen. 10Bei Anwendung des alterna-
tiven Verfahrens nach d`Hondt wird die Zahl der 
Gemeinderatssitze jeder Fraktion, Gruppe oder 
Ausschussgemeinschaft nacheinander so lange 
durch 1, 2, 3, 4 und so weiter geteilt, bis so 
viele Teilungszahlen ermittelt sind, wie 
Ausschusssitze zu vergeben sind; jeder Frak-
tion, Gruppe oder Ausschussgemeinschaft wird 
sodann der Reihe nach so oft ein Sitz zugeteilt, 
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wie sie jeweils die höchste Teilungszahl 
aufweist. 

  

   

(2) Für jedes Ausschussmitglied wird für den Fall 
seiner Verhinderung auf Vorschlag der Fraktion, 
Gruppe oder Ausschussgemeinschaft ein Stell-
vertreter oder eine Stellvertreterin namentlich 
bestellt. Ein zweiter Stellvertreter kann nament-
lich benannt werden. Im Zweifelsfall hat die 
erste Stellvertretung Vorrang. Diese Regelung 
gilt nicht für den Rechnungsprüfungsausschuss.  

(2) Für jedes Ausschussmitglied wird/werden für 
den Fall seiner Verhinderung auf Vorschlag der 
Fraktion, Gruppe oder Ausschussgemeinschaft 
eine Stellvertreterin oder ein Stellvertreter / eine 
erste und eine zweite Stellvertretung namentlich 
bestellt.  
Für jedes Ausschussmitglied wird für den Fall 
seiner Verhinderung auf Vorschlag der Fraktion, 
Gruppe oder Ausschussgemeinschaft eine Stel-
lvertreterin oder ein Stellvertreter namentlich 
bestellt. Ein zweiter Stellvertreter kann nament-
lich benannt werden. Im Zweifelsfall hat die 
erste Stellvertretung Vorrang. Diese Regelung 
gilt nicht für den Rechnungsprüfungsausschuss. 

 

   

 Alternative (gleiche Stellvertreterreihenfolge):   

   

 (2) Für die Mitglieder eines Ausschusses werden 
für den Fall ihrer Verhinderung je Fraktion, 
Gruppe oder Ausschussgemeinschaft auf deren 
Vorschlag stellvertretende Mitglieder in einer 
bestimmten Reihenfolge namentlich bestellt.  

 

   

(3) Den Vorsitz in den Ausschüssen führt die Erste 
Bürgermeisterin, einer ihrer Stellvertreter oder 
ein deren Verhinderung das dienstälteste im 
Ausschuss anwesende Gemeinderatsmitglied 
(Art. 33 Abs. 2 Satz 1GO). Ist die den Vorsitz 
übernehmende Person bereits Mitglied des 

(3) 1Den Vorsitz in den Ausschüssen führt der erste 
Bürgermeister, einer seiner Stellvertretungen   
oder ein vom ersten Bürgermeister bestimmtes 
Gemeinderatsmitglied das dienstälteste im Aus-
schuss anwesende Gemeinderatsmitglied 
(Art. 33 Abs. 2 Satz 1 GO). 2Ist die den Vorsitz 
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Ausschusses, nimmt deren Vertreter für die 
Dauer der Übertragung den Sitz im Ausschuss 
ein (Art. 33 Abs. 2 Satz 2 GO). Den Vorsitz im 
Rechnungsprüfungsausschuss führt ein vom 
Gemeinderat bestimmtes Ausschussmitglied 
(Art. 103 Abs. 2 GO). 

übernehmende Person bereits Mitglied des Aus-
schusses, nimmt deren Stellvertretung für die 
Dauer der Übertragung den Sitz im Ausschuss 
ein (Art. 33 Abs. 2 Satz 2 GO). 3Den Vorsitz im 
Rechnungsprüfungsausschuss führt ein vom 
Gemeinderat bestimmtes Ausschussmitglied 
(Art. 103 Abs. 2 GO). 

   

(4) Der Gemeinderat kann Ausschüsse jederzeit 
auflösen (Art. 32 Abs. 5 GO); das gilt nicht für 
Ausschüsse, die gesetzlich vorgeschrieben 
sind. 

(4) Der Gemeinderat kann Ausschüsse jederzeit 
auflösen (Art. 32 Abs. 5 GO); das gilt nicht für 
Ausschüsse, die gesetzlich vorgeschrieben 
sind. 

 

   

   

   

2.   Aufgaben der Ausschüsse 2.   Aufgaben der Ausschüsse  

   

   

   

§ 7 § 7  

Vorberatende Ausschüsse Vorberatende Ausschüsse  

   

(1) Vorberatende Ausschüsse haben die Aufgabe, 
die ihnen übertragenen Gegenstände für die 
Beratung in der Vollversammlung des Gemein-
derats vorzubereiten und einen Beschlussvor-
schlag zu unterbreiten. Berührt eine Angelegen-
heit das Arbeitsgebiet mehrerer vorberatender 
Ausschüsse, können diese zu gemeinsamen 
Sitzungen zusammentreten. 

(1) 1Vorberatende Ausschüsse haben die Auf-
gabe, die ihnen übertragenen Gegenstände 
für die Beratung in der Vollversammlung des 
Gemeinderats vorzubereiten und einen Be-
schlussvorschlag zu unterbreiten. 2Berührt 
eine Angelegenheit das Arbeitsgebiet mehre-
rer vorberatender Ausschüsse, können diese 
zu gemeinsamen Sitzungen zusammentreten. 
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(2) Der Gemeinderat Gauting bildet folgende vorbe-
ratende Ausschüsse: 

(2) Es werden folgende vorberatende Ausschüsse 
mit nachstehendem Aufgabenbereich gebildet: 
Der Gemeinderat Gauting bildet folgende vor-
beratende Ausschüsse: 

 

   

1. Haupt- und Finanzausschuss (HFA) 

2. Bauausschuss (BA) 

3. Umwelt- und Energieausschuss (UEV) 

1. Haupt- und Finanzausschuss (HFA) 

2. Bauausschuss (BA) 

3. Umwelt-, und Energieausschuss (UEV) 

 

   

(2) Die Ausschüsse sind im Rahmen ihres Auf-
gabenbereichs vorberatend tätig, soweit der Ge-
meinderat selbst für die Entscheidung zuständig 
ist.  

(3) Die Ausschüsse sind im Rahmen ihres Aufga-
benbereichs vorberatend tätig, soweit der Ge-
meinderat selbst für die Entscheidung zustän-
dig ist.  

 

   

   

§ 8 

Beschließende Ausschüsse 

§ 8 

Beschließende Ausschüsse 

 

   

(1) Beschließende Ausschüsse erledigen die ihnen 
übertragenen Angelegenheiten selbstständig 
anstelle des Gemeinderats. 

(1) Beschließende Ausschüsse erledigen die ihnen 
übertragenen Angelegenheiten selbstständig 
anstelle des Gemeinderats. 

 

   

(2) Die Entscheidungen beschließender Aus-
schüsse stehen unbeschadet Art. 88 GO unter 
dem Vorbehalt der Nachprüfung durch den Ge-
meinderat. Eine Nachprüfung muss nach Art. 32 
Abs. 3 GO erfolgen, wenn die Erste Bürger-
meisterin oder deren Stellvertreter im Aus-
schuss, ein Drittel der stimmberechtigten Aus-
schussmitglieder oder ein Viertel der 

(2) 1Die Entscheidungen beschließender Aus-
schüsse stehen unbeschadet Art. 88 GO unter 
dem Vorbehalt der Nachprüfung durch den Ge-
meinderat. 2Eine Nachprüfung muss nach 
Art. 32 Abs. 3 GO erfolgen, wenn die erste Bür-
germeisterin oder der erste Bürgermeister oder 
deren oder dessen Stellvertretung im Aus-
schuss, ein Drittel der stimmberechtigten 
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Gemeinderatsmitglieder die Nachprüfung durch 
den Gemeinderat beantragt. Der Antrag muss 
schriftlich, spätestens am siebten Tag nach der 
Ausschusssitzung bei der Ersten Bürgermeiste-
rin eingehen. Soweit Beschlüsse die Rechte 
Dritter berühren, werden sie erst nach Ablauf ei-
ner Frist von einer Woche wirksam. 

Ausschussmitglieder oder ein Viertel der Ge-
meinderatsmitglieder die Nachprüfung durch 
den Gemeinderat beantragt. 3Der Antrag muss 
schriftlich, spätestens am siebten Tag nach der 
Ausschusssitzung bei der ersten Bürgermeiste-
rin oder beim ersten Bürgermeister eingehen. 
4Soweit Beschlüsse die Rechte Dritter berüh-
ren, werden sie erst nach Ablauf einer Frist von 
einer Woche wirksam. 

   

(3) Der Gemeinderat Gauting bildet folgende be-
schließende Ausschüsse  

1. Ferienausschuss 

2. Haupt- und Finanzausschuss 

3. Bauausschuss 

4. Umwelt-, Energie- und Verkehrsausschuss 

5. Konzessionsausschuss 

 

(3) Der Gemeinderat Gauting bildet folgende be-
schließende Ausschüsse: 

1. Ferienausschuss 

2. Haupt- und Finanzausschuss 

3. Bauausschuss 

4. Umwelt-, Energie- und Verkehrsausschuss 

5. Konzessionsausschuss 

 

   

(4) Den Ausschüssen werden im Einzelnen fol-
gende Aufgabenbereiche als beschließender 
Ausschuss übertragen:  

(4) Die beschließenden Ausschüsse haben im Ein-
zelnen folgende Aufgabenbereiche:  
Den Ausschüssen werden im Einzelnen fol-
gende Aufgabenbereiche als beschließender 
Ausschuss übertragen: 

 

   

1. Ferienausschuss 

Der Ferienausschuss übernimmt für die Dauer 
der Ferien (maximal 6 Wochen) die Entschei-
dung über alle Angelengenheiten mit Ausnahme 

1. Ferienausschuss 

Der Ferienausschuss übernimmt für die Dauer 
der Ferien (maximal 6 Wochen) die Entschei-
dung über alle Angelengenheiten mit Ausnahme 
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derer, die gesetzlich dem Gemeinderat vorbe-
halten sind. 

 

derer, die gesetzlich dem Gemeinderat vorbe-
halten sind. 

 

2. Haupt- und Finanzausschuss  2. Haupt- und Finanzausschuss:  

   

2.1 Angelegenheiten mit finanziellen Auswirkungen für 
die Gemeinde, soweit sie keinem anderen 
Ausschuss übertragen sind: 

2.1 Angelegenheiten mit finanziellen Auswirkungen 
für die Gemeinde, soweit sie keinem anderen 
Ausschuss übertragen sind: 

 

- die Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln bis 
zu einem Betrag von 200.000€ im Einzelfall 

- die Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln bis zu 
einem Betrag von 200.000€ im Einzelfall, 

 

- der Erlass, die Niederschlagung, die Stundung 
und die Aussetzung der Vollziehung von Abga-
ben, insbesondere von Steuern, Beiträgen und 
Gebühren sowie von sonstigen Forderungen bis 
zu folgenden Beträgen im Einzelfall:  

- der Erlass, die Niederschlagung, die Stundung 
und die Aussetzung der Vollziehung von Abga-
ben, insbesondere von Steuern, Beiträgen und 
Gebühren sowie von sonstigen Forderungen bis 
zu folgenden Beträgen im Einzelfall:  

 

- Erlass 20.000€  - Erlass 20.000€  

- Niederschlagung 100.000€  - Niederschlagung 100.000€  

- Stundung 200.000€ 

für eine Dauer der Stundung bis zu einem Jahr 

- Stundung 200.000€ 

für eine Dauer der Stundung bis zu einem Jahr 

 

   100.000€ 

für eine Dauer der Stundung von mehr als einem Jahr 

  100.000€ 

für eine Dauer der Stundung von mehr als einem Jahr 

 

- Aussetzung der Vollziehung 100.000€  - Aussetzung der Vollziehung 100.000€   

   

- die Entscheidung über überplanmäßige Aus-
gaben bis zu einem Betrag von 200.000 € und 
über außerplanmäßige Ausgaben bis zu einem 
Betrag von 100.000 € im Einzelfall, soweit sie 
unabweisbar sind und die Deckung gewähr-
leistet ist (Art. 66 Abs. 1 Satz 1 GO), 

- die Entscheidung über überplanmäßige Ausga-
ben bis zu einem Betrag von 200.000€ und 
über außerplanmäßige Ausgaben bis zu einem 
Betrag von 100.000€ im Einzelfall, soweit sie 
unabweisbar sind und die Deckung gewährleis-
tet ist (Art. 66 Abs. 1 Satz 1 GO), 
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- Entscheidungen jeder Art mit finanziellen Aus-
wirkungen für die Gemeinde, insbesondere der 
Abschluss von Verträgen und sonstiger 
Rechtsgeschäfte sowie die Wahrnehmung von 
Rechten und Pflichten der Gemeinde, bis zu 
einem Betrag oder – falls dieser nicht feststeht 
- einer Wertgrenze oder einem geschätzten 
Auftragswert von 200.000 €, 

- Entscheidungen jeder Art mit finanziellen Aus-
wirkungen für die Gemeinde, insbesondere der 
Abschluss von Verträgen und sonstiger Rechts-
geschäfte sowie die Wahrnehmung von Rech-
ten und Pflichten der Gemeinde, bis zu einem 
Betrag oder – falls dieser nicht feststeht – einer 
Wertgrenze oder einem geschätzten Auftrags-
wert von 200.000€, 

 

   

- die Gewährung von Zuschüssen, auch in der 
Form unentgeltlicher Nutzungsüberlassung von 
Räumen, an Vereine und Verbände bis zu ei-
nem Betrag von 20.000 € je Einzelfall, sofern 
nicht bereits durch § 2 Ziff. 32 bereits geregelt, 

- die Gewährung von Zuschüssen, auch in der 
Form unentgeltlicher Nutzungsüberlassung von 
Räumen, an Vereine und Verbände bis zu ei-
nem Betrag von 20.000€ je Einzelfall, sofern 
nicht bereits durch § 2 Ziff. 32 geregelt, 

 

   

- Grundsätze für Geldanlagen, für Kreditaufnah-
men und für den An- und Verkauf von Wertpa-
pieren, 

- Grundsätze für Geldanlagen, für Kreditaufnah-
men und für den An- und Verkauf von Wertpa-
pieren, 

 

   

- die Gewährung von Darlehen aus der Sozialstif-
tung bis zu einem Höchstbetrag von 10.000 €. 

- die Gewährung von Darlehen aus der Sozialstif-
tung bis zum Höchstbetrag von 10.000€.; 

 

   

2.2 Personalangelegenheiten der gemeindlichen 
Beamten und Beamtinnen ab Besoldungs-
gruppe A9 bis Besoldungsgruppe A12 und der 
Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen ab Ent-
geltgruppe 9 des TVöD oder ab einem entspre-
chenden Entgelt bis entgeltgruppe EG 12 oder 
einem entsprechenden Entgelt mit Ausnahme 
der Bürgermeister, der Geschäftsleitung und der 

2.2 Personalangelegenheiten der gemeindlichen 
Beamtinnen und Beamten ab Besoldungs-
gruppe A9 bis Besoldungsgruppe A126 und der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeiternehmer ab Ent-
geltgruppe 9a des TVöD  oder ab einem ent-
sprechenden Entgelt bis Entgeltgruppe EG 127 
oder einem entsprechenden Entgelt mit Aus-
nahme der Bürgermeisterinnen und 

 

                                                 
6 Diese Regelung ist auf § 2 Nr. 18 abzustimmen. 
7 Diese Regelung ist auf § 2 Nr. 19 abzustimmen. 
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Geschäftsbereichsleiter; die Befugnisse nach 
Ar.t 43 Abs. 1 Satz 1 GO werden insoweit hier-
mit vom Gemeinderat übertragen (Art. 43 Abs. 1 
Satz 2 GO); Abs. 3 Nr. 3 bleibt unberührt, 

Bürgermeister, der Geschäftsleitung und der 
Geschäftsbereichsleiter und der berufsmäßigen 
Gemeinderatsmitglieder; die Befugnisse nach 
Art. 43 Abs. 1 Satz 1 GO werden insoweit hier-
mit vom Gemeinderat übertragen (Art. 43 Abs. 1 
Satz 2 GO), Abs. 3 Nr. 3 bleibt unberührt. 

   

2.3 personenbezogene Entscheidungen, zu denen 
die Gemeinde in sonstiger Weise berufen ist, 
z.B. Bestätigung des Feuerwehrkommandanten 
oder der Feuerwehrkommandantin, Vorschlag 
von Schöffen und Schöffinnen usw.,, 

2.3 personenbezogene Entscheidungen, zu denen 
die Gemeinde in sonstiger Weise berufen ist, 
z.B. die Bestätigung der Feuerwehrkomman-
dantin oder des Feuerwehrkommandanten, 
Vorschlag von Schöffen und Schöffinen die 
Benennung und Aberufung der oder des 
behördlichen Datenschutzbeauftragten usw.,  

Streichung des Passus „Benennung und Abberufung 
der oder des behördlichen Datenschutzbeaufragten“; 
Empfehlung der behördlichen Datenschutz- und Infor-
mationssicherheitsbeauftragten Firma actago. (Ergän-
zend siehe § 13 (2) Ziffer 3.3) 

•    

2.4 die Beschaffung von Dienstfahrzeugen für Bür-
germeister und Bürgermeisterinnen, 

2.4 die Beschaffung von Dienstfahrzeugen für Bür-
germeisterinnen und Bürgermeister sowie 
berufsmäßige Gemeinderatsmitglieder, 

 

   

2.5 Abschluss von Zweckvereinbarungen ohne Be-
fugnisübertragungen, 

2.5 Abschluss von Zweckvereinbarungen ohne Ber-
fugnisübertragungen, 

 

   

2.6 die Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit 
und Ordnung, des Gesundheitswesens (ein-
schließlich Krankenanstalten), des Gewerbewe-
sens, der Wirtschaftsförderung und des Frem-
denverkehrs, 

2.6 die Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit 
und Ordnung, des Gesundheitswesens (ein-
schließlich Krankenanstalten), des Gewerbewe-
sens, der Wirtschaftsförderung und des Frem-
denverkehrs; 

 

   

2.7 Grundstücksangelegenheiten der Gemeinde 
und der von ihr verwalteten Stiftungen (ein-
schließlich der Beschaffung von Baugelände), 
Straßengrundabtretungen, Erbbaurechte und 

2.7 Grundstücksangelegenheiten der Gemeinde 
und der von ihr verwalteten Stiftungen (ein-
schließlich der Beschaffung von Baugelände), 
Straßengrundabtretungen, Erbbaurechte und 
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sonstige Nutzungen von Gemeindegrundstü-
cken, insbesondere: 

sonstige Nutzungen von Gemeindegrundstü-
cken, insbesondere: 

2.7.1 An- und Verkauf von Grundstücken bis zu ei-
nem Wert von 100.000 €, bei Straßengrunder-
werb bis zu einem Wert von 200.000 € 

2.7.1 An- und Verkauf von Grundstücken bis zu ei-
nem Wert von 100.000 €, bei Straßengrunder-
werb bis zu einem Wert von 200.000 € 

 

2.7.2 Erlaubnisse und Genehmigungen zur nicht nur 
vorübergehenden Nutzung von gemeindlichen 
Grundstücken 

2.7.2 Erlaubnisse und Genehmigungen zur nicht nur 
vorübergehenden Nutzung von gemeindlichen 
Grundstücken 

 

2.7.3 Bestellung von beschränkten persönlichen 
Dienstbarkeiten und von Grunddienstbarkeiten 
an gemeindlichen Grundstücken 

2.7.3 Bestellung von beschränkten persönlichen 
Dienstbarkeiten und von Grunddienstbarkeiten 
an gemeindlichen Grundstücken 

 

2.7.4 Weitergabe/Verkauf von Erbbaurechten, auch 
im Einheimischenmodell Waldpromenade 

2.7.4 Weitergabe/Verkauf von Erbbaurechten, auch 
im Einheimischenmodell Waldpromenade 

 

2.7.5 Belastung von Erbbaurechten 2.7.5 Belastung von Erbbaurechten  

2.7.6 Erhöhung von Erbbauzinsen, sofern die Erhöhun-
gen nicht bereits vertraglich vorgesehen sind 

2.7.6 Erhöhung von Erbbauzinsen, sofern die Erhö-
hungen nicht bereits vertraglich vorgesehen 
sind 

 

2.7.7 Verpachtung von gemeindlichen Grundstücken 2.7.7 Verpachtung von gemeindlichen Grundstücken  

 

soweit nicht die Erste Bürgermeisterin dafür zuständig 
ist. 

 

soweit nicht die erste Bürgermeisterin oder der erste 
Bürgermeister dafür zuständig ist.  

 

   

3. Bauausschuss  3. Bauausschuss Bau- und Umweltausschuss:  

   

3.1 Erlass, Änderung und Aufhebung von Bebau-
ungsplänen und sonstigen Satzungen nach den 
Vorschriften des Ersten Kapitels des Bauge-
setzbuchs sowie aller örtlichen Bauvorschriften 
im Sinn des Art. 81 der Bayerischen Bauord-
nung, auch in den Fällen des Art. 81 Abs. 2 der 
Bayerischen Bauordnung, 

3.1 Erlass, Änderung und Aufhebung von Bebau-
ungsplänen und sonstigen Satzungen nach den 
Vorschriften des Ersten Kaptiels des Bauge-
setzbuchs sowie aller örtlichen Bauvorschriften 
im Sinne des Art. 81 der Bayerischen Bauord-
nung, auch in den Fällen des Art. 81 Abs. 2 der 
Bayerischen Bauordnung, 

 



11.05.2026 

 27 

3.2 Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens 
und sonstiger Zustimmungen zu Bauvorhaben, 

3.2 Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens 
nach § 36 BauGB, der Zustimmung nach § 36a 
BauGB und sonstiger Zustimmungen zu Bau-
vorhaben, 

Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens nach  
§ 36 BauGB, der Zustimmung nach § 36a BauGB und 
nach §246e BauGB sowie sonstiger Zustimmunen zu 
Bauvorhaben (Änderungsvorschlag seitens GB2) 

3.3 Vergabe von Aufträgen für Bauvorhaben der 
Gemeinde bis zu einer Wertgrenze von 200.000 
€ 

3.3 Vergabe von Aufträgen für Bauvorhaben der 
Gemeinde bis zu einer Wertgrenze von 
200.000€ 

 

3.4 Wahrnehmung der Beteiligtenrechte in Raum-
ordnungs- und Planfeststellungsverfahren sowie 
in der Bauleitplanung anderer Gemeinden, 

3.4 Wahrnehmung der Beteiligtenrechte in Raum-
ordnungs- und Planfeststellungsverfahren sowie 
in der Bauleitplanung anderer Gemeinden  

Wahrnehmung der Beteiligtenrechte in Raumord-
nungs- und Planfeststellungsverfahren, in Verfahren 
zur Ausweisung von Wasserschutzgebieten sowie in 
der Bauleitplanung anderer Gemeinden (Änderungs-
vorschlag seitens GB2) 

3.5 Ausübung von Vorkaufsrechten, 3.5 Ausübung von Vorkaufsrechten,  

3.6 Entscheidungen über Widmungen nach Stra-
ßen- und Wegerecht, 

3.6 Entscheidungen über Widmungen, Umstufun-
gen oder Einziehungen nach Straßen- und We-
gerecht,  

 

3.7 Umlegungsverfahren, Grenzregelungsverfah-
ren, 

3.7 Umlegungsverfahren, Grenzregelungsverfahren  

3.8 Abschluss von städtebaulichen Verträgen und 
Erschließungsverträgen, 

3.8 Abschluss von städtebaulichen Verträgen und 
Erschließungsverträgen, 

 

3.9 des Bau- und Siedlungswesens (einschließlich 
gemeindlicher Hochbauten) 

3.9 des Bau- und Siedlungswesens (einschließlich 
gemeindlicher Hochbauten), 

 

3.10 der Ortsplanung und Bauleitplanung, insbeson-
dere der Erlass, die Änderung und Aufhebung 
von Bebauungsplänen und sonstigen Satzun-
gen nach den Vorschriften des Baugesetzbu-
ches und der Bayerischen Bauordnung, 

3.10 der Ortsplanung und Bauleitplanung, insbeson-
dere der Erlass, die Änderung und Aufhebung 
von Bebauungsplänen und sonstigen Satzun-
gen nach den Vorschriften des Baugesetzbu-
ches und der Bayerischen Bauordnung, 

der Ortsplanung und Bauleitplanung, insbesondere 
die Durchführung von städtebaulichen Wettbewerben 
und anderen städtebaulichen Planungsverfahren (Än-
derungsvorschlag seitens GB2) 

3.11 der Abwasserbeseitigung (soweit nicht der 
Würmtal-Zweckverband zuständig ist) 

3.11 der Abwasserbeseitung (soweit nicht der Würm-
tal-Zweckverband zuständig ist), 

 

3.12 der Erhebung von Erschließungsbeiträgen 3.12 der Erhebung von Erschließungsbeiträgen,  

3.13 Entscheidungen in Mobilfunkangelegenheiten 3.13 Entscheidungen in Mobilfunkangelegenheiten  
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3.14 Fragen des Energiemanagements kommunaler 
Liegenschaften und diesbezüglicher Grundla-
genentscheidungen zu Projekten und Verfahren 

soweit nicht die Erste Bürgermeisterin dafür zu-
ständig ist. 

3.14 Fragen des Energiemanagements kommunaler 
Liegenschaften und diesbezüglicher Grundla-
genentscheidungen zu Projekten und Verfah-
ren, 

soweit nicht die erste Bürgermeisterin oder der 
erste Bürgermeister dafür zuständig ist. 

 

   

4. Umwelt-, Energie- und Verkehrsausschuss 4. Umwelt-, Energie- und Verkehrsausschuss  

   

4.1 Alle Angelegenheiten des Natur- und Umwelt-
schutzes einschließlich Umweltverträglichkeits-
prüfungen, 

4.1 Alle Angelegenheiten des Natur- und Umwelt-
schutzes einschließlich Umweltverträglichkeits-
prüfungen, 

 

4.2 Grundsatzfragen des Klimaschutzes 4.2 Grundsatzfragen des Klimaschutzes  

4.3 Energie(-versorgung) (Wasser, Strom, Gas etc.) 
mit Ausnahme der dem Konzessionsausschuss 
übertragenen Aufgaben 

4.3 Energie(-versorgung) (Wasser, Strom, Gas etc.) 
mit Ausnahme der dem Konzessionsausschuss 
übertragenen Aufgaben 

 

4.4 grundsätzliche Fragen des Straßenverkehrs-
rechts, Verkehrsplanungen einschließlich 
überörtliche Verkehrsplanungen, Verkehrsberu-
higungsmaßnahmen, 

4.4 grundsätzliche Fragen des Straßenverkehrs-
rechts, Verkehrsplanungen einschließlich 
überörtliche Verkehrsplanungen, Verkehrsberu-
higungsmaßnahmen 

 

soweit nicht die Erste Bürgermeisterin dafür zuständig 
ist. 

soweit nicht der erste Bürgermeister dafür zuständig 
ist. 

 

Im Rahmen seiner Zuständigkeit kann der Umwelt- 
und Energieausschuss auch Aufträge mit einer Auf-
tragssumme bis höchstens 200.000 € vergeben, so-
weit hierfür Mittel im Haushalt veranschlagt sind. 

Im Rahmen seiner Zuständigkeit kann der Umwelt- 
und Energieausschuss auch Aufträge mit einer Auf-
tragssumme bis höchstens 200.000 € vergeben, so-
weit hierfür Mittel im Haushalt veranschlagt sind. 

 

   

 4. Werkausschuss 

Alle Angelegenheiten der gemeindlichen 
Eigenbetriebe, soweit nicht der Gemeinderat zur 
Entscheidung ausschließlich zuständig ist, sich 
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die Entscheidung allgemein vorbehält ode rim 
Einzelfall an sich zieht oder es sich um An-
gelengeheiten der laufenden Geschäftsführung 
des Eigenbetriebs handelt. 

  

5. Konzessionsausschuss  5. Konzessionsausschuss  

Entscheidungen jeder Art mit finanziellen Auswirkun-
gen für die Gemeinde, vor allem der Abschluss von 
Verträgen und sonstigen Rechtsgeschäften sowie die 
Wahrnehmung von Rechten und Pfl9chten der Ge-
meinde im Zuge der Durchführung eines transparen-
ten und diskriminierungsfreien Auswahlverfahrens zur 
Vergabe insbesondere von Konzessionen nach § 46 
Abs. 2 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)  

Entscheidungen jeder Art mit finanziellen Auswirkun-
gen für die Gemeinde, vor allem der Abschluss von 
Verträgen und sonstigen Rechtsgeschäften sowie die 
Wahrnehmung von Rechten und Pflichten der Ge-
meinde im Zuge der Durchführung eines transparen-
ten und diskriminierungsfreien Auswahlverfahrens zur 
Vergabe insbesondere von Konzessionen nach § 46 
Abs. 2 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) 

 

   

(5) Bei wiederkehrenden Leistungen ist für die Be-
messung der Wertgrenzen nach Absatz 4 der 
Zeitraum maßgeblich, für den die rechtliche Bin-
dung bestehen soll; ist dieser Zeitraum nicht be-
stimmbar, so ist der fünffache Jahresbetrag an-
zusetzen., 

(5) Bei wiederkehrenden Leistungen ist für die Be-
messung von Beträgen oder Wertgrenzen nach 
Absatz 4 der Zeitraum maßgeblich, für den die 
rechtliche Bindung bestehen soll; ist dieser 
Zeitraum nicht bestimmbar, so ist der fünffache 
Jahresbetrag anzusetzen. 

 

   

§ 9 § 9  

Rechnungsprüfungsausschuss Rechnungsprüfungsausschuss  

   

Der Rechnungsprüfungsausschuss prüft die Jahres-
rechnung und die Jahresabschlüsse der Eigenbe-
triebe und der Krankenhäuser mit kaufmännischem 
Rechnungswesen (örtliche Rechnungsprüfung, 
Art. 103 Abs. 1 GO). 

1Der Rechnungsprüfungsausschuss prüft die Jahres-
rechnung und die Jahresabschlüsse der Eigenbe-
triebe und der Krankenhäuser mit kaufmännischem 
Rechnungswesen (örtliche Rechnungsprüfung, 
Art. 103 Abs. 1 GO). 
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Der Gemeinderat kann den Rechnungsprüfungsaus-
schuss mit weiteren Angelegenheiten beauftragen. 

2Der Gemeinderat kann den Rechnungsprüfungsaus-
schuss mit weiteren Angelegenheiten beauftragen. 

 

Die Sitzungen des Rechnungsprüfungsausschusses 
sowie die Beratungsinhalte sind grundsätzlich nicht 
öffentlich. 

3Die Sitzungen des Rechnungsprüfungsausschusses 
sowie die Beratungsinhalte sind grundsätzlich nicht 
öffentlich. 

 

   

 Zusatz für Gemeinden mit Rechnungsprüfungsamt:  

2Das Rechnungsprüfungsamt ist umfassend als 
Sachverständiger einzubeziehen (Art. 103 Abs. 3 
Satz 2 GO). 3Besondere Aufträge zur Prüfung kön-
nen dem Rechnungsprüfungsamt nur von der ersten 
Bürgermeisterin bzw. vom ersten Bürgermeister oder 
vom Gemeinderat erteilt werden, soweit diese Be-
fugnis nicht auf einen beschließenden Ausschuss 
übertragen wurde (Art. 104 Abs. 2 GO).  

 
 

 

§ 10 

Festlegung der Ferienzeiten 

§ 10 

Festlegung der Ferienzeiten 

 

   

Als Ferienzeit wird die Dauer der bayerischen Som-
merferien (6 Wochen) festgelegt. 

Als Ferienzeit wird die Dauer der bayerischen Som-
merferien (6 Wochen) festgelegt. 

 

   

   

   

   

IV.   DIE ERSTE BÜRGERMEISTERIN  IV.   DER ERSTE BÜRGERMEISTER   

   

1.   Aufgaben 1.   Aufgaben  

   



11.05.2026 

 31 

   

   

§ 11 

Vorsitz im Gemeinderat 

§ 11 

Vorsitz im Gemeinderat 

 

   

(1) Die Erste Bürgermeisterin führt den Vorsitz im 
Gemeinderat (Art. 36 GO). Sie bereitet die Be-
ratungsgegenstände vor und beruft die Sitzun-
gen ein (Art. 46 Abs. 2 GO). In den Sitzungen 
leitet sie die Beratung und die Abstimmung, 
handhabt die Ordnung und übt das Hausrecht 
aus (Art. 53 Abs. 1 GO). 

(1) 1Der erste Bürgermeister führt den Vorsitz im 
Gemeinderat (Art. 36 GO). 2Er bereitet die Bera-
tungsgegenstände vor und beruft die Sitzungen 
ein (Art. 46 Abs. 2 GO). 3In den Sitzungen leitet 
er die Beratung und die Abstimmung, handhabt 
die Ordnung und übt das Hausrecht aus (Art. 53 
Abs. 1 GO). 

 

   

(2) Hält die Erste Bürgermeisterin Entscheidungen 
des Gemeinderats oder eines beschließenden 
Ausschusses für rechtswidrig, verständigt sie 
den Gemeinderat oder den Ausschuss von ihrer 
Auffassung und setzt den Vollzug vorläufig aus. 
Wird die Entscheidung aufrechterhalten, führt 
sie die Entscheidung der Rechtsaufsichts-be-
hörde herbei (Art. 59 Abs. 2 GO). 

(2) 1Hält der erste Bürgermeister Entscheidungen 
des Gemeinderats oder eines beschließenden 
Ausschusses für rechtswidrig, verständigt er 
den Gemeinderat oder den Ausschuss von 
seiner Auffassung und setzt den Vollzug 
vorläufig aus. 2Wird die Entscheidung 
aufrechterhalten, führt er die Entscheidung der 
Rechtsaufsichtsbehörde herbei (Art. 59 Abs. 2 
GO). 

 

   

   

§ 12 

Leitung der Gemeindeverwaltung, Allgemeines 

§ 12 

Leitung der Gemeindeverwaltung, Allgemeines 

 

   

   

(1) Die Erste Bürgermeisterin leitet und verteilt im 
Rahmen der Geschäftsordnung die Geschäfte 

(1) 1Der erste Bürgermeister leitet und verteilt im 
Rahmen der Geschäftsordnung die Geschäfte 
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(Art. 46 Abs. 1 GO). Sie kann dabei einzelne ih-
rer Befugnisse den weiteren Bürgermeistern, 
nach deren Anhörung auch einem Gemeinde-
ratsmitglied und in den Angelegenheiten der 
laufenden Verwaltung Bediensteten der Ge-
meinde übertragen (Art. 39 Abs. 2 GO). Ge-
schäftsverteilung und Befugnisregelung sollen 
übereinstimmen. 

(Art. 46 Abs. 1 GO). 2Er kann dabei einzelne 
seiner Befugnisse den weiteren Bürgermeister-
innen und Bürgermeistern, nach deren An-
hörung auch einem Gemeinderatsmitglied und 
in den Angelegenheiten der laufenden Verwal-
tung Bediensteten der Gemeinde übertragen 
(Art. 39 Abs. 2 GO). 3Geschäftsverteilung und 
Befugnisregelung sollen übereinstimmen. 

   

(2) Die Erste Bürgermeisterin vollzieht die Be-
schlüsse des Gemeinderats und seiner Aus-
schüsse (Art. 36 GO). Über Hinderungsgründe 
unterrichtet sie den Gemeinderat oder den Aus-
schuss unverzüglich. 

(2) 1Der erste Bürgermeister vollzieht die Be-
schlüsse des Gemeinderats und seiner Aus-
schüsse (Art. 36 GO). 2Über Hinderungsgründe 
unterrichtet er den Gemeinderat oder den Aus-
schuss unverzüglich. 

 

   

(3) Die Erste Bürgermeisterin führt die 
Dienstaufsicht über die Gemeindebediensteten 
und übt die Befugnisse des Dienstvorgesetzten 
gegenüber den Gemeindebeamten und Ge-
meindebeamtinnen aus (Art. 37 Abs. 4, Art. 43 
Abs. 3 GO). Art. 88 Abs. 3 Satz 3 GO bleibt un-
berührt. 

(3) Der erste Bürgermeister führt die Dienstaufsicht 
über die Gemeindebediensteten und übt die Be-
fugnisse des Dienstvorgesetzten gegenüber 
den Gemeindebeamtinnen und Gemeindebe-
amten aus (Art. 37 Abs. 4, Art. 43 Abs. 3 GO). 
2Art. 88 Abs. 3 Satz 3 GO bleibt unberührt.  

 

   

(4) Die Erste Bürgermeisterin verpflichtet die weite-
ren Bürgermeister schriftlich, alle Angelegenhei-
ten geheim zu halten, die im Interesse der Si-
cherheit oder anderer wichtiger Belange der 
Bundesrepublik oder eines ihrer Länder Unbe-
fugten nicht bekannt werden dürfen. In gleicher 
Weise verpflichtet sie Gemeinderatsmitglieder 
und Gemeindebedienstete, bevor sie mit derarti-
gen Angelegenheiten befasst werden (Art. 56a 
GO). 

(4) 1Der erste Bürgermeister verpflichtet die weite-
ren Bürgermeisterinnen und Bürgermeister 
schriftlich, alle Angelegenheiten geheim zu hal-
ten, die im Interesse der Sicherheit oder ande-
rer wichtiger Belange der Bundesrepublik oder 
eines ihrer Länder Unbefugten nicht bekannt 
werden dürfen. 2In gleicher Weise verpflichtet er 
Gemeinderatsmitglieder und Gemeindebediens-
tete, bevor sie mit derartigen Angelegenheiten 
befasst werden (Art. 56a GO). 

 

   



11.05.2026 

 33 

   

§ 13 § 13  

Einzelne Aufgaben Einzelne Aufgaben des ersten Bürgermeisters  

   

(1) Die Erste Bürgermeisterin erledigt in eigener 
Zuständigkeit 

(1) Der erste Bürgermeister erledigt in eigener Zu-
ständigkeit 

 

   

1. die laufenden Angelegenheiten, die für die Ge-
meinde keine grundsätzliche Bedeutung haben 
und keine erheblichen Verpflichtungen erwarten 
lassen (Art. 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GO), 

1. die laufenden Angelegenheiten, die für die Ge-
meinde keine grundsätzliche Bedeutung haben 
und keine erheblichen Verpflichtungen erwarten 
lassen (Art. 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GO), 

 

   

2. die den Gemeinden durch ein Bundesgesetz o-
der auf Grund eines Bundesgesetzes übertrage-
nen hoheitlichen Aufgaben in Angelegenheiten 
der Verteidigung einschließlich des Wehrersatz-
wesens und des Schutzes der Zivilbevölkerung, 
soweit nicht für haushalts- oder personalrechtli-
che Entscheidungen der Gemeinderat zuständig 
ist (Art. 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 GO), 

2. die den Gemeinden durch ein Bundesgesetz 
oder auf Grund eines Bundesgesetzes übertra-
genen hoheitlichen Aufgaben in Angelegen-
heiten der Verteidigung einschließlich des 
Wehrersatzwesens und des Schutzes der Zi-
vilbevölkerung, soweit nicht für haushalts- oder 
personalrechtliche Entscheidungen der Ge-
meinderat zuständig ist (Art. 37 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 2 GO), 

 

   

3. die Angelegenheiten, die im Interesse der Si-
cherheit der Bundesrepublik oder eines ihrer 
Länder geheim zu halten sind (Art. 37 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 3 GO), 

3. die Angelegenheiten, die im Interesse der 
Sicherheit der Bundesrepublik oder eines ihrer 
Länder geheim zu halten sind (Art. 37 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 3 GO),  

 

   

4. die ihr vom Gemeinderat nach Art. 37 Abs. 2 
Satz 1 GO übertragenen Angelegenheiten, 

4. die ihm vom Gemeinderat nach Art. 37 Abs. 2 
Satz 1 GO übertragenen Angelegenheiten, 
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5. die Entscheidungen über die Ernennung, Beför-
derung, Abordnung, Versetzung, Zuweisung an 
eine Einrichtung, Ruhestandsversetzung und 
Entlassung von Beamten bis zur Besoldungs-
gruppe A 8 (Art. 43 Abs. 2 Satz 1 GO), 

5. die Entscheidung über die Ernennung, Be-
förderung, Abordnung, Versetzung, Zuweisung 
an eine Einrichtung, Ruhestandsversetzung und 
Entlassung von Beamtinnen und Beamten bis 
zur Besoldungsgruppe A 8 (Art. 43 Abs. 2 Satz 
1 GO), 

 

   

6. die Entscheidung über die Einstellung, Höher-
gruppierung (nicht nur vorübergehende Übertra-
gung einer höherwertigen Tätigkeit), Abord-
nung, Versetzung, Zuweisung an einen Dritten, 
Beschäftigung mittels Personalgestellung und 
Entlassung von Arbeitnehmern bis zur Entgelt-
gruppe 8 des TVöD oder bis zu einem entspre-
chenden Entgelt (Art. 43 Abs. 2 Satz 1 GO) 

6. die Entscheidung über die Einstellung, Höher-
gruppierung (nicht nur vorübergehende Übertra-
gung einer höherwertigen Tätigkeit), 
Abordnung, Versetzung, Zuweisung an einen 
Dritten, Beschäftigung mittels Personalgestel-
lung und Entlassung von Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern bis zur Entgeltgruppe 8 des 
TVöD oder bis zu einem entsprechenden 
Entgelt (Art. 43 Abs. 2 Satz 1 GO) 

 

   

7. die vorübergehende Übertragung einer höher zu 
bewertenden Tätigkeit auf einen Arbeitnehmer 
im Geltungsbereich des TVöD oder eines ent-
sprechenden Tarifvertrags, 

7. die vorübergehende Übertragung einer höher 
zu bewertenden Tätigkeit auf eine Arbeit-
nehmerin oder einen Arbeitnehmer im Gel-
tungsbereich des TVöD oder eines 
entsprechenden Tarifvertrags, 

 

   

8. dringliche Anordnungen und unaufschiebbare 
Geschäfte (Art. 37 Abs. 3 GO), 

8. dringliche Anordnungen und unaufschiebbare 
Geschäfte (Art. 37 Abs. 3 GO), 

 

   

9. die Aufgaben als Vorsitzende des Verwaltungs-
rats selbstständiger Kommunalunternehmen 
des öffentlichen Rechts (Art. 90 Abs. 3 Satz 2 
GO),  

9. die Aufgaben als Vorsitzender des Verwal-
tungsrats selbstständiger Kommunalunterneh-
men des öffentlichen Rechts (Art. 90 Abs. 3 
Satz 2 GO),  
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10. die Vertretung der Gemeinde in Unternehmen in 
Privatrechtsform (Art. 93 Abs. 1 GO). 

10. die Vertretung der Gemeinde in Unternehmen in 
Privatrechtsform (Art. 93 Abs. 1 GO). 

 

 Variante Übertragung Vertretungsmacht: 

In Bezug auf die …….(z.B. Gemeindewerke GmbH8) 
werden dem ersten Bürgermeister die Entscheidun-
gen über ….. (z.B. bestimmte in der Gesellschafter-
versammlung zu beschließende Angelegenheiten; 
Rechtsgeschäfte bis zu einem bestimmten Betrag, 
die der Zustimmung der Gesellschafterversammlung 
bedürfen) zur selbständigen Erledigung übertragen 
(Art. 37 Abs. 2 Satz 1 GO) 

 

(2) Zu den Aufgaben der Ersten Bürgermeisterin 
gehören insbesondere auch: 

(2) Zu den Aufgaben des ersten Bürgermeisters 
gehören insbesondere auch: 

 

   

1.  in Personalangelegenheiten der Gemeindebe-
diensteten:  

1. in Personalangelegenheiten der Gemeindebe-
diensteten: 

 

1.1 der Vollzug zwingender gesetzlicher oder tarif-
rechtlicher Vorschriften, 

1.1 der Vollzug zwingender gesetzlicher oder 
tarifrechtlicher Vorschriften sowie etwaiger 
Grundsatzbeschlüsse des Gemeinderats, 

 

1.2 Entscheidungen im Zusammenhang mit Neben-
tätigkeiten, 

1.2 Entscheidungen im Zusammenhang mit Neben-
tätigkeiten, 

 

1.3 die Gewährung von Vorschüssen an Be-
dienstete der Gemeinde auf Gehalt oder Vergü-
tung gemäß den Bayerischen Vorschussricht-
linien; 

1.3 die Gewährung von vorschüssen an Bediens-
tete der Gemeinde auf Gehalt oder Vergütung 
gemäß den Bayerischen Vorschussrichtlinien, 

 

   

2. in allen Angelegenheiten mit finanziellen Aus-
wirkungen für die Gemeinde: 

2. in allen Angelegenheiten mit finanziellen Aus-
wirkungen für die Gemeinde: 

 

                                                 
8 Eine Übertragung der Vertretungsmacht ist je nach Bedeutung der Angelegenheit für die Gemeinde in Bezug auf alle oder auch einzelne gemeindliche Unternehmen in Privatrechtsform 

jeweils vollständig oder beschränkt auf bestimmte Angelegenheiten, die in die Zuständigkeit der Gesellschafterversammlung oder eines entsprechenden Organs fallen, möglich. Art. 32 Abs. 2 

Satz 2 Nr. 7 GO ist zu beachten.  
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2.1 die Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln  2.1 die Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln   

-   im Vollzug zwingender Rechtsvorschriften 
und im Rahmen von Richtlinien des Gemein-
derats, in denen die Leistungen nach Vo-
raussetzung und Höhe festgelegt sind,  

- im Vollzug zwingender Rechtsvorschriften 
und im Rahmen von Richtlinien des Gemein-
derats, in denen die Leistungen nach 
Voraussetzung und Höhe festgelegt sind,  

 

-   im Übrigen bis zu einem Betrag von 50.000 € 
im Einzelfall  

- im Übrigen bis zu einem Betrag von 50.000€ 
im Einzelfall9,  

 

   

2.2 der Erlass, die Niederschlagung, die Stundung 
und die Aussetzung der Vollziehung von Abga-
ben, insbesondere von Steuern, Beiträgen und 
Gebühren sowie von sonstigen Forderungen bis 
zu folgenden Beträgen im Einzelfall:  

2.2 der Erlass, die Niederschlagung, die Stundung 
und die Aussetzung der Vollziehung von Abga-
ben, insbesondere von Steuern, Beiträgen und 
Gebühren sowie von sonstigen Forderungen bis 
zu folgenden Beträgen im Einzelfall:  

 

Erlass   5.000€ - Erlass 5.000€10  

Niederschlagung 25.000€ - Niederschlagung 25.000€11  

• Stundung 25.000€ 

für eine Dauer der Stundung bis zu einem Jahr 

- Stundung 25.000€12 

für eine Dauer der Stundung bis zu einem Jahr 

 

  12.500€ 

für eine Dauer der Stundung von mehr als einem Jahr 

  12.500€ 

 für eine Dauer der Stundung von mehr als einem Jahr 

 

Aussetzung der Vollziehung 25.000€ -  Aussetzung der Vollziehung 25.000€13  

   

2.3 die Entscheidung über überplanmäßige Ausga-
ben bis zu einem Betrag von 25.000€ und über 
außerplanmäßige Ausgaben bis zu einem 

2.3 die Entscheidung über überplanmäßige Ausga-
ben bis zu einem Betrag von 25.000€14 und über 
außerplanmäßige Ausgaben bis zu einem 

 

                                                 
9 Es wird vorgeschlagen, je nach Größe der Gemeinde 6 bis 8 € (brutto) je Einwohnerin und Einwohner festzusetzen. 
10 Vorschlag: 10 % von Fußnote 9. 
11 Vorschlag: 50 % von Fußnote 9. 
12 Vorschlag: bis zu einem Jahr wie Fußnote 9, über einem Jahr 50 % davon. 
13 Vorschlag: 50 % von Fußnote 9. 
14 Vorschlag: 50 % von Fußnote 9. 
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Betrag von 12.500€ im Einzelfall, soweit sie un-
abweisbar sind und die Deckung gewährleistet 
ist (Art. 66 Abs. 1 Satz 1 GO),  

Betrag von 12.500€15  im Einzelfall, soweit sie 
unabweisbar sind und die Deckung gewähr-
leistet ist (Art. 66 Abs. 1 Satz 1 GO),  

2.4 Handlungen oder Unterlassen jeder Art mit Aus-
wirkungen für die Gemeinde, insbesondere der 
Abschluss von Verträgen und sonstiger 
Rechtsgeschäfte sowie die Wahrnehmung von 
Rechten und Pflichten der Gemeinde, bis zu 
einer Betrag oder – falls dieser zum Zeitpunkt 
der Handlung oder des Unterlassens nicht 
feststeht – einer Wertgrenze oder einem ges-
chätzten Auftragswert von 50.000 €; 

2.4 Handlungen oder Unterlassen jeder Art mit Aus-
wirkungen für die Gemeinde, insbesondere der 
Abschluss von Verträgen und sonstiger 
Rechtsgeschäfte sowie die Wahrnehmung von 
Rechten und Pflichten der Gemeinde, bis zu 
einem Betrag oder – falls dieser zum Zeitpunkt 
der Handlung oder des Unterlassens nicht 
feststeht - einer Wertgrenze oder einem ges-
chätzten Auftragswert von 50.000€16,  

 

2.5 Nachträge zu Verträgen und Rechtsgeschäften, 
die einzeln oder zusammen die ursprünglich 
vereinbarte Auftragssumme um nicht mehr als 
20 % , insgesamt jedoch nicht mehr als 50.000 
€ erhöhen. 

2.5 Nachträge zu Verträgen und Rechtsgeschäften 
außerhalb der Bewirtschaftungsbefugnis nach 
Ziffer 2.1 (entweder bereits ohne Nachtrag oder 
erstmalig aufgrund Summierung mit Nachträ-
gen), die einzeln oder zusammen die ursprüng-
lich vereinbarte Auftragssumme um nicht mehr 
als 10% 20%, insgesamt jedoch nicht mehr als 
50.000€17 erhöhen, 

 

2.6 die Gewährung von Zuschüssen, auch in der 
Form unentgeltlicher Nutzungsüberlassung von 
Räumen, an Vereine und Verbände bis zu 
einem Betrag von 5.000 € je Einzelfall. 

2.6 die Gewährung von Zuschüssen, auch in der 
Form unentgeltlicher Nutzungsüberlassung von 
Räumen, an Vereine und Verbände bis zu ei-
nem Betrag von 5.000€18 je Einzelfall. 

 

2.7 Die Erklärung der Annahme von Geldspenden, 
Geldzuwendungen und Schenkungen (Geldbe-
träge) an die Gemeinde Gauting sowie die 
Haerlin’sche und Ludwig und Marie Therese-
Sozialstiftung bis zu einer Höhe von 1.000 €. 

2.7 Die Erklärung der Annahme von Geldspenden, 
Geldzuwendungen und Schenkungen (Geldbe-
träge) an die Gemeinde Gauting sowie die 
Haerlin’sche und Ludwig und Marie Therese-
Sozialstiftung bis zu einer Höhe von 1.000 €. 

 

   

                                                 
15 Vorschlag: 25 % von Fußnote 9. 
16 Vorschlag: wie Fußnote 9. 
17 Vorschlag: bis zu 50 % von Fußnote 9. 
18 Vorschlag: 10 % von Fußnote 9 im Einzelfall. 
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3. in allgemeinen Rechts- und Verwaltungsangele-
genheiten: 

3. in allgemeinen Rechts- und Verwaltungsangele-
genheiten: 

 

3.1 die Behandlung von Rechtsbehelfen einschließ-
lich Abhilfeverfahren, die Abgabe von Prozess-
erklärungen einschließlich Klageerhebung, Ein-
legung von Rechtsmitteln und Abschluss von 
Vergleichen sowie die Erteilung des Mandats an 
einen Prozessbevollmächtigten oder eine Pro-
zessbevollmächtigte, wenn die finanzielle Aus-
wirkung auf die Gemeinde bzw., falls diese nicht 
bestimmbar, der Streitwert voraussichtlich 
50.000 € nicht übersteigt und die Angelegenheit 
keine grundsätzliche Bedeutung hat,  

3.1 die Behandlung von Rechtsbehelfen einschlie-
ßlich Abhilfeverfahren, die Abgabe von 
Prozesserklärungen einschließlich Klageerhe-
bung, Einlegung von Rechtsmitteln und Ab-
schluss von Vergleichen sowie die Erteilung des 
Mandats an eine Prozessbevollmächtigte oder 
einen Prozessbevollmächtigten, wenn die finan-
zielle Auswirkung auf die Gemeinde bzw., falls 
diese nicht bestimmbar ist, der Streitwert 
voraussichtlich 50.000€19 nicht übersteigt und 
die Angelegenheit keine grundsätzliche 
Bedeutung hat,  

 

3.2 Angelegenheiten des übertragenen Wirkungs-
kreises, soweit sie nicht dem Gemeinderat oder 
einem Ausschuss vorbehalten sind (§§ 2, 9), 
insbesondere Staatsangehörigkeits- und Perso-
nenstandswesen, Meldewesen, Wahlrecht und 
Statistik, Gesundheits- und Verterinärwesen, öf-
fentliches Verwsicherungswesen, Lastenaus-
gleich. 

3.2 Angelegenheiten des übertragenen Wir-
kungskreises, soweit sie nicht dem Gemein-
derat oder einem Ausschuss vorbehalten sind 
(§§ 2, 9), insbesondere Staatsangehörigkeits- 
und Personenstandswesen, Meldewesen, Wahl-
recht und Statistik, Gesundheits- und Veter-
inärwesen, öffentliches Versicherungswesen, 
Lastenausgleich. 

 

  3.3 (neu): die Benennung und Abberufung des exter-
nen behördlichen Datenschutzbeauftragten, des 
externen behördlichen Informationssicherheits-
beauftragten sowie die Bestellung des Informati-
onssicherheitsteams. Empfehlung der behördli-
chen Datenschutz- und Informationssicherheits-
beauftragten Firma actago.   

   

4. in Bauangelegenheiten 4. in Bauangelegenheiten:  

                                                 
19 Vorschlag: wie Fußnote 9. 
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Die Herstellung des gemeindlichen Einvernehmens 
bei Bauanträgen und sonstigen Bauangelegenheiten 
von untergeordneter Bedeutung, soweit Ausnahmen 
und Befreiungen von Bebauungsplänen oder bauord-
nungsrechtliche Vorschriften nicht erforderlich sind, 
für folgende Maßnahmen: 

Die Herstellung des gemeindlichen Einvernehmens 
bei Bauanträgen und sonstigen Bauangelegenheiten 
von untergeordneter Bedeutung, soweit Ausnahmen 
und Befreiungen von Bebauungsplänen oder bauord-
nungsrechtliche Vorschriften nicht erforderlich sind, 
für folgende Maßnahmen: 

 

4.1 Anbauten an bestehende Gebäude bis zu einer 
Grundfläche von max. 50 m² bzw. maximal 100 
m² Geschossfläche soweit sie sich in die Umge-
bung einfügen 

4.1. Anbauten an bestehende Gebäude bis zu einer 
Grundfläche von maximal 50 m² bzw. maximal 
100 m² Geschossfläche, soweit sie sich in die 
Umgebung einfügen; 

 

4.2 Ausbau von Aufenthaltsräumen und Wohnun-
gen in vorhandenen Wohngebäuden im Dach-
geschoss sowie im Kellergeschoss soweit Ab-
grabungen nicht erforderlich sind;  

4.2. Ausbau von Aufenthaltsräumen und Wohnun-
gen in vorhandenen Wohngebäuden im Dach-
geschoss sowie im Kellergeschoss, soweit Ab-
grabungen nicht erforderlich sind; 

 

4.3 Umbauten und Nutzungsänderungen, wenn die 
Nutzungsart der besonderen Art des Baugebie-
tes entspricht (§1 Absatz 2 Baunutzungsverord-
nung) 

4.3. Umbauten und Nutzungsänderungen, wenn die 
Nutzungsart der besonderen Art des Baugebie-
tes entspricht (§ 1 Abs. 2 Baunutzungsverord-
nung); 

 

4.4 Fassadenänderungen von untergeordneter Be-
deutung, 

4.4. Fassadenänderungen von untergeordneter Be-
deutung; 

 

4.5 Garagenbauten, wenn der nicht eingezäunte 
Stauraum vor der Garage mindestens 5 m be-
trägt 

4.5 Garagenbauten, wenn der nicht eingezäunte 
Stauraum vor der Garage mindestens 5 m be-
trägt; 

 

4.6 Einfriedungen 4.6 Einfriedungen;  

4.7 Werbeanlagen (einschließlich Anlagen für öf-
fentliche Plakatierung), sofern sie nicht der Wer-
beanlagensatzung unterliegen 

4.7 Werbeanlagen (einschließlich Anlagen für öf-
fentliche Plakatierung), sofern sie nicht der Wer-
beanlagensatzung unterliegen, 

 

4.8 Anträge auf Verlängerung rechtskräftiger Bau-
genehmigungen und Vorbescheide soweit sich 
die zugrunde liegende Rechtsgrundlage nicht 
geändert hat. 

4.8 Anträge auf Verlängerung rechtskräftiger Bau-
genehmigungen und Vorbescheide, soweit sich 
die zugrunde liegende Rechtslage nicht geän-
dert hat; 

 

4.9 Anträge auf Baugenehmigungen, bei denen ein 
Vorbescheidsverfahren durchgeführt wurde und 

4.9 Anträge auf Baugenehmigungen, bei denen ein 
Vorbescheidsverfahren durchgeführt wurde und 

 



11.05.2026 

 40 

die dem diesbezüglich gefassten Beschluss 
bzw. dem erteilten Vorbescheid entsprechen 

die dem diesbezüglich gefassten Bauaus-
schussbeschluss bzw. dem erteilten Vorbe-
scheid entsprechen; 

4.10 Anträge auf Baugenehmigungen, Vorbescheide 
und Vorlagen im Freistellungsverfahren im be-
planten Innenbereich; soweit die Festsetzungen 
der Bebauungspläne in allen Punkten eingehal-
ten werden 

4.10 Anträge auf Baugenehmigungen, Vorbescheide 
und Vorlagen im Freistellungsverfahren im be-
planten Innenbereich, soweit die Festsetzungen 
der Bebauungspläne in allen Punkten eingehal-
ten werden; 

 

4.11 Anträge auf Baugenehmigungen und Vorbe-
scheide im Bereich von in Aufstellung befindli-
chen planreifen (durch das Landratsamt bestä-
tigt) Bebauungsplänen, soweit die zukünftigen 
Festsetzungen in allen Punkten eingehalten 
werden 

4.11 Anträge auf Baugenehmigungen und Vorbe-
scheide im Bereich von in Aufstellung befindli-
chen planreifen (durch das Landratsamt bestä-
tigt) Bebauungsplänen, soweit die zukünftigen 
Festsetzungen in allen Punkten eingehalten 
werden 

 

4.12 Tekturpläne, wenn sie den vorstehenden Richtli-
nien entsprechen oder vorangegangenen Bau-
ausschussbeschlüssen nicht entgegenstehen 

4.12 Tekturpläne, wenn sie vorstehenden Richtlinien 
entsprechen oder vorangegangenen Bauaus-
schussbeschlüssen nicht entgegenstehen. 

 

4.13 die Abgabe der Erklärung der Gemeinde nach 
Artikel 58 Absatz 2 Nr. 4 bzw. die Mitteilung 
nach Artikel 58 Absatz 3 Satz 4 BayBO 

4.13 die Abgabe der Erklärung der Gemeinde nach 
Art. 58 Abs. 12 Satz 1 Nr. 5 bzw. die Mitteilung 
nach Art. 58 Abs. 32 Satz 46 BayBO, 

 

4.14 die Behandlung der Anzeige nach Artikel 58 Ab-
satz 2 Nr. 4 bzw. die Mitteilung nach Artikel 58 
Absatz 3 Satz 4 BayBO 

4.14 die Behandlung der Anzeige nach Art. 57 Abs. 5 
Satz 2 BayBO, 

 

4.15 die Stellungahme nach Art. 64 Abs. 1 Satz 2 
BayBO bzw. die Erteilung des gemeindlichen 
Einvernehmens nach & 36 BauGB und Art. 63 
Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 1 BayBO für Gebäude 
der Gebäudeklassen 1 bis 3 sowie für bauliche 
Anlagen, die keine Gebäude sind, mit einer 
Höhe bis zu 10 m – im Geltungsbereich eines 
Bebauungsplans nach § 30 Abs. 2 BauGB oder 
eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
nach § 30 Abs. 2 BauGB, soweit für das Vorha-
ben die Erteilung nur geringfügiger Ausnahmen 

4.15 die Stellungnahme nach Art. 64 Abs. 1 Satz 2 
BayBO bzw. die Erteilung des gemeindlichen 
Einvernehmens nach Art. 65 Abs. 1 Satz 4 
BayBO, § 36 BauGB und Art. 63 Abs. 3 Satz 2 
Halbsatz 1 BayBO für Gebäude der Gebäude-
klassen 1 bis 3 sowie für bauliche Anlagen, die 
keine Gebäude sind, mit einer Höhe bis zu 10 m  
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und Befreiungen nach § 31BauGB erforderlich 
ist  

- Im Geltungsbereich eines Bebauungsplans nach 
§ 30 Abs. 2 BauGB oder eines vorgezogenen 
Bebauungsplans nach § 30 Abs. 2 BauGB, so-
weit für das Vorhaben die Erteilung nur gering-
füiger Ausnahmen und Befreiungen nach § 31 
BauGB erforderlich ist 
- Innerhalb eines im Zusammenhang bebauten 
Ortsteils 

- im Geltungsbereich eines Bebauungsplans 
nach § 30 Abs. 1 BauGB oder eines vorha-
benbezogenen Bebauungsplans nach § 30 
Abs. 2 BauGB, soweit für das Vorhaben die 
Erteilung nur geringfügiger Ausnahmen und 
Befreiungen nach § 31 BauGB erforderlich 
ist,20 oder 
- innerhalb eines im Zusammenhang bebauten 
Ortsteils, 

 

 4.16 die Zustimmung nach § 36a BauGB für Ge-
bäude der Gebäudeklassen 1 bis 3 bei Abwei-
chungen, die einem Einzelvorhaben nach § 
246e Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 oder 3 dienen und 
keinen erheblichen Abweichungsumfang21 auf-
weisen,  
- im Geltungsbereich eines Bebauungsplans 
nach § 30 Abs. 1 BauGB, oder eines vorha-
benbezogenenen Bebauungsplans nach § 30 
Abs. 2 BauGB, oder 
- innerhalb eines im Zusammenhang bebauten 
Ortsteils, 

 

4.18 die Zulassung von isolierten Abweichungen im 
Sinne des Art. 63 Abs. 3 Satz 1 BayBO 

4.17 die Zulassung von isolierten Abweichungen im 
Sinne des Art. 63 Abs. 3 Satz 1 BayBO,  

 

4.19 die Erteilung von Negativzeugnissen nach § 28 
Abs. 1 Satz 3 BauGB bei Nichtbestehen eines 
Vorkaufsrechts. 

4.18 die Erteilung von Negativzeugnissen nach § 28 
Abs. 1 Satz 3 BauGB bei Nichtbestehen eines 
Vorkaufsrechts. 

 

   

5. In verkehrsrechtlichen Angelegenheiten: 5. in verkehrsrechtlichen Angelegenheiten:  

                                                 
20 Kriterien für die „Geringfügigkeit“ können ggf. unter Berücksichtigung der jeweiligen örtlichen Verhältnisse und der Festsetzung des betreffenden Bebauungsplans vorab im Rat entwickelt 

werden. 
21 Kriterien für die „Erheblichkeit“ können ggf. unter Berücksichtigung der jeweiligen örtlichen Verhältnisse und der Festsetzungen des betreffenden Bebauungsplans vorab im Rat entwickelt 

werden. 
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Alle Entscheidungen soweit sie nicht grundsätz-
liche Bedeutung haben. Angelegenheiten von 
grundsätzlicher Bedeutung sind beispielsweise 
Zonenge- und verbote, Geschwindigkeitsrege-
lung und Angelegenheiten von überörtlicher 
Bedeutung 

Alle Entscheidungen soweit sie nicht grundsätz-
liche Bedeutung haben. Angelegenheiten von 
grundsätzlicher Bedeutung sind beispielsweise 
Zonenge- und verebote, Geschwindigkeitsrege-
lung und Angelegenheiten von überörtlicher Be-
deutung. 

 

   

6. in Grundstücksangelegenheiten: 6. in Grundstücksangelegenheiten:  

6.1 der Abschluss von Verpflichtungs- und 
Verfügungsgeschäften über Grundstücke und 
grundstücksgleiche Rechte bis zu einer Wert-
grenze von 50.000 € im Einzelfall 

6.1. der Abschluss von Verpflichtungs- und Verfü-
gungsgeschäften über Grundstücke und grund-
stücksgleiche Rechte bis zu einer Wertgrenze 
von 50.000€ im Einzelfall 

 

6.2 die Abgabe von Erklärungen über dingli-
che Rechte und Vormerkungen, insbesondere 
Rangrücktrittserklärungen, Erteilung von Frei-
gaben und Löschungsbewilligungen für dingli-
che Rechte und Vormerkungen, die zu Gunsten 
der Gemeinde an fremden Grundstücken 
bestellt sind; 

6.2. die Abgabe von Erklärungen über dingliche 
Rechte und Vormerkungen, insbesondere Ran-
grücktrittserklärungen, Erteilung von Freigaben 
und Löschungsbewilligungen für dingliche 
Rechte und Vormerkungen, die zu Gunsten der 
Gemeinde an fremden Grundstücken bestellt 
sind, 

 

6.3 der Antrag und die Bewilligung von Tei-
lungen und Vereinigungen / Zuschreibungen 
(§890 BGB) von Grundstücken, die sich im Ei-
gentum der Gemeinde befinden; 

6.3. der Antrag und die Bewilligung von Teilungen 
und Vereinigungen / Zuschreibungen (§890 
BGB) von Grundstücken, die sich im Eigentum 
der Gemeinde befinden, 

 

6.4 die Messanerkennung und Auflassung bei 
bereits genehmigten Verträgen soweit die 
Abweichung nicht mehr als 5.000 € bzw. bei Be-
trägen über 50.000 € nicht mehr als 10 % be-
trägt; 

6.4. die Messanerkennung und Auflassung bei be-
reits genehmigten Verträgen soweit die Abwei-
chung nicht mehr als 5.000€ bzw. bei Beträgen 
über 50.000€ nicht mehr als 10% beträgt, 

 

6.5 der Abschluss von Miet- oder Pachtverträ-
gen, wenn die Gegenleistung 5.000 € im 
Haushaltsjahr nicht übersteigt und die Verträge 
nicht auf mehr als 10 Jahre unkündbar sind; 

6.5. der Abschluss von Miet- oder Pachtverträgen, 
wenn die Gegenleistung 5.000€ im Haushalts-
jahr nicht übersteigt und die Verträge nicht auf 
mehr als 10 Jahre unkündbar sind 
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(3) Bei wiederkehrenden Leistungen ist für die Be-
messung von Wertgrenzen nach Abs. 2 der 
Zeitraum maßgeblich, für den die rechtliche Bin-
dung bestehen soll; ist dieser Zeitraum nicht 
bestimmbar, so ist der fünffache Jahresbetrag 
anzusetzen. 

(3) Bei wiederkehrenden Leistungen ist für die Be-
messung von Wertgrenzen nach Abs. 2 der 
Zeitraum maßgeblich, für den die rechtliche Bin-
dung bestehen soll; ist dieser Zeitraum nicht be-
stimmbar, so ist der fünffache Jahresbetrag an-
zusetzen.  

 

   

(4) Soweit die Aufgaben nach Absatz 1 Nr. 7 und 
Absatz 2 nicht unter Art. 37 Abs. 1 Satz 1 GO 
fallen, warden sie hiermit der Ersten Bürger-
meisterin gemäß Art. 37 Abs. 2 GO zur 
selbstständigen Erledigung übertragen. 

(4) Soweit die Aufgaben nach Absatz 1 Nr. 7 und 
Absatz 2 nicht unter Art. 37 Abs. 1 Satz 1 GO 
fallen, werden sie hiermit dem ersten Bürger-
meister gemäß Art. 37 Abs. 2 GO zur selbst-
ständigen Erledigung übertragen.  

 

   

   

   

§ 14 § 14  

Vertretung der Gemeinde nach außen Vertretung der Gemeinde nach außen  

   

(1) Die Befugnis der Ersten Bürgermeisterin zur 
Vertretung der Gemeinde nach außen bei der 
Abgabe von rechtserheblichen Erklärungen 
(Art. 38 Abs. 1 GO) beschränkt sich auf den 
Vollzug der einschlägigen Beschlüsse des Ge-
meinderats und der beschließenden 
Ausschüsse, soweit die Erste Bürgermeisterin 
nicht gemäß § 13 zum selbstständigen Handeln 
befugt ist. 

(1) Die Befugnis des ersten Bürgermeisters zur 
Vertretung der Gemeinde nach außen bei der 
Abgabe von rechtserheblichen Erklärungen 
(Art. 38 Abs. 1 GO) beschränkt sich auf den 
Vollzug der einschlägigen Beschlüsse des Ge-
meinderats und der beschließenden Aus-
schüsse, soweit der erste Bürgermeister nicht 
gemäß § 13 zum selbstständigen Handeln be-
fugt ist. 

 

   

(2) Die Erste Bürgermeisterin kann im Rahmen ih-
rer Vertretungsbefugnis unter Beachtung des 
Art. 39 Abs. 2 GO anderen Personen Vollmacht 
zur Vertretung der Gemeinde erteilen.  

(2) Der erste Bürgermeister kann im Rahmen sei-
ner Vertretungsbefugnis unter Beachtung des 
Art. 39 Abs. 2 GO anderen Personen Vollmacht 
zur Vertretung der Gemeinde erteilen. 

 



11.05.2026 

 44 

   

   

   

   

§ 15 § 15  

Abhalten von Bürgerversammlungen Abhalten von Bürgerversammlungen  

   

(1) Die Erste Bürgermeisterin beruft mindestens 
einmal jährlich, auf Verlangen des Gemeinder-
ats auch öfter, eine Bürgerversammlung als Ort-
steilversammlungen in Gauting, Stockdorf, 
Buchendorf und Unterbrunn (einschließlich 
Oberbrunn und Hausen) ein (Art. 18 Abs. 1 
GO). Den Vorsitz in der Versammlung führt die 
Erste Bürgermeisterin oder ein von ihr bestellter 
Vertreter. 

(1) 1Der erste Bürgermeister beruft mindestens ein-
mal jährlich, auf Verlangen des Gemeinderats 
auch öfter, eine Bürgerversammlung als Orts-
teilversammlungen in Gauting, Stockdorf, Bu-
chendorf und Unterbrunn (einschließlich 
Oberbrunn und Hausen) ein (Art. 18 Abs. 1 
GO). 2Den Vorsitz in der Versammlung führt der 
erste Bürgermeister oder eine von ihm bestellte 
Vertretung. 

 

   

(2) Auf Antrag von Gemeindebürgern nach Art. 18 
Abs. 2 GO beruft die Erste Bürgermeisterin dar-
über hinaus eine weitere Bürgerversammlung 
ein, die innerhalb von drei Monaten nach Ein-
gang des Antrags bei der Gemeinde stattzufin-
den hat. 

(2) Auf Antrag von Gemeindebürgerinnen und Ge-
meindebürgern nach Art. 18 Abs. 2 GO beruft 
der erste Bürgermeister darüber hinaus eine 
weitere Bürgerversammlung ein, die innerhalb 
von drei Monaten nach Eingang des Antrags bei 
der Gemeinde stattzufinden hat. 

 

   

(3) Die Bürgerversammlungen werden einen Monat 
vorher angekündigt. Anträge zur Bürgerver-
sammlung, die spätestens 14 Tage vor dem 
Termin der Bürgerversammlung eingereicht 
werden, sind auf die Tagesordnung der Bürger-
versammlung zu setzen. 

(3) Die Bürgerversammlungen werden einen Monat 
vorher angekündigt. Anträge zur Bürgerversa-
mmlung, die spätestens 14 Tage vor dem Ter-
min der Bürgerversammlung eingereicht 
werden, sind auf die Tagesordnung der 
Bügerversammlung zu setzen. 
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(4) Empfehlungen der Bürgerversammlung müssen 
innerhalb einer Frist von drei Monaten vom Ge-
meinderat behandelt und abgeschlossen 
werden (Art. 18 Abs. 4 GO). 

(4) Empfehlungen der Bürgerversammlung müssen 
innerhalb einer Frist von drei Monaten vom Ge-
meinderat behandelt und abgeschlossen 
werden (Art. 18 Abs. 4 GO). 

 

   

   

   

§ 16 § 16  

Sonstige Geschäfte Sonstige Geschäfte  

   

Die Befugnisse der Ersten Bürgermeisterin, die 
außerhalb der Gemeindeordnung gesetzlich fest-
gelegt sind (z. B. Wahrnehmung der 
standesamtlichen Geschäfte, Aufnahme von Nottesta-
menten usw.), bleiben unberührt. 

Die Befugnisse des ersten Bürgermeisters, die 
außerhalb der Gemeindeordnung gesetzlich fest-
gelegt sind (z. B. Wahrnehmung der 
standesamtlichen Geschäfte, Aufnahme von Nottesta-
menten usw.), bleiben unberührt. 

 

   

   

   

   

2.   Stellvertretung 2.   Stellvertretung  

   

   

   

§ 17 § 17  

Weiterer Bürgermeister, weitere Stellvertreter, 
Aufgaben 

Weitere Bürgermeister, weitere Stellvertretung, 
Aufgaben 
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(1) Die Erste Bürgermeisterin wird im Fall der 
Verhinderung vom Zweiten Bürgermeister oder, 
wenn dieser ebenfalls verhindert ist, vom Dritten 
Bürgermeister vertreten (Art. 39 Abs. 1 Satz 1 
GO). 

(1) Der erste Bürgermeister wird im Fall der Verhin-
derung vom der zweiten Bürgermeisterin oder 
dem zweiten Bürgermeister und, wenn diese 
oder dieser ebenfalls verhindert ist, von der drit-
ten Bürgermeisterin oder dem dritten Bürger-
meister vertreten (Art. 39 Abs. 1 Satz 1 GO). 

 

   

(2) Für den Fall gleichzeitiger Verhinderung der 
Ersten Bürgermeisterin und ihrer Stellvertreter 
übernimmt die Stellvertretung das dienstälteste 
Gemeinderatsmitglied. Dieses Gemeinder-
atsmitglied ist auch zur Einberufung des Ge-
meinderates berechtigt, wenn alle Bürgermeis-
ter verhindert sind. 

(2) Für den Fall gleichzeitiger Verhinderung der 
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister be-
stimmt der Gemeinderat aus seiner Mitte ge-
mäß Art. 39 Abs. 1 Satz 2 GO weitere Stellver-
tretungen in folgender Reihenfolge: ::::::::::::: 
des ersten Bürgermeisters und seiner Stellver-
treter übernimmt die Stellvertretung das dienst-
älteste Gemeinderatsmitglied. Dieses Gemein-
deratsmitglied ist auch zur Einberufung des Ge-
meinderates berechtigt, wenn alle Bürgermeis-
ter verhindert sind.   

 

   

(3) Der Stellvertreter übt im Verhinderungsfall die 

gesamten gesetzlichen und geschäftsordnungs-
mäßigen Befugnisse der ersten Bürgermeisterin 
aus. 

(3) Die Stellvertreterin oder der Stellvertreter übt im 

Verhinderungsfall die gesamten gesetzlichen 
und geschäftsordnungsmäßigen Befugnisse des 
ersten Bürgermeisters aus. 
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(4) Ein Fall der Verhinderung liegt vor, wenn die zu 

vertretende Person aus tatsächlichen oder 
rechtlichen Gründen, insbesondere wegen Ab-
wesenheit, Urlaub, Krankheit, vorläufiger Diens-
tenthebung oder persönlicher Beteiligung nicht 
in der Lage ist, ihr Amt auszuüben. Ist die zu 
vertretende Person bei Abwesenheit gleichwohl 
dazu in der Lage, die Amtsgeschäfte auszuüben 
und bei Bedarf wieder rechtzeitig vor Ort zu 
sein, liegt ein Fall der Verhinderung nicht vor.  

(4) 1Ein Fall der Verhinderung liegt vor, wenn die zu 
vertretende Person aus tatsächlichen oder 
rechtlichen Gründen, insbesondere wegen Ab-
wesenheit, Urlaub, Krankheit, vorläufiger Diens-
tenthebung oder persönlicher Beteiligung nicht 
in der Lage ist, ihr Amt auszuüben. 2Ist die zu 
vertretende Person bei Abwesenheit gleichwohl 
dazu in der Lage, die Amtsgeschäfte auszuüben 
und bei Bedarf wieder rechtzeitig vor Ort zu 
sein, liegt ein Fall der Verhinderung nicht vor.  

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

V.   ORTSSPRECHER  V.   ORTSSPRECHERINNEN UND 
      ORTSSPRECHER  

 

   

   

   

§ 18 § 18  
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Rechtsstellung, Aufgaben Rechtsstellung, Aufgaben  

   

(1) In den ehemaligen Gemeinden, den heutigen 
Gemeindeteilen Buchendorf, Oberbrunn und 
Unterbrunn beruft die Erste Bürgermeisterin auf 
Antrag eines Drittels der dort ansässigen Ge-
meindebürger eine Ortsversammlung zur Wahl 
des Ortssprechers ein (Art. 60a GO), sofern 
diese Ortsteile nicht durch einen Sitz im Ge-
meinderat vertreten sind. 

(1) In den ehemaligen Gemeinden, den heutigen 
Gemeindeteilen, Buchendorf, Oberbrunn und 
Unterbrunn beruft der erste Bürgermeister auf 
Antrag eines Drittels der dort ansässigen Ge-
meindebürger eine Ortsversammlung zur Wahl 
der Ortssprecherin/des Ortssprechers ein 
(Art. 60a GO), sofern diese Ortsteile nicht durch 
einen Sitz im Gemeinderat vertreten sind. 

 

   

(2) Ortssprecher sind ehrenamtlich tätige Gemein-
debürger mit beratenden Aufgaben. Sie haben 
das Recht, an allen Sitzungen des Gemeinde-
rats und seiner Ausschüsse mit beratender 
Stimme teilzunehmen und Anträge zu stellen. 

(2) 1Ortssprecherinnen und Ortssprecher sind eh-
renamtlich tätige Gemeindebürger mit beraten-
den Aufgaben. 2Sie haben das Recht, an allen 
Sitzungen des Gemeinderats und seiner Aus-
schüsse mit beratender Stimme teilzunehmen 
und Anträge zu stellen.  

 

   

(3) Ortssprecher werden zu den Sitzungen eingela-
den; § 25 gilt entsprechend. 

(3) Ortssprecherinnen und Ortssprecher werden zu 
den Sitzungen eingeladen; § 25 gilt entspre-
chend. 

 

   

   

   

   

   

B.   Der Geschäftsgang  B.   Der Geschäftsgang  

   

   

I .    ALLGEMEINES  I .    ALLGEMEINES  
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§ 19 § 19  

Verantwortung für den Geschäftsgang Verantwortung für den Geschäftsgang  

   

(1) Gemeinderat und Erste Bürgermeisterin sorgen 
für den ordnungsgemäßen Gang der Geschäfte, 
insbesondere für den Vollzug der gesetzlichen 
Vorschriften im eigenen und im übertragenen 
Wirkungskreis und für die Durchführung der ge-
setzmäßigen Anordnungen und Weisungen der 
Staatsbehörden. Sie schaffen die dazu erforder-
lichen Einrichtungen (Art. 56 Abs. 2, Art. 59 
Abs. 1 GO). 

(1) 1Gemeinderat und erster Bürgermeister sorgen 
für den ordnungsgemäßen Gang der Geschäfte, 
insbesondere für den Vollzug der gesetzlichen 
Vorschriften im eigenen und im übertragenen 
Wirkungskreis und für die Durchführung der ge-
setzmäßigen Anordnungen und Weisungen der 
Staatsbehörden. 2Sie schaffen die dazu er-
forderlichen Einrichtungen (Art. 56 Abs. 2, 
Art. 59 Abs. 1 GO). 

 

   

(2) Eingaben und Beschwerden der Gemeindeein-
wohner an den Gemeinderat (Art. 56 Abs. 3 
GO) werden durch die Verwaltung vorbehandelt 
und sodann dem Gemeinderat oder dem zu-
ständigen beschließenden Ausschuss vorge-
legt. Eingaben, die in den Zuständigkeitsbereich 
der Ersten Bürgermeisterin fallen, erledigt diese 
in eigener Zuständigkeit; in bedeutenden Ange-
legenheiten unterrichtet sie den Gemeinderat.  

(2) 1Eingaben und Beschwerden der Gemeinde-
einwohnerinnen und Gemeindeeinwohner an 
den Gemeinderat (Art. 56 Abs. 3 GO) werden 
durch die Verwaltung vorbehandelt und sodann 
dem Gemeinderat oder dem zuständigen bes-
chließenden Ausschuss vorgelegt. 2Eingaben, 
die in den Zuständigkeitsbereich des ersten 
Bürgermeisters fallen, erledigt dieser in eigener 
Zuständigkeit; in bedeutenden Angelegenheiten 
unterrichtet er den Gemeinderat.  

 

   

   

   

§ 20 § 20  

Sitzungen, Beschlussfähigkeit Sitzungen, Beschlussfähigkeit  
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(1) Der Gemeinderat beschließt in Sitzungen 
(Art. 47 Abs. 1 GO). Eine Beschlussfassung 
durch mündliche Befragung außerhalb der 
Sitzungen oder im Umlaufverfahren ist ausges-
chlossen.  

(1) 1Der Gemeinderat beschließt in Sitzungen 
(Art. 47 Abs. 1 GO). 2Eine Beschlussfassung 
durch mündliche Befragung außerhalb der 
Sitzungen oder im Umlaufverfahren ist ausges-
chlossen.  

 

   

(2) Der Gemeinderat ist beschlussfähig, wenn 
sämtliche Mitglieder ordnungsgemäß geladen 
sind und die Mehrheit der Mitglieder anwesend 
und stimmberechtigt ist (Art. 47 Abs. 2 GO). 

(2) Der Gemeinderat ist beschlussfähig, wenn 
sämtliche Mitglieder ordnungsgemäß geladen 
sind und die Mehrheit der Mitglieder anwesend 
und stimmberechtigt ist (Art. 47 Abs. 2 GO). 

 

   

(3) Wird der Gemeinderat wegen Beschlussunfä-
higkeit in einer früheren Sitzung infolge einer 
nicht ausreichenden Zahl anwesender Mitglie-
der zum zweiten Mal zur Verhandlung über den-
selben Gegenstand zusammengerufen, so ist er 
ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen 
beschlussfähig. Bei der zweiten Einladung muss 
auf diese Bestimmung hingewiesen werden 
(Art. 47 Abs. 3 GO). 

(3) 1Wird der Gemeinderat wegen Beschlussun-
fähigkeit in einer früheren Sitzung infolge einer 
nicht ausreichenden Zahl anwesender 
Mitglieder zum zweiten Mal zur Verhandlung 
über denselben Gegenstand zusammengeru-
fen, so ist er ohne Rücksicht auf die Zahl der 
Erschienenen beschlussfähig. 2Bei der zweiten 
Einladung muss auf diese Bestimmung hingew-
iesen werden (Art. 47 Abs. 3 GO). 

 

   

   

 § 20a22  

 Sitzungsteilnahme durch Ton-Bild-Übertragung  

   

 (1) 1Gemeinderatsmitglieder (sowie Ortssprecherin-
nen und Ortssprecher) (, die wegen …/aus 

 

                                                 
22 Dieser Paragraph ist nur zu übernehmen, wenn der Gemeinderat mit Zweidrittelmehrheit eine Sitzungsteilnahme durch Ton-Bild-Übertragung zugelassen hat, vgl. Art. 47a Abs. 1 Sätze 1 

und 2 GO. 
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einem wichtigen Grund an einer Teilnahme im 
Sitzungssaal gehindert sind,) können an (öffen-
tlichen) Sitzungen des Gemeinderats mittels 
Ton-Bild-Übertragung teilnehmen (Art. 47a GO).  
2Dies gilt nicht …(z.B. für bestimmte Geg-
genstände; sonstige Voraussetzungen); hie-
reauf wird in der Ladung gesondert hingew-
iesen. 3Voraussetzung für die virtuelle 
Teilnahme an den Sitzungen ist die Unterzeich-
nung der Belehrung über die Teilnahme an Hy-
bridsitzungen.  

   

 (2) 1Gemeinderatsmitglieder, die mittels Ton-Bild-
Übertragung an der Sitzung teilnehmen wollen, 
müssen dies dem ersten Bürgermeister nach 
Zugang der Ladung spätestens bis …. Schrift-
lich oder elektronisch mitteilen. 2Die Höchstzahl 
der zuschaltbaren Teilnehmenden ist auf …. 
Begrenzt. 3Möchten mehr Gemeinderatsmitglie-
der nach Absatz 1 mittels Ton-Bild-Übertragung 
teilnehmen als zugelassen, erfolgt die Zulas-
sung nach der Reihenfolge der Anmeldungen 
(alternativ: entscheidet das Los). 

 

   

 (3) Wird das Gremium wegen Beschlussunfähigkeit 
in einer früheren Sitzung zum zweiten Mal zur 
Verhandlung über denselben Gegenstand zu-
sammengerufen, findet die Sitzung ohne Aus-
nahme als Präsenzsitzung statt.  

 

 Variante 1: Bereitstellung der Plattform zur audiovisu-
ellen Zuschaltung23 

 

 (4) Der Verantwortungsbereich der Gemeinde be-
schränkt sich auf die Bereitstellung der 

 

                                                 
23 Auch wenn die Gemeinde den Gremienmitgliedern einen Geldbetrag zur Anschaffung der Hard- und Software zur Verfügung stellt, ist diese Variante zu wählen. 
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Plattform zur audiovisuellen Zuschaltung. Ist 
entweder mindestens ein Gemeinderatsmitglied 
zugeschaltet oder bestätigt ein Test, dass eine 
Zuschaltmöglichkeit besteht, wird vermutet, 
dass der Grund für eine Nichtzuschaltung eines 
Gemeinderatsmitglieds nicht im Verantwor-
tungsbereich der Gemeinde liegt (Art. 47a Abs. 
4 Satz 5 GO) 

 Variante 2: Bereitstellung der Hard- und Software 
ohne laufende Systembetreuung 

 

 (4) Der Verantwortungsbereich der Gemeinde be-
schränkt sich auf die Bereitstellung der Platt-
form zur audiovisuellen Zuschaltung und da-
rauf, den Gremienmitgliedern die Hard- und 
Software in funktionsfähigem Zustand zur Ver-
fügung zu stellen, ohne die laufende Systembe-
treuung zu übernehmen. Vor Aushändigung der 
Hard- und Software wurde/wird die Funktionsfä-
higkeit der Hard- und Software durch die Ge-
meinde positiv festgestellt. Entsprechend Art. 
47a Abs. 4 Satz 5 GO fällt die Nichtzuschaltung 
eines Gemeinderatsmitglieds daher nicht in den 
Verantwortungsbereich der Gemeinde, wenn 
mindestens ein Gemeinderatsmitglied zuge-
schaltet ist oder ein Test bestätigt, dass eine 
Zuschaltmöglichkeit besteht (Art. 47a Abs. 4 
Satz 6 GO). 

 

 Variante 3: Bereitstellung der Hard- und Software mit 
laufender Systembetreuung 

 

 (4) Der Verantwortungsbereich der Gemeinde be-
schränkt sich auf die Bereitstellung der Platt-
form zur audiovisuellen Zuschaltung und da-
rauf, den Gremienmitgliedern die Hard- und 
Software in funktionsfähigem Zustand zur Ver-
fügung zu stellen und turnusmäßig Systembe-
treuungsmaßnahmen durchzuführen. Vor 
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Aushändigung wurde/wird die Funktionsfähig-
keit der Hard- und Software durch die Ge-
meinde positiv festgestellt. Ist die letzte System-
betreuungsmaßnahme turnusgemäß erfolgt und 
wurde/wird nach Vornahme der letzten System-
betreuungsmaßnahme die Funktionsfähigkeit 
der Hard- und Software positiv bestätigt, fällt die 
Nichtzuschaltung eines Gemeinderatsmitglieds 
entsprechend Art. 47a Abs. 5 Satz 4 GO nicht 
in den Verantwortungsbereich der Gemeinde, 
wenn mindestens ein Gemeinderatsmitglied zu-
geschaltet ist oder ein Test bestätigt, dass eine 
Zuschaltmöglichkeit besteht (Art. 47a Abs. 4 
Satz 6 GO). 

 (5) Eine Bildunterbrechung durch zugeschaltete 
Gemeinderatsmitglieder ist auch bei vorüberge-
hendem Verlassen des Platzes untersagt (Art. 
47a Abs. 3 Satz 1 GO). 

 

 (6) Bei den zugeschalteten Gemeinderatsmitglie-
dern erfolgt die Abstimmung mündlich nach na-
mentlichem Aufruf durch die Vorsitzende oder 
den Vorsitzenden (alternativ: per auf dem Bild-
schirm im Sitzungssaal sichtbarem Handzei-
chen). Eine Teilnahme an Wahlen ist nicht mög-
lich (Art. 47a Abs. 1 Satz 6 GO). 

 

 (7) Bei Zuschaltung mittels Ton-Bild-Übertragung 
zu einer nichtöffentlichen Sitzung haben die zu-
geschalteten Gemeinderatsmitglieder dafür 
Sorge zu tragen, dass die Übertragung in ihrem 
Verantwortungsbereich nur von ihnen wahrge-
nommen wird (Art. 47a Abs. 5 GO) 

 

   

   

§ 21 § 21  
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Öffentliche Sitzungen Öffentliche Sitzungen  

   

(1) Die Sitzungen des Gemeinderats und seiner 
Ausschüsse mit Ausnahme des Rechnungsprü-
fungsausschusses und Konzessionsausschus-
ses, soweit nicht Rücksichten auf das Wohl der 
Allgemeinheit oder auf berechtigte Ansprüche 
Einzelner entgegenstehen (Art. 52 Abs. 2 GO). 

(1) Die Sitzungen des Gemeinderats und seiner 
Ausschüsse mit Ausnahme des Rechnungsprü-
fungsausschusses und Konzessionsausschus-
ses sind öffentlich, soweit nicht Rücksichten auf 
das Wohl der Allgemeinheit oder auf berechtigte 
Ansprüche Einzelner entgegenstehen (Art. 52 
Abs. 2 GO). 

 

   

(2) Die öffentlichen Sitzungen des Gemeinderats 
sind allgemein zugänglich, soweit der für die Zu-
hörerschaft bestimmte Raum ausreicht. Für die 
Medien ist stets eine angemessene Zahl von 
Plätzen freizuhalten. Ton- und Bildaufnahmen 
jeder Art bedürfen der Zustimmung des oder der 
Vorsitzenden und des Gemeinderats; sie sind 
auf Verlangen eines einzelnen Mitglieds hin-
sichtlich seiner Person zu unterlassen. Ton- und 
Bildaufnahmen von Gemeindebediensteten und 
sonstigen Sitzungsteilnehmern sind nur mit de-
ren Einwilligung zulässig. 

(2) 1Die öffentlichen Sitzungen des Gemeinderats 
sind allgemein zugänglich, soweit der für die Zu-
hörerschaft bestimmte Raum ausreicht. 2Für die 
Medien ist stets eine angemessene Zahl von 
Plätzen freizuhalten. 3Ton- und Bildaufnahmen 
jeder Art bedürfen der Zustimmung der oder des 
Vorsitzenden und des Gemeinderats; sie sind 
auf Verlangen eines einzelnen Mitglieds hin-
sichtlich seiner Person zu unterlassen. 4Ton- 
und Bildaufnahmen von Gemeindebediensteten 
und sonstigen Sitzungsteilnehmenden sind nur 
mit deren Einwilligung zulässig.24 

 

   

(3) Zuhörer, die die Ordnung der Sitzung stören, 
können durch den Vorsitzenden oder die Vorsit-
zende aus dem Sitzungssaal gewiesen werden 
(Art. 53 Abs. 1 GO). 

(3) Zuhörende, welche die Ordnung der Sitzung 
stören, können durch die Vorsitzende oder den 
Vorsitzenden aus dem Sitzungssaal gewiesen 
werden (Art. 53 Abs. 1 GO). 

 

   

   

                                                 
24 Entscheidet sich ein Gemeinderat mit Zweidrittelmehrheit für eine Live-Übertragung öffentlicher Gremiensitzungen im Internet, ist die Aufnahme einer (rechtlich nicht zwingend vorausge-

setzten) Regelung in die Geschäftsordnung zur konkreten Ausgestaltung (z.B. welche Gremien; Livestream und/oder Mediathek) und zu den wesentlichen, in Art. 52 Abs. 4 Sätze 2 bis 7 GO 

angelegten rechtlichen Aspekten an dieser Stelle zu empfehlen. 
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§ 22 § 22  

Nichtöffentliche Sitzungen Nichtöffentliche Sitzungen  

   

(1) In nichtöffentlicher Sitzung werden in der Regel 
behandelt:  

(1) 1In nichtöffentlicher Sitzung werden in der Regel 
behandelt:  

 

   

1. Personalangelegenheiten in Einzelfällen, 1. Personalangelegenheiten in Einzelfällen,  

2. Rechtsgeschäfte in Grundstücksangelegen-
heiten, 

2. Rechtsgeschäfte in Grundstücksangelegen-
heiten, 

 

3. Angelegenheiten, die dem Sozial- oder 
Steuergeheimnis unterliegen, 

3. Angelegenheiten, die dem Sozial- oder 
Steuergeheimnis unterliegen, 

 

4. Wohnungsvergaben und Mietangelegenheiten 
(mit Ausnahme von allgemeinen Mietpreisfest-
setzungen), 

4. Wohnungsvergaben und Mietangelegenheiten 
(mit Ausnahme von allgemeinen Mietpreisfest-
setzungen). 

 

   

Außerdem werden in nichtöffentlicher Sitzung behan-
delt:  

2Außerdem werden in nichtöffentlicher Sitzung behan-
delt:  

 

(3)    

1. Angelegenheiten des übertragenen Wirkungs-
kreises, deren nichtöffentliche Behandlung im 
Einzelfall von der Aufsichtsbehörde verfügt ist, 

1. Angelegenheiten des übertragenen Wir-
kungskreises, deren nichtöffentliche Behand-
lung im Einzelfall von der Aufsichtsbehörde ver-
fügt ist, 

 

2. sonstige Angelegenheiten, deren Geheimhal-
tung durch Gesetz vorgeschrieben oder nach 
der Natur der Sache erforderlich ist.  

2. sonstige Angelegenheiten, deren Geheimhal-
tung durch Gesetz vorgeschrieben oder nach 
der Natur der Sache erforderlich ist. 

 

   

(2) Zu nichtöffentlichen Sitzungen können im Ein-
zelfall durch Beschluss Personen, die dem Ge-
meinderat nicht angehören, hinzugezogen 

(2) 1Zu nichtöffentlichen Sitzungen können im 
Einzelfall durch Beschluss Personen, die dem 
Gemeinderat nicht angehören, hinzugezogen 
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werden, wenn deren Anwesenheit für die Be-
handlung des jeweiligen Beratungsgegenstan-
des erforderlich ist. Diese Personen sollen zur 
Verschwiegenheit nach § 1 abs. 1 Nr. 1 Ver-
pflichtungsgesetz verpflichtet werden.  

werden, wenn deren Anwesenheit für die 
Behandlung des jeweiligen Beratungsgegen-
standes erforderlich ist. 2Diese Personen sollen 
zur Verschwiegenheit nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 
Verpflichtungsgesetz verpflichtet werden. 

   

(3) Die in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Bes-
chlüsse gibt die Erste Bürgermeisterin der Öffentlich-
keit bekannt, sobald die Gründe für die Geheimhal-
tung weggefallen sind (Art. 52 Abs. 3 GO). 

(3) Die in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Bes-
chlüsse gibt der erste Bürgermeister der Öffen-
tlichkeit bekannt, sobald die Gründe für die Ge-
heimhaltung weggefallen sind (Art. 52 Abs. 3 
GO).  

 

   

   

   

   

   

   

§ 22a    

Hybridsitzungen   

   

(1) Gemeinderatsmitglieder und Ortssprecher, die 
aus einem triftigen Grund an einer Teilnahme im 
Sitzungssaal gehindert sind, können an 
Sitzungen des Gemeinderats und mittels Ton-
Bild-Übertragung teilnehmen (Art. 47a GO). 
Dies gilt nicht für Ausschusssitzungen. 
Voraussetzung für die virtuelle Teilnahme an 
den Sitzungen ist die Unterzeichnung der 
Belehrung über die Teilnahme an Hy-
bridsitzungen. 
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(2) Gemeinderatsmitglieder, die mittels Ton-Bild-
Übertragung an der Sitzung teilnehmen wollen, 
müssen dies dem Ersten Bürgermeister oder 
der Ersten Bürgermeisterin nach Zugang der 
Ladung spätestens bis freitags, 12.00 Uhr vor 
dem Sitzungstag elektronisch mitteilen., 

  

   

(3) Wird das Gremium zum zweiten Mal zur Ver-
handlung über denselben Gegenstand zusam-
mengerufen, findet die Sitzung ohne Ausnahme 

als Präsenzsitzung statt. 

  

   

(4) Der Verantwortungsbereich der Gemeinde 
beschränkt sich auf die Bereitstellung der Platt-
form zur audiovisuellen Zuschaltung. Ist 
entweder mindestens ein Gemeinderatsmitglied 
zugeschaltet oder bestätigt ein Test, dass eine 
Zuschaltmöglichkeit besteht, wird vermutet, 
dass der Grund für eine Nichtzuschaltung eines 
Gemeinderatsmitglieds nicht im Verantwor-
tungsbereich der Gemeinde liegt (art. 47a Abs. 
4 Satz 5 GO). 

  

   

(5) Eine Bildunterbrechung durch zugeschaltete 
Gemeinderatsmitglieder ist auch bei vorüberge-
hendem Verlassen des Platzes untersagt (Art. 
47a Abs. 3 Satz 1 GO). 

  

(6) Bei den zugeschalteten Gemeinderatsmitglie-
dern erfolgt die Abstimmung mündlich nach na-
mentlichem Aufruf durch den Vorsitzenden oder 
die Vorsitzende. Eine Teilnahme an Wahl ist 
nicht möglich (Art. 47a Abs. 1 Satz 6 GO). 
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(7) Bei Zuschaltung mittels Ton-Bild-Übertragung 
zu einer nichtöffentlichen Sitzung haben die zu-
geschalteten Gemeinderatsmitglieder dafür 
Sorge zu tragen, dass die Übertragung in ihrem 
Verantwortungsbereich nur von ihnen wahrge-
nommen wird (Art. 47a Abs. 5 GO). Es ist unter-
sagt, den Hintergrund per Greenscreen- oder 
Chromakey-Effekt und ähnlichen Methoden 
künstlich zu verändern oder auszutauschen. 

  

   

   

   

I I .    VORBEREITUNG DER SITZUNGEN  I I .    VORBEREITUNG DER SITZUNGEN   

   

   

§ 23 § 23  

Einberufung Einberufung  

   

(1) Die Erste Bürgermeisterin beruft die Gemein-
deratssitzungen ein, wenn die Geschäftslage es 
erfordert oder wenn ein Viertel der Gemeinder-
atsmitglieder es schriftlich oder elektronisch un-
ter Bezeichnung des Beratungsgegenstandes 
beantragt (Art. 46 Abs. 2 Sätze 2 und 3 GO). 
Nach Beginn der Wahlzeit und im Fall des 
Art. 46 Abs. 2 Satz 3 GO beruft sie die Gemein-
deratssitzung so rechtzeitig ein, dass die 
Sitzung spätestens am 14. Tag nach Beginn der 
Wahlzeit oder nach Eingang des Verlangens bei 
ihr stattfinden kann (Art. 46 Abs. 2 Satz 4 GO). 

(1) 1Der erste Bürgermeister beruft die Gemeinder-
atssitzungen ein, wenn die Geschäftslage es er-
fordert oder wenn ein Viertel der Gemeinder-
atsmitglieder es schriftlich oder elektronisch un-
ter Bezeichnung des Beratungsgegenstandes 
beantragt (Art. 46 Abs. 2 Sätze 12 und 23 GO). 
2Nach Beginn der Wahlzeit und im Fall des 
Art. 46 Abs. 2 Satz 32 GO beruft er die Gemein-
deratssitzung so rechtzeitig ein, dass die 
Sitzung spätestens am 14. Tag vier Wochen 
nach Beginn der Wahlzeit (Art. 46 Abs. 2 Satz 1 
GO) oder spätestens am 14 Tag nach Eingang 
des Verlangens bei ihm stattfinden kann 
(Art. 46 Abs. 2 Satz 34 GO). 
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(2) Die Sitzungen finden im Rathaus Gauting statt; 
sie beginnen in der Regel um 19:15 Uhr. Re-
gelmäßiger Sitzungstag für Gemeinder-
atssitzungen ist der Dienstag. In der Einladung 
(§ 24) kann im Einzelfall etwas anderes bes-
timmt werden.  

(2) 1Die Sitzungen finden im Rathaus Gauting statt; 
sie beginnen in der Regel um 19.15 Uhr. 2Re-
gelmäßiger Sitzungstag für Gemeinder-
atssitzungen ist der Dienstag. 3In der Einladung 
(§ 25) kann im Einzelfall etwas anderes bes-
timmt werden. 

 

 

   

(3) Zur Vorbereitung einzelner Punkte i .d. R. des 
Bauausschusses bietet die Gemeinde Ortster-
mine an. Sie finden i. d. R. vor der betreffenden 
Sitzung um 18:00 Uhr statt. In der Einladung 
wird der Treffpunkt benannt. Ortstermine für die 
Tageslicht erforderlich ist, finden in der Winter-
zeit i. d. R. an dem der Sitzung vorangehenden 
Freitag um 15:00 Uhr statt. 

(3) Zur Vorbereitung einzelner Punkte i.d. R. des 
Bauausschusses bietet die Gemeinde Ortster-
mine an. Sie finden i. d. R. vor der betreffenden 
Sitzung um 18:00 Uhr statt. In der Einladung 
wird der Treffpunkt benannt. Ortstermine für die 
Tageslicht notwendig ist, finden in der Winter-
zeit i. d. R. an dem der Sitzung vorangehenden 
Freitag um 15:00 Uhr statt. 

 

   

   

   

§ 24 § 24  

Tagesordnung Tagesordnung  

   

(1) Die Erste Bürgermeisterin setzt die 
Tagesordnung fest. Rechtzeitig eingegangene 
Anträge von Gemeinderatsmitgliedern setzt die 
erste Bürgermeisterin möglichst auf die 
Tagesordnung der nächsten Sitzung. Ist das 
nicht möglich, sind die Anträge in jedem Fall in-
nerhalb von 3 Monaten auf die Tagesordnung 
einer Gemeinderatssitzung zu setzen. Eine ma-
terielle Vorprüfung findet nicht statt. 

(1) 1Der erste Bürgermeister setzt die 
Tagesordnung fest. 2Rechtzeitig eingegangene 
Anträge von Gemeinderatsmitgliedern setzt der 
erste Bürgermeister möglichst auf die 
Tagesordnung der nächsten Sitzung. 3Ist das 
nicht möglich, sind die Anträge in jedem Fall in-
nerhalb von 3 Monaten auf die Tagesordnung 
einer Gemeinderatssitzung zu setzen. 4Eine 
materielle Vorprüfung findet nicht statt. 
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(2) In der Tagesordnung sind die Beratungsge-
genstände einzeln und inhaltlich konkretisiert zu 
benennen, damit es den Gemeinder-
atsmitgliedern ermöglicht wird, sich auf die 
Behandlung der jeweiligen Gegenstände vorzu-
bereiten. Soweit die Konkretisierungen schutz-
würdige Daten enthalten, sollten diese den Ge-
meinderatsmitgliedern regelmäßig gesondert 
zur Verügung gestellt werden. Das gilt sowohl 
für öffentliche als auch für nichtöffentliche Ge-
meinderatssitzungen.  

(2) 1In der Tagesordnung sind die Beratungsge-
genstände einzeln und inhaltlich konkretisiert zu 
benennen, damit es den Gemeinder-
atsmitgliedern ermöglicht wird, sich auf die 
Behandlung der jeweiligen Gegenstände vorzu-
bereiten. 2Soweit die Konkretisierungen schutz-
würdige Daten enthalten, sollten diese den Ge-
meinderatsmitgliedern regelmäßig gesondert 
zur Verfügung gestellt werden. 3Das gilt sowohl 
für öffentliche als auch für nichtöffentliche Ge-
meinderatssitzungen.  

 

   

(3) Die Tagesordnung für öffentliche Sitzungen ist 
jeweils unter Angabe von Ort und Zeit der 
Sitzung spätestens am 3. Tag vor der Sitzung 
ortsüblich bekannt zu machen (Art. 52 Abs. 1 
GO). Die Tagesordnung nichtöffentlicher 
Sitzungen wird nicht bekannt gemacht. 

(3) 1Die Tagesordnung für öffentliche Sitzungen ist 
jeweils unter Angabe von Ort und Zeit der 
Sitzung spätestens am 3. Tag vor der Sitzung 
ortsüblich bekannt zu machen (Art. 52 Abs. 1 
GO). 2Die Tagesordnung nichtöffentlicher 
Sitzungen wird nicht bekannt gemacht. 

 

   

(4) Die Tagesordnung öffentlicher Sitzungen ist auf 
den Anschlagtafeln am Rathaus in Gauting 
sowie in allen Ortsteilen und ergänzend auf der 
Internetseite der Gemeinde bekannt zu machen. 
Wenn möglich sollte eine Veröffentlichung auch 
in den örtlichen Anzeigenblättern erfolgen. Aus-
genommen hiervon sind Ergänzungen der 
Tagesordnung gem. § 24 (1) oder aufgrund von 
Dringlichkeit. Für diesen Fall erfolgt mindestens 
eine Bekanntmachung auf der Anschlagtafel am 
Rathaus und im Internet. Der Tagesordnung im 
Internet sollen weitere Unterlagen, insbe-
sondere Beschlussvorlagen beigefügt werden, 
wenn und soweit das sachdienlich ist und 
Gesichtspunkte der Vertraulichkeit nicht entge-
genstehen.  

(4) Die Tagesordnung öffentlicher Sitzungen ist auf 
den Anschlagtafeln am Rathaus in Gauting so-
wie in allen Ortsteilen und ergänzend auf der In-
ternetseite der Gemeinde bekannt zu machen. 
Wenn möglich sollte eine Veröffentlichung auch 
in den örtlichen Anzeigenblättern erfolgen. Aus-
genommen hiervon sind Ergänzungen der Ta-
gesordnung gem. § 24 (1) oder aufgrund von 
Dringlichkeit. Für diesen Fall erfolgt mindestens 
eine Bekanntmachung auf der Anschlagtafel am 
Rathaus und im Internet. Der Tagesordnung im 
Internet sollen weitere Unterlagen, insbeson-
dere Beschlussvorlagen beigefügt werden, 
wenn und soweit das sachdienlich ist und Ge-
sichtspunkte der Vertraulichkeit nicht entgegen-
stehen. 
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(5) Den örtlichen Medien soll die Tagesordnung vor 
jeder öffentlichen Sitzung rechtzeitig mitgeteilt 
werden. 

(5) Den örtlichen Medien soll die Tagesordnung 
jeder öffentlichen Sitzung rechtzeitig mitgeteilt 
werden. 

 

   

   

§ 25 § 25  

Form und Frist für die Einladung Form und Frist für die Einladung  

   

(1) Die Gemeinderatsmitglieder werden mit ihrem 
Einverständnis elektronisch zu den Sitzungen 
eingeladen, indem der Sitzungstermin und der 
Sitzungsort durch eine E-Mail und die 
Tagesordnung durch einen mit dieser E-Mail 
versandten Link auf ein in einem technisch indi-
viduell gegen Zugriffe Dritter geschützten 
Bereich (Ratsinformationssystem) eingestelltes 
und abrufbares Dokument mitgeteilt werden. 
Die Tagesordnung kann bis spätestens zum Ab-
lauf des 3. Tages vor der Sitzung ergänzt 
werden. 

(2) Die Tagesordnung geht zu, wenn die E-Mail 
nach Absatz 1 Satz 1 im elektronischen 
Briefkasten des Empfängers oder bei seinem 
Provider abrufbar eingegangen und üblicher-
weise mit der Kenntnisnahme zu rechnen ist. 

(3) 1Der Tagesordnung sollen weitere Unterlagen, 
insbesondere Beschlussvorlagen, beigefügt 
warden, wenn und soweit das sachdienlich ist 
und Gesichtspunkte der Vertraulichkeit sowie 
des Datenschutzes nicht entgegenstehen. 2Die 
weiteren Unterlagen warden grundsäztlich nur 
elektronisch im Ratsinformationssystem im 

Variante 1: Elektronische Ladung, Einsatz eines 
Ratsinformationssystems 
 
(1) 1Die Gemeinderatsmitglieder werden mit ihrem 
Einverständnis elektronisch25) zu den Sitzungen ein-
geladen, indem der Sitzungstermin und der Sitzungs-
ort durch eine E-Mail und die Tagesordnung durch ei-
nen mit dieser E-Mail versandten Link auf ein in ei-
nem technisch individuell gegen Zugriffe Dritter ge-
schützten Bereich (Ratsinformationssystem)26) einge-
stelltes und abrufbares Dokument mitgeteilt werden. 
2Die Tagesordnung kann bis spätestens zum Ablauf 
des 3. Tages vor der Sitzung ergänzt werden. 3Ist 
eine elektronische Sitzungsladung ausnahmsweise 
seitens der Gemeinde technisch oder rechtlich un-
möglich, werden die Gemeinderatsmitglieder schrift-
lich unter Beifügung der Tagesordnung sowie weiterer 
Unterlagen, insbesondere Beschlussvorlagen, soweit 
diese sachdienlich sind und Gesichtspunkte der Ver-
traulichkeit sowie des Datenschutzes nicht entgegen-
stehen, geladen. 

(2) Die Tagesordnung geht zu, wenn die E-Mail 
nach Absatz 1 Satz 1 im elektronischen Briefkasten 
des Empfängers oder bei seinem Provider abrufbar 
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Sinne von Absatz 1 Satz 1 zur Verfügung 
gestellt. 

(4) 1Die Ladungsfrist beträgt 5 Tage; sie kann in 
dringenden Fällen auf 3 Tage verkürzt warden. 
2Der Sitzungstag und der Tag des Zugangs der 
Ladung warden bei der Berechnung der Frist 
nicht mitgerechnet. 

(5) 1Von den Ausschusssitzungen sind alle Ge-
meinderatsmitglieder durch elektronische 
Zusendung eines Abdrucks der Ladung zu un-
terrichten. 2Sind ordentliche Ausschuss-
mitglieder an der Sitzungsteilnahme verhindert, 
so unterrichten sie ihre namentlich bestellten 
Vertreter und fordern sie zur Teilnahme an der 
Sitzung auf. 

eingegangen und üblicherweise mit der Kenntnis-
nahme zu rechnen ist. 

(3) 1Der Tagesordnung sollen weitere Unterlagen, 
insbesondere Beschlussvorlagen, beigefügt werden, 
wenn und soweit das sachdienlich ist und Gesichts-
punkte der Vertraulichkeit sowie des Datenschutzes 
nicht entgegenstehen. 2Die weiteren Unterlagen wer-
den grundsätzlich nur elektronisch im Ratsinformati-
onssystem im Sinne von Absatz 1 Satz 1 zur Ver-fü-
gung gestellt. 

(4) 1Die Ladungsfrist beträgt 5 Tage; sie kann in 
dringenden Fällen auf 3 Tage verkürzt werden. 2Der 
Sitzungstag und der Tag des Zugangs der Ladung 
werden bei der Berechnung der Frist nicht mitgerech-
net. 

Variante 2: Schriftliche oder elektronische Ladung, 
Einsatz eines Ratsinformationssystems 

(1) 1Die Gemeinderatsmitglieder werden schriftlich 
unter Beifügung der Tagesordnung oder mit ihrem 
Einverständnis elektronisch25 zu den Sitzungen einge-
laden. 2Im Falle einer elektronischen Einladung wer-
den der Sitzungstermin und der Sitzungsort durch 
eine E-Mail und die Tagesordnung durch einen mit 
dieser E-Mail versandten Link auf ein in einem tech-
nisch individuell gegen Zugriffe Dritter geschützten 
Bereich (Ratsinformationssystem)26 eingestelltes und 
abrufbares Dokument mitgeteilt. 3Die Tagesordnung 
kann bis spätestens zum Ablauf des 3. Tages vor der 
Sitzung ergänzt werden. 

                                                 
25 Vgl. § 4 Abs. 3. 
26 Vgl. dazu das Muster „Datenschutzbelehrung Ratsinformationssystem“. 
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(2) Im Falle der elektronischen Ladung geht die Ta-
gesordnung zu, wenn die E-Mail nach Absatz 1 Satz 
2 im elektronischen Briefkasten des Empfängers oder 
bei seinem Provider abrufbar eingegangen und übli-
cherweise mit der Kenntnisnahme zu rechnen ist. 

(3) 1Der Tagesordnung sollen weitere Unterlagen, 
insbesondere Beschlussvorlagen, beigefügt werden, 
wenn und soweit das sachdienlich ist und Gesichts-
punkte der Vertraulichkeit sowie des Datenschutzes 
nicht entgegenstehen. 2Die weiteren Unterlagen kön-
nen schriftlich oder elektronisch im Ratsinformations-
system im Sinne von Absatz 1 Satz 2 zur Verfügung 
gestellt werden. 3Hat das Gemeinderatsmitglied sein 
Einverständnis zur elektronischen Ladung erklärt, 
werden die weiteren Unterlagen grundsätzlich nur 
elektronisch bereitgestellt. 

(4) 1Die Ladungsfrist beträgt 5 Tage; sie kann in 
dringenden Fällen auf 3 Tage verkürzt werden. 2Der 
Sitzungstag und der Tag des Zugangs der Ladung 
werden bei der Berechnung der Frist nicht mitgerech-
net. 

Variante 3: Schriftliche oder elektronische Ladung 
(ohne Ratsinformationssystem) 

(1) 1Die Gemeinderatsmitglieder werden schriftlich 
unter Beifügung der Tagesordnung oder mit ihrem 
Einverständnis elektronisch25) zu den Sitzungen ein-
geladen. 2Im Falle einer elektronischen Einladung 
wird die Tagesordnung als nicht veränderbares Doku-
ment durch E-Mail oder, soweit Rücksichten auf das 
Wohl der Allgemeinheit oder berechtigte Ansprüche 
Einzelner dies erfordern, durch De-Mail oder in ver-
schlüsselter Form versandt. 3Die Tagesordnung kann 
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bis spätestens zum Ablauf des 3. Tages vor der Sit-
zung ergänzt werden. 

(2) 1Im Falle der elektronischen Ladung geht die 
Tagesordnung zu, wenn sie im elektronischen Brief-
kasten des Empfängers oder bei seinem Provider ab-
rufbar eingegangen und üblicherweise mit der Kennt-
nisnahme zu rechnen ist. 2Für den Nachweis des Zu-
gangs einer De-Mail genügt die Eingangsbestätigung 
nach § 5 Abs. 8 des De-Mail-Gesetzes. 

(3) 1Der Tagesordnung sollen weitere Unterlagen, 
insbesondere Beschlussvorlagen, beigefügt werden, 
wenn und soweit das sachdienlich ist und Gesichts-
punkte der Vertraulichkeit sowie des Datenschutzes 
nicht entgegenstehen. 2Die weiteren Unterlagen kön-
nen schriftlich oder elektronisch gemäß Abs. 1 Satz 2 
zur Verfügung gestellt werden; sind schutzwürdige 
Daten enthalten, erfolgt die elektronische Übermitt-
lung durch De-Mail oder in verschlüsselter Form. 3Hat 
das Gemeinderatsmitglied sein Einverständnis zur 
elektronischen Ladung erklärt, werden die weiteren 
Unterlagen grundsätzlich nur elektronisch bereitge-
stellt. 

(4) 1Die Ladungsfrist beträgt 5 Tage; sie kann in 
dringenden Fällen auf 3 Tage verkürzt werden. 2Der 
Sitzungstag und der Tag des Zugangs der Ladung 
werden bei der Berechnung der Frist nicht mitgerech-
net. 

Variante 4: Schriftliche Ladung 

(1) 1Die Gemeinderatsmitglieder werden schriftlich 
unter Beifügung der Tagesordnung zu den Sitzungen 
eingeladen. 2Die Tagesordnung kann bis spätestens 
zum Ablauf des 3. Tages vor der Sitzung ergänzt 
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werden. 3Der Tagesordnung sollen weitere Unterla-
gen, insbesondere Beschlussvorlagen, beigefügt wer-
den, wenn und soweit das sachdienlich ist und Ge-
sichtspunkte der Vertraulichkeit sowie des Daten-
schutzes nicht entgegenstehen. 

(2) 1Die Ladungsfrist beträgt 5 Tage; sie kann in 
dringenden Fällen auf 3 Tage verkürzt werden. 2Der 
Sitzungstag und der Tag des Zugangs der Ladung 
werden bei der Berechnung der Frist nicht mitgerech-
net. 

 

   

§ 26 § 26  

Anträge Anträge27  

   

 Alternative 1: Schriftliche Anträge  

(1) Anträge, die in einer Sitzung behandelt werden 
sollen, sind schriftlich oder elektronisch zu stel-
len und ausreichend zu begründen. Bei el-
ektronischer Übermittlung sind Geheimhaltung-
sinteressen und der Datenschutz zu beachten; 
schutzwürdige Daten sind durch De-Mail oder in 
verschlüsselter Form zu übermitteln. Anträge 
sollen spätestens bis am 15. Tag (08.30 Uhr) 
vor der Sitzung bei der Ersten Bürgermeisterin 
eingereicht werden. Soweit ein Antrag mit Aus-
gaben verbunden ist, die im Haushaltsplan nicht 
vorgesehen sind, soll er einen 
Deckungsvorschlag enthalten. 

(1) 1Anträge, die in einer Sitzung behandelt werden 
sollen, sind schriftlich oder elektronisch zu stel-
len und ausreichend zu begründen. 2Bei el-
ektronischer Übermittlung sind Geheimhaltung-
sssinteressen und der Datenschutz zu 
beachten; schutzwürdige Daten sind durch De-
Mail oder in verschlüsselter Form zu übermit-
teln. Anträge 3Sie sollen spätestens bis zum 
15. Tag (8:30 Uhr) vor der Sitzung beim ersten 
Bürgermeister eingereicht werden. 3Soweit ein 
Antrag mit Ausgaben verbunden ist, die im 
Haushaltsplan nicht vorgesehen sind, soll er 
einen Deckungsvorschlag enthalten. 

 

   

                                                 
27 Diese Regelung ist auf § 25 abzustimmen. 
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(2) Verspätet eingehende oder erst unmittelbar vor 
oder während der Sitzung gestellte Anträge kön-
nen nachträglich in die Tagesordnung aufge-
nommen werden, wenn  

(2) Verspätet eingehende oder erst unmittelbar vor 
oder während der Sitzung gestellte Anträge 
können nachträglich in die Tagesordnung 
aufgenommen werden, wenn  

 

   

1. die Angelegenheit dringlich ist und der Gemein-
derat der Behandlung mehrheitlich zustimmt 

oder 

1. die Angelegenheit dringlich ist und der Gemein-
derat der Behandlung mehrheitlich zustimmt 
oder 

 

2. sämtliche Mitglieder des Gemeinderats anwes-
end sind und kein Mitglied der Behandlung wid-
erspricht.  

2. sämtliche Mitglieder des Gemeinderats anwes-
end sind und kein Mitglied der Behandlung wid-
erspricht.  

 

   

(3) Anträge zur Geschäftsordnung, z. B. Nichtbe-
fassungsanträge, Zurückziehung eines Antrags, 
u. ä., oder einfache Sachanträge, z. B. Änder-
ungsanträge, können auch während der Sitzung 
und ohne Beachtung der Form gestellt werden. 

(3) Anträge zur Geschäftsordnung, z. B. Nichtbe-
fassungsanträge, Zurückziehung eines Antrags 
u.Ä., Anträge auf Festsetzung eines Ordnungs-
gelds nach Art. 53 Abs. 3 GO28 oder einfache 
Sachanträge, z.B. Änderungsanträge, können 
auch während der Sitzung und ohne Beachtung 
der Schriftform gestellt werden. 

 

   

 Alternative 2: Schriftliche oder elektronische Anträge   

   

 (1) 1Anträge, die in einer Sitzung behandelt werden 
sollen, sind schriftlich oder elektronisch zu stel-
len und ausreichend zu begründen. 2Bei el-
ektronischer Übermittlung sind Geheimhaltung-
sinteressen und der Datenschutz zu beachten; 
schutzwürdige Daten sind durch De-Mail oder in 
verschlüsselter Form zu übermitteln. 3Anträge 

 

                                                 
28 Es wird empfohlen, diese Ergänzung zu übernehmen, sofern der Gemeinderat sich auch für ein Gebrauchmachen von der durch Art. 53 Abs. 3 GO eröffneten Möglichkeit zur Festsetzung 

eines Ordnungsgelds (auch im Wiederholungsfall) entschieden und den unten stehenden § 29 Abs. 8 ebenfalls in seine Geschäftsordnung aufgenommen hat. 
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sollen spätestens am 15. Tag (8:30 Uhr) vor der 
Sitzung beim ersten Bürgermeister eingereicht 
werden. 4Soweit ein Antrag mit Ausgaben ver-
bunden ist, die im Haushaltsplan nicht 
vorgesehen sind, soll er einen 
Deckungsvorschlag enthalten. 

   

 (2) Verspätet eingehende oder erst unmittelbar vor 
oder während der Sitzung gestellte Anträge 
können nachträglich in die Tagesordnung 
aufgenommen werden, wenn  

 

   

 1. die Angelegenheit dringlich ist und der Gemein-
derat der Behandlung mehrheitlich zustimmt 
oder 

 

 2. sämtliche Mitglieder des Gemeinderats anwes-
end sind und kein Mitglied der Behandlung wid-
erspricht.  

 

   

 (3) Anträge zur Geschäftsordnung, z. B. Nichtbe-
fassungsanträge, Zurückziehung eines Antrags 
u.Ä., Anträge auf Festsetzung eines Ordnungs-
gelds nach Art. 53 Abs. 3 GO28 oder einfache 
Sachanträge, z.B. Änderungsanträge, können 
auch während der Sitzung und ohne Beachtung 
der Form gestellt werden. 
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I I I .    SITZUNGSVERLAUF  I I I .    SITZUNGSVERLAUF  

   

   

§ 27 § 27  

Bürgerfragestunde Bürgerfragestunde  

   

Vor jeder öffentlichen Gemeinderatssitzung ist eine 
Bürgerfragestunde von längstens 15 Minuten Dauer 
durchzuführen. 

Vor jeder öffentlichen Gemeinderatssitzung ist eine 
Bürgerfragestunde von längstens 15 Minuten Dauer 
durchzuführen. 

 

(1). Bürger der Gemeinde Gauting sind im Rahmen 
der Bürgerfragestunde berechtigt auch Fragen 
zu stellen, die Angelegenheiten der 
Tagesordnung der nachfolgenden Gemeinder-
atssitzung betreffen. Die Fragen dürfen 
ausschließlich von der Ersten Bürgermeisterin 
beantwortet werden. 

(1) Bürger der Gemeinde Gauting sind im Rahmen 
der Bürgerfragestunde berechtigt auch Fragen 
zu stellen, die Angelegenheiten der 
Tagesordnung der nachfolgenden Gemeinder-
atssitzung betreffen. Die Fragen dürfen 
ausschließlich von dem ersten Bürgermeister 
beantwortet werden. 

 

(2) Beginn der Bürgerfragestunde ist um 19.00 Uhr, 
der Sitzungsbeginn verbleibt in jedem Fall bei 
19.15 Uhr. 

(2) Beginn der Bürgerfragestunde ist um 19.00 Uhr, 
der Sitzungsbeginn verbleibt in jedem Fall bei 
19.15 Uhr. 

 

(3) Die Redezeit wird auf 3 Minuten pro Fragestel-
ler begrenzt. 

(3) Die Redezeit wird auf 3 Minuten pro Fragestel-
ler begrenzt. 

 

(4) Die Reihenfolge der Fragesteller wird anhand 
einer ausgelegten Namensliste festgelegt. 

(4) Die Reihenfolge der Fragesteller wird anhand 
einer ausgelegten Namensliste festgelegt. 

 

(5) Das Protokoll der Bürgerfragestunde wird vom 
Protokoll der Sitzung getrennt. 

(5) Das Protokoll der Bürgerfragestunde wird vom 
Protokoll der Sitzung getrennt. 

 

(6) Die Bürgerfragestunde endet nach dem letzten 
Fragesteller, spätestens nach 15 Minuten. 

(6) Die Bürgerfragestunde endet nach dem letzten 
Fragesteller, spätestens nach 15 Minuten. 

 

   

§ 28 § 28  

Eröffnung der Sitzung Eröffnung der Sitzung  
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(1) Die Vorsitzende eröffnet die Sitzung. Sie stellt 
die ordnungsgemäße Ladung der Gemeinder-
atsmitglieder sowie die Beschlussfähigkeit des 
Gemeinderats fest und erkundigt sich nach Ein-
wänden gegen die Tagesordnung. Ferner lässt 
er über die Genehmigung der Niederschrift über 
die vorangegangene öffentliche Sitzung, falls 
sie mit der Einladung verschickt wurde, abstim-
men.   

(1) 1Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung. 2Er stellt 
die ordnungsgemäße Ladung der Gemeinder-
atsmitglieder sowie die Beschlussfähigkeit des 
Gemeinderats fest und erkundigt sich nach Ein-
wänden gegen die Tagesordnung. ³Ferner lässt 
er über die Genehmigung der Niederschrift über 
die vorangegangene öffentliche Sitzung, falls 
sie mit der Einladung verschickt wurde, abstim-
men. 

 

(2) Die Niederschrift über die vorangegangene 
nichtöffentliche Sitzung liegt bei der nächsten 
Sitzung aus und wird durch Beschluss genehm-
igt (Art. 54 Abs. 2 GO). Der Gemeinderat 
entscheidet im Anschluss daran über die Frei-
gabe einzelner Beschlüsse zur Veröffentlichung. 

(2) 1Die Niederschrift über die vorangegangene 
nichtöffentliche Sitzung liegt während der Dauer 
der Sitzung zur Einsicht für die Gemeinder-
atsmitglieder auf (alternativ: wird bei den Ge-
meinderatsmitgliedern in Umlauf gesetzt). 
2Wenn bis zum Schluss der Sitzung keine Ein-
wendungen erhoben werden, so gilt die Nieder-
schrift als vom Gemeinderat gemäß Art. 54 Abs. 
2 GO genehmigt.  
1Die Niederschrift über die vorangegangene 
nichtöffentliche Sitzung liegt bei der nächsten 
Sitzung aus und wird durch Beschluss genehm-
igt (Art. 54 Abs. 2 GO). 2Der Gemeinderat 
entscheidet im Anschluss daran über die Frei-
gabe einzelner Beschlüsse zur Veröffentlichung 

 

   

   

§ 29 § 29  

Eintritt in die Tagesordnung Eintritt in die Tagesordnung  

   

(1) Die einzelnen Tagesordnungspunkte werden in 
der in der Tagesordnung festgelegten 

(1) 1Die einzelnen Tagesordnungspunkte werden in 
der in der Tagesordnung festgelegten 
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Reihenfolge behandelt. Die Reihenfolge kann 
durch Beschluss geändert werden.  

Reihenfolge behandelt. 2Die Reihenfolge kann 
durch Beschluss geändert werden. 

   

(2) Soll ein Tagesordnungspunkt in nichtöffentlicher 
Sitzung behandelt werden (§ 22), so wird dar-
über, vorweg unter Ausschluss der Öffentlich-
keit, beraten und entschieden (Art. 52 Abs. 2 
Satz 2 GO). Wird von vornherein zu einer nicht-
öffentlichen Sitzung eingeladen, gilt die Behand-
lung in nichtöffentlicher Sitzung als gebilligt, 
wenn und soweit nicht der Gemeinderat anders 
entscheidet. 

(2) 1Soll ein Tagesordnungspunkt in nichtöffen-
tlicher Sitzung behandelt werden (§ 22), so wird 
darüber vorweg unter Ausschluss der Öffen-
tlichkeit beraten und entschieden (Art. 52 Abs. 2 
Satz 2 GO). 2Wird von vornherein zu einer 
nichtöffentlichen Sitzung eingeladen, gilt die 
Behandlung in nichtöffentlicher Sitzung als ge-
billigt, wenn und soweit nicht der Gemeinderat 
anders entscheidet. 

 

   

(3) Der Vorsitzende oder eine von ihm mit der Be-
richterstattung beauftragte Person trägt den 
Sachverhalt der einzelnen Tagesordnungs-
punkte vor und erläutert ihn. Anstelle des münd-
lichen Vortrags kann auf schriftliche Vorlagen 
verwiesen werden. 

(3) 1Die oder der Vorsitzende oder eine von ihr 
oder ihm mit der Berichterstattung beauftragte 
Person trägt den Sachverhalt der einzelnen 
Tagesordnungspunkte vor und erläutert ihn. 
2Anstelle des mündlichen Vortrags kann auf 
schriftliche Vorlagen verwiesen werden. 

 

   

(4) Zu Tagesordnungspunkten, die in einem 
Ausschuss behandelt worden sind, ist der Bes-
chluss des Ausschusses bekannt zu geben. 

(4) Zu Tagesordnungspunkten, die in einem 
Ausschuss behandelt worden sind, ist der Bes-
chluss des Ausschusses bekannt zu geben. 

 

   

(5) Soweit erforderlich, können auf Anordnung des 
Vorsitzenden oder auf Beschluss des Gemein-
derats Sachverständige zugezogen und gu-
tachtlich gehört werden. Entsprechendes gilt für 
sonstige sachkundige Personen. 

(5) 1Soweit erforderlich, können auf Anordnung der 
oder des Vorsitzenden oder auf Beschluss des 
Gemeinderats Sachverständige zugezogen und 
gutachtlich gehört werden. 2Entsprechendes gilt 
für sonstige sachkundige Personen. 
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§ 30 § 30  

Beratung der Sitzungsgegenstände Beratung der Sitzungsgegenstände  

   

(1) Nach der Berichterstattung, gegebenenfalls 
nach dem Vortrag der Sachverständigen, erö-
ffnet die Vorsitzende die Beratung. 

(1) Nach der Berichterstattung, gegebenenfalls 
nach dem Vortrag der Sachverständigen, erö-
ffnet die oder der Vorsitzende die Beratung. 

 

   

(2) Mitglieder des Gemeinderats, die nach den Um-
ständen annehmen müssen, von der Beratung 
und Abstimmung zu einem bestimmten Punkt 
der Tagesordnung wegen persönlicher Be-
teiligung (Art. 49 Abs. 1 GO) ausgeschlossen zu 
sein, haben dies vor Beginn der Beratung dem 
Vorsitzenden unaufgefordert mitzuteilen. 
Entsprechendes gilt, wenn Anhaltspunkte dieser 
Art während der Beratung erkennbar werden. 
Das wegen persönlicher Beteiligung ausges-
chlossene Mitglied hat während der Beratung 
und Abstimmung seinen Platz am 
Beratungstisch zu verlassen; es kann bei öffen-
tlicher Sitzung im Zuhörerraum Platz nehmen, 
bei nichtöffentlicher Sitzung verlässt es den 
Raum.  

(2) 1Mitglieder des Gemeinderats, die nach den 
Umständen annehmen müssen, von der 
Beratung und Abstimmung zu einem bes-
timmten Punkt der Tagesordnung wegen 
persönlicher Beteiligung (Art. 49 Abs. 1 GO) 
ausgeschlossen zu sein, haben dies vor Beginn 
der Beratung der oder dem Vorsitzenden 
unaufgefordert mitzuteilen. 2Entsprechendes 
gilt, wenn Anhaltspunkte dieser Art während der 
Beratung erkennbar werden. 3Das wegen 
persönlicher Beteiligung ausgeschlossene 
Mitglied hat während der Beratung und Abstim-
mung seinen Platz am Beratungstisch zu ver-
lassen; es kann bei öffentlicher Sitzung im 
Zuhörerraum Platz nehmen, bei nichtöffen-
tlicher Sitzung verlässt es den Raum.  

 

   

(3) Sitzungsteilnehmer dürfen das Wort nur er-
greifen, wenn es ihnen von dem Vorsitzenden 
erteilt wird. Der Vorsitzende erteilt das Wort in 
der Reihenfolge der Wortmeldungen. Bei 
gleichzeitiger Wortmeldung entscheidet der Vor-
sitzende über die Reihenfolge. Bei 
Wortmeldungen „zur Geschäftsordnung“ ist das 

(3) 1Sitzungsteilnehmende dürfen das Wort nur er-
greifen, wenn es ihnen vom der oder dem Vor-
sitzenden erteilt wird. 2Die oder der Vorsitzende 
erteilt das Wort in der Reihenfolge der 
Wortmeldungen. 3Bei gleichzeitiger 
Wortmeldung entscheidet die oder der Vor-
sitzende über die Reihenfolge. 4Bei 
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Wort außer der Reihe sofort zu erteilen, 
Zuhörern kann das Wort nicht erteilt werden. 
Beiräten kann das Wort bei den Tagesordnung-
spunkten erteilt werden, die ihre Angelegen-
heiten betreffen.  

Wortmeldungen „zur Geschäftsordnung“ ist das 
Wort außer der Reihe sofort zu erteilen, 
5Zuhörernden kann das Wort nicht erteilt 
werden. Beiräten kann das Wort bei den 
Tagesordnungspunkten erteilt werden, die ihre 
Angelegenheiten betreffen. 

   

(4) Redner sprechen von ihrem Platz aus; sie rich-
ten ihre Rede an den Gemeinderat. Die Rede-
beiträge müssen sich auf den jeweiligen 
Tagesordnungspunkt beziehen. 

(4) 1Rednerinnen und Redner sprechen von ihrem 
Platz aus; sie richten ihre Rede an den Gemein-
derat. 2Die Redebeiträge müssen sich auf den 
jeweiligen Tagesordnungspunkt beziehen. 

 

   

(5) Während der Beratung über einen Antrag sind 
nur zulässig: 

(5) 1Während der Beratung über einen Antrag sind 
nur zulässig: 

 

1. Anträge zur Geschäftsordnung,  1. Anträge zur Geschäftsordnung,   

2. Zusatz- oder Änderungsanträge oder Anträge 
auf Zurückziehung des zu beratenden Antrags. 

2. Zusatz- oder Änderungsanträge oder Anträge 
auf Zurückziehung des zu beratenden Antrags. 

 

   

 Über Anträge zur Geschäftsordnung ist sofort 
abzustimmen; eine Beratung zur Sache selbst 
findet insoweit nicht statt.  

 2Über Anträge zur Geschäftsordnung ist sofort 
abzustimmen; eine Beratung zur Sache selbst 
findet insoweit nicht statt.  

 

    

(6) Wenn keine Wortmeldungen mehr vorliegen, 
wird die Beratung von dem Vorsitzenden ges-
chlossen.  

(6) Wenn keine Wortmeldungen mehr vorliegen, 
wird die Beratung von der oder dem Vor-
sitzenden geschlossen. 

 

   

(7) Bei Verstoß gegen die vorstehenden Regeln zu 
Redebeiträgen ruft der Vorsitzende zur Ordnung 
und macht die betreffende Person auf den Ver-
stoß aufmerksam. Bei weiteren Verstößen kann 
der Vorsitzende ir das Wort entziehen.  

(7) 1Bei Verstoß gegen die vorstehenden Regeln 
zu Redebeiträgen ruft die oder der Vorsitzende 
zur Ordnung und macht die betreffende Person 
auf den Verstoß aufmerksam. 2Bei weiteren 
Verstößen kann die oder der Vorsitzende ihr 
das Wort entziehen. 
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 (8) Gegen Mitglieder des Gemeinderats, die die 
Ordnung erheblich stören, kann die oder der 
Vorsitzende mit Zustimmung des Gemeinderats 
ein Ordnungsgeld bis zu … (max. 500 €), im 
Wiederholungsfall bis zu … (max. 1000€) fest-
setzen. Ein Wiederholungsfall im Sinne von 
Satz 1 liegt vor, wenn gegenüber dem Mitglied 
innerhalb derselben Sitzung bereits ein Ord-
nungsgeld festgesetzt wurde (Art. 53 Abs. 3 
GO). 

 

   

(8) Mitglieder des Gemeinderats, die die Ordnung 
fortgesetzt erheblich stören, kann der Vorsit-
zende mit Zustimmung des Gemeinderats von 
der Sitzung ausschließen. Über den Ausschluss 
von weiteren Sitzungen entscheidet der Ge-
meinderat (Art. 53 Abs. 2 GO). 

(98) 1Mitglieder des Gemeinderats, die die Ordnung 
fortgesetzt erheblich stören, sodass der 
Sitzungsfortgang unmöglich gemacht oder 
jedenfalls wesentlich erschwert wird, kann die 
oder der Vorsitzende mit Zustimmung des Ge-
meinderats von der Sitzung ausschließen. ²Über 
den Ausschluss von weiteren Sitzungen 
entscheidet der Gemeinderat (Art. 53 Abs. 2 
GO). 

 

   

(9) Der Vorsitzende kann die Sitzung unterbrechen 
oder aufheben, falls Ruhe und Ordnung im 
Sitzungssaal auf andere Weise nicht wieder-
hergestellt werden können. Eine unterbrochene 
Sitzung ist spätestens am nächsten Tag 
fortzuführen; einer neuerlichen Einladung hierzu 
bedarf es nicht. Die Beratung ist an dem Punkt 
fortzusetzen, an dem die Sitzung unterbrochen 
wurde. Die Vorsitzende gibt Zeit und Ort der 
Fortsetzung bekannt. 

(109) 1Die oder der Vorsitzende kann die Sitzung un-
terbrechen oder aufheben, falls Ruhe und Ord-
nung im Sitzungssaal auf andere Weise nicht 
wiederhergestellt werden können. 2Eine unter-
brochene Sitzung ist spätestens am nächsten 
Tag fortzuführen; einer neuerlichen Einladung 
hierzu bedarf es nicht. 3Die Beratung ist an dem 
Punkt fortzusetzen, an dem die Sitzung unter-
brochen wurde. 4Die oder der Vorsitzende gibt 
Zeit und Ort der Fortsetzung bekannt. 
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§ 31 § 31  

Abstimmung Abstimmung  

   

(1) Nach Durchführung der Beratung oder nach An-
nahme eines Antrags auf „Schluss der 
Beratung" schließt der Vorsitzende die Beratung 
und lässt über den Beratungsgegenstand ab-
stimmen. Er vergewissert sich zuvor, ob die 
Beschlussfähigkeit (§ 20 Abs. 2 und 3) gegeben 
ist. 

(1) 1Nach Durchführung der Beratung oder nach 
Annahme eines Antrags auf „Schluss der 
Beratung" schließt die oder der Vorsitzende die 
Beratung und lässt über den Beratungsgegen-
stand abstimmen. 2Sie oder er vergewissert sich 
zuvor, ob die Beschlussfähigkeit (§ 20 Abs. 2 
und 3) gegeben ist. 

 

   

(2) Stehen mehrere Anträge zur Abstimmung, so 
wird über sie in der nachstehenden Reihenfolge 
abgestimmt: 

(2) Stehen mehrere Anträge zur Abstimmung, so 
wird über sie in der nachstehenden Reihenfolge 
abgestimmt: 

 

1. Anträge zur Geschäftsordnung,  1. Anträge zur Geschäftsordnung,   

2. Anträge, die mit dem Beschluss eines 
Ausschusses übereinstimmen; über sie ist vor 
allen anderen Anträgen zum gleichen 
Beratungsgegenstand abzustimmen; 

2. Anträge, die mit dem Beschluss eines 
Ausschusses übereinstimmen; über sie ist vor 
allen anderen Anträgen zum gleichen 
Beratungsgegenstand abzustimmen; 

 

3. weitergehende Anträge; das sind die Anträge, 
die voraussichtlich einen größeren Aufwand er-
fordern oder einschneidendere Maßnahmen 
zum Gegenstand haben, 

3. weitergehende Anträge; das sind die Anträge, 
die voraussichtlich einen größeren Aufwand er-
fordern oder einschneidendere Maßnahmen 
zum Gegenstand haben, 

 

4. früher gestellte Anträge vor später gestellten, 
sofern der spätere Antrag nicht unter die Nrn. 1 
bis 3 fällt. 

4. früher gestellte Anträge vor später gestellten, 
sofern der spätere Antrag nicht unter die Nrn. 1 
oder 3 fällt. 

 

   

(3) Grundsätzlich wird über jeden Antrag insgesamt 
abgestimmt. Über einzelne Teile eines Antrags 

(3) 1Grundsätzlich wird über jeden Antrag insge-
samt abgestimmt. 2Über einzelne Teile eines 
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wird getrennt abgestimmt, wenn dies bes-
chlossen wird oder der Vorsitzende eine Teilung 
vornimmt. 

Antrags wird getrennt abgestimmt, wenn dies 
beschlossen wird oder die oder der Vorsitzende 
eine Teilung vornimmt. 

   

(4) Vor der Abstimmung soll der Antrag verlesen 
werden. Der Vorsitzende formuliert die zur Ab-
stimmung anstehende Frage so, dass sie mit 
„ja" oder „nein" beantwortet werden kann. 
Grundsätzlich wird in der Reihenfolge 
„ja" - „nein" abgestimmt.  

(4) 1Vor der Abstimmung soll der Antrag verlesen 
werden. 2Die oder der Vorsitzende formuliert die 
zur Abstimmung anstehende Frage so, dass sie 
mit „ja" oder „nein" beantwortet werden kann. 
3Grundsätzlich wird in der Reihenfolge 
„ja" - „nein" abgestimmt.  

 

   

(5) Beschlüsse werden in offener Abstimmung 
durch Handaufheben oder auf Beschluss des 
Gemeinderats durch namentliche Abstimmung 
mit einfacher Mehrheit der Abstimmenden ge-
fasst, soweit nicht im Gesetz eine besondere 
Mehrheit vorgeschrieben ist. Bei Stimmen-
gleichheit ist der Antrag abgelehnt (Art. 51 
Abs. 1 GO); wird dadurch ein ausnahmsweise 
negativ formulierter Antrag abgelehnt, bedeutet 
dies nicht die Beschlussfassung über das Ge-
genteil. Kein Mitglied des Gemeinderats darf 
sich der Stimme enthalten (Art. 48 Abs. 1 Satz 2 
GO). 

(5) 1Beschlüsse werden in offener Abstimmung 
durch Handaufheben oder auf Beschluss des 
Gemeinderats durch namentliche Abstimmung 
mit einfacher Mehrheit der Abstimmenden ge-
fasst, soweit nicht im Gesetz eine besondere 
Mehrheit vorgeschrieben ist. 2Bei Stimmen-
gleichheit ist der Antrag abgelehnt (Art. 51 
Abs. 1 GO); wird dadurch ein ausnahmsweise 
negativ formulierter Antrag abgelehnt, bedeutet 
dies nicht die Beschlussfassung über das Ge-
genteil. 3Kein Mitglied des Gemeinderats darf 
sich der Stimme enthalten (Art. 48 Abs. 1 Satz 2 
GO). 

 

(6) Die Stimmen sind, soweit erforderlich, durch 
den Vorsitzenden zu zählen. Das Abstim-
mungsergebnis ist unmittelbar nach der Abstim-
mung bekannt zu geben; dabei ist festzustellen, 
ob der Antrag angenommen oder abgelehnt ist. 

(6) 1Die Stimmen sind, soweit erforderlich, durch 
die oder den Vorsitzenden zu zählen. 2Das Ab-
stimmungsergebnis ist unmittelbar nach der Ab-
stimmung bekannt zu geben; dabei ist 
festzustellen, ob der Antrag angenommen oder 
abgelehnt ist. 

 

(7) Über einen bereits zur Abstimmung gebrachten 
Antrag kann in derselben Sitzung die Beratung 
und Abstimmung nicht nochmals aufgenommen 
werden, wenn nicht alle Mitglieder, die an der 
Abstimmung teilgenommen haben, mit der 

(7) 1Über einen bereits zur Abstimmung gebrachten 
Antrag kann in derselben Sitzung die Beratung 
und Abstimmung nicht nochmals aufgenommen 
werden, wenn nicht alle Mitglieder, die an der 
Abstimmung teilgenommen haben, mit der 
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Wiederholung einverstanden sind. In einer 
späteren Sitzung kann, soweit gesetzlich nichts 
anderes vorgesehen, ein bereits zur Abstim-
mung gebrachter Beratungsgegenstand insbe-
sondere dann erneut behandelt werden, wenn 
neue Tatsachen oder neue gewichtige 
Gesichtspunkte vorliegen und der Beratungsge-
genstand ordnungsgemäß auf die 
Tagesordnung gesetzt wurde.  

Wiederholung einverstanden sind. 2In einer 
späteren Sitzung kann, soweit gesetzlich nichts 
anderes vorgesehen, ein bereits zur Abstim-
mung gebrachter Beratungsgegenstand insbe-
sondere dann erneut behandelt werden, wenn 
neue Tatsachen oder neue gewichtige 
Gesichtspunkte vorliegen und der Beratungsge-
genstand ordnungsgemäß auf die 
Tagesordnung gesetzt wurde.  

   

   

   

§ 32 § 32  

Wahlen Wahlen  

   

(1) Für Entscheidungen des Gemeinderats, die in 
der Gemeindeordnung oder in anderen 
Rechtsvorschriften als Wahlen bezeichnet 
werden, gilt Art. 51 Abs. 3 GO, soweit in an-
deren Rechtsvorschriften nichts Abweichendes 
bestimmt ist. 

(1) Für Entscheidungen des Gemeinderats, die in 
der Gemeindeordnung oder in anderen Rechts-
vorschriften als Wahlen bezeichnet werden, gilt 
Art. 51 Abs. 3 GO, soweit in anderen Rechtsvor-
schriften nichts Abweichendes bestimmt ist. 

 

   

(2) Wahlen werden in geheimer Abstimmung mit 
Stimmzetteln vorgenommen. Ungültig sind 
insbesondere Neinstimmen, leere Stimmzettel 
und solche Stimmzettel, die den Namen des 
Gewählten nicht eindeutig ersehen lassen oder 
aufgrund von Kennzeichen oder ähnlichem das 
Wahlgeheimnis verletzen können.  

(2) 1Wahlen werden in geheimer Abstimmung mit 
Stimmzetteln vorgenommen. 2Ungültig sind 
insbesondere Neinstimmen, leere Stimmzettel 
und solche Stimmzettel, die den Namen des 
oder der Gewählten nicht eindeutig ersehen las-
sen oder aufgrund von Kennzeichen oder ähnli-
chem das Wahlgeheimnis verletzen können.  

 

   

(3) Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgeg-
ebenen gültigen Stimmen erhält. Ist mindestens 

(3) 1Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgeg-
ebenen gültigen Stimmen erhält. 2Ist 
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die Hälfte der abgegebenen Stimmen ungültig, 
ist die Wahl zu wiederholen. Ist die Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen gültig und erhält nie-
mand mehr als die Hälfte der abgegebenen gü-
ltigen Stimmen, findet eine Stichwahl unter den 
beiden sich bewerbenden Personen mit den 
höchsten Stimmenzahlen statt. Haben im ersten 
Wahlgang mehr als zwei Personen die gleiche 
höchste Stimmenzahl , wird die Wahl wieder-
holt. Haben mehrere Personen die gleiche 
zweithöchste Stimmenzahl, entscheidet das Los 
darüber, wer von ihnen in die Stichwahl kommt. 
Bei Stimmengleichheit in der Stichwahl 
entscheidet gleichfalls das Los. 

mindestens die Hälfte der abgegebenen Stim-
men ungültig, ist die Wahl zu wiederholen. 3Ist 
die Mehrheit der abgegebenen Stimmen gültig 
und erhält niemand mehr als die Hälfte der 
abgegebenen gültigen Stimmen, findet eine 
Stichwahl unter den beiden sich bewerbenden 
Personen mit den höchsten Stimmenzahlen 
statt. 4Haben im ersten Wahlgang mehr als zwei 
Personen die gleiche höchste Stimmenzahl, 
wird die Wahl wiederholt. 5Haben mehrere Per-
sonen die gleiche zweithöchste Stimmenzahl, 
entscheidet das Los darüber, wer von ihnen in 
die Stichwahl kommt. 6Bei Stimmengleichheit in 
der Stichwahl entscheidet gleichfalls das Los. 

   

   

    

§ 33 § 33  

Anfragen Anfragen  

   

Die Gemeinderatsmitglieder können in jeder Sitzung 
nach Erledigung der Tagesordnung an den Vor-
sitzenden Anfragen über solche Gegenstände richten, 
die in die Zuständigkeit des Gemeinderats fallen und 
nicht auf der Tagesordnung stehen. Nach Möglichkeit 
sollen der Vorsitzende oder anwesende Gemeindebe-
dienstete solche Anfragen sofort beantworten. Ist das 
nicht möglich, so werden sie in der nächsten Sitzung 
oder schriftlich beantwortet. Eine Aussprache über 
Anfragen findet in der Sitzung grundsätzlich nicht 
statt. 

1Die Gemeinderatsmitglieder können in jeder Sitzung 
nach Erledigung der Tagesordnung an die oder den 
Vorsitzenden Anfragen über solche Gegenstände 
richten, die in die Zuständigkeit des Gemeinderats 
fallen und nicht auf der Tagesordnung stehen. 2Nach 
Möglichkeit sollen die oder der Vorsitzende oder an-
wesende Gemeindebedienstete solche Anfragen so-
fort beantworten. 3Ist das nicht möglich, so werden sie 
in der nächsten Sitzung oder schriftlich beantwortet. 
4Eine Aussprache über Anfragen findet in der Sitzung 
grundsätzlich nicht statt. 
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§ 34 § 34  

Beendigung der Sitzung Beendigung der Sitzung  

   

Nach Behandlung der Tagesordnung und etwaiger 
Anfragen schließt der Vorsitzende die Sitzung. 

Nach Behandlung der Tagesordnung und etwaiger 
Anfragen schließt die oder der Vorsitzende die Sitzung. 

 

Der Vorsitzende weist um 22.00 Uhr darauf hin, dass 
die Sitzung um 23.00 Uhr enden soll. Um 22.45 Uhr 
wird über die Fortsetzung der Sitzung entschieden. 
wird die Sitzung unterbrochen, wird diese spätestens 
am nächsten Werktag um 19.15 Uhr fortgesetzt; einer 
neuerlichen Einladung hierzu bedarf es nicht. die 
Beratung ist an dem Punkt fortzusetzen, an dem die 
Sitzung unterbrochen wurde. Der Vorsitzende gibt 
Zeit und Ort der Fortsetzung bekannt.  

Der Vorsitzende weist um 22.00 Uhr darauf hin, dass 
die Sitzung um 23.00 Uhr enden soll. Um 22.45 Uhr 
wird über die Fortsetzung der Sitzung entschieden. 
wird die Sitzung unterbrochen, wird diese spätestens 
am nächsten Werktag um 19.15 Uhr fortgesetzt; einer 
neuerlichen Einladung hierzu bedarf es nicht. die 
Beratung ist an dem Punkt fortzusetzen, an dem die 
Sitzung unterbrochen wurde. Der Vorsitzende gibt Zeit 
und Ort der Fortsetzung bekannt.  

 

   

   

   

IV.   SITZUNGSNIEDERSCHRIFT  IV.   SITZUNGSNIEDERSCHRIFT  

   

  
 

§ 35 § 35  

Form und Inhalt Form und Inhalt  

   

(1) Über die Sitzungen des Gemeinderats werden 
Niederschriften gefertigt, deren Inhalt sich nach 
Art. 54 Abs. 1 GO richtet. Darüber hinaus soll 
die Niederschrift den zum Verständnis der Be-
sprechungsgegenstände, Anträge und Beschlü-
sse wesentlichen Inhalt der Sitzung 
wiedergeben. Die Niederschriften werden 

(1) 1Über die Sitzungen des Gemeinderats werden 
Niederschriften gefertigt, deren Inhalt sich nach 
Art. 54 Abs. 1 GO richtet. 2Darüber hinaus soll 
die Niederschrift den zum Verständnis der Be-
sprechungsgegenstände, Anträge und Be-
schlüsse wesentlichen Inhalt der Sitzung wie-
dergeben. 3Die Niederschriften werden getrennt 

 



11.05.2026 

 79 

getrennt nach öffentlichen und nichtöffentlichen 
Tagesordnungspunkten geführt. Niederschriften 
sind jahrgangsweise zu binden. 

nach öffentlichen und nichtöffentlichen Tages-
ordnungspunkten geführt. 3Niederschriften sind 
jahrgangsweise zu binden. 

   

(2) Als Hilfsmittel für das Anfertigen der Nieder-
schrift können Tonaufnahmen gefertigt werden. 
Der Tonträger ist unverzüglich nach 
Genehmigung der Niederschrift zu löschen und 
darf Außenstehenden nicht zugänglich gemacht 
werden. 

(2) 1Als Hilfsmittel für das Anfertigen der Nieder-
schrift können Tonaufnahmen gefertigt werden. 
2Der Tonträger ist unverzüglich nach 
Genehmigung der Niederschrift zu löschen und 
darf Außenstehenden nicht zugänglich gemacht 
werden. 

 

   

(3) Ist ein Mitglied des Gemeinderats bei einer Bes-
chlussfassung abwesend, so ist dies in der Nie-
derschrift besonders zu vermerken. Jedes 
Mitglied kann verlangen, dass in der Nieder-
schrift festgehalten wird, wie es abgestimmt hat 
(Art. 54 Abs. 1 Satz 3 GO).  

(3) 1Ist ein Mitglied des Gemeinderats bei einer 
Beschlussfassung abwesend, so ist dies in der 
Niederschrift besonders zu vermerken. 2Jedes 
Mitglied kann verlangen, dass in der Nieder-
schrift festgehalten wird, wie es abgestimmt hat 
(Art. 54 Abs. 1 Satz 3 GO).  

 

   

(4) Die Niederschrift ist von dem oder der Vor-
sitzenden und von dem Schriftführer oder der 
Schriftführerin zu unterzeichnen und vom Ge-
meinderat zu genehmigen (Art. 54 Abs. 2 GO). 

(4) Die Niederschrift ist von der oder dem Vor-
sitzenden und von der Schriftführerin oder dem 
Schriftführer zu unterzeichnen und vom Ge-
meinderat zu genehmigen (Art. 54 Abs. 2 GO). 

 

   

(5) Neben der Niederschrift werden Anwesen-
heitslisten geführt. 

(5) Neben der Niederschrift werden Anwesen-
heitslisten geführt. 

 

   



11.05.2026 

 80 

(6) Begleitende Dokumente zu Vorträgen und Ber-
ichten werden in das Ratsinformationssystem 
eingestellt, soweit rechtlich zulässig. 

6) Begleitende Dokumente zu Vorträgen und Ber-
ichten werden in das Ratsinformationssystem 
eingestellt, soweit rechtlich zulässig. 

 

   

   

   

§ 36 § 36  

Einsichtnahme und Abschrifterteilung Einsichtnahme und Abschrifterteilung29  

   

(1) In die Niederschriften über öffentliche 
Sitzungen können alle Gemeindebürger Ein-
sicht nehmen; dasselbe gilt für auswärts 
wohnende Personen hinsichtlich ihres 
Grundbesitzes oder ihrer gewerblichen Nie-
derlassungen im Gemeindegebiet (Art. 54 
Abs. 3 Satz 2 GO). Zu diesem Zweck erfolgt 
die Veröffentlichung der öffentlichen Nieder-
schrift auf der Internetseite der Gemeinde. 

(1) In die Niederschriften über öffentliche Sitzungen 
können alle Gemeindebürgerinnen und Ge-
meindebürger Einsicht nehmen und sich gegen 
Kostenerstattung30 Kopien für den Eigenge-
brauch erteilen lassen; dasselbe gilt für aus-
wärts wohnende Personen hinsichtlich ihres 
Grundbesitzes oder ihrer gewerblichen Nieder-
lassungen im Gemeindegebiet (Art. 54 Abs. 3 
Satz 2 Sätze 2 bis 4 GO). Zu diesem Zweck er-
folgt die Veröffentlichung der öffentlichen Nie-
derschrift auf der Internetseite der Gemeinde. 

 

   

(2) Gemeinderatsmitglieder können jederzeit die 
Niederschriften über öffentliche und nichtöffen-
tliche Sitzungen einsehen und sich Abschriften 
der in öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse 
erteilen lassen (Art. 54 Abs. 3 Satz 1 GO). Ab-
schriften von Beschlüssen, die in nichtöffen-
tlicher Sitzung gefasst wurden, können sie ver-
langen, wenn die Gründe für die Geheimhaltung 

(2) 1Gemeinderatsmitglieder können jederzeit die 
Niederschriften über öffentliche und nichtöffen-
tliche Sitzungen einsehen und sich Abschriften 
der in Kopien der Niederschriften der öffen-
tlichenr Sitzungen gefassten Beschlüsse für den 
Eigengebrauch erteilen lassen (Art. 54 Abs. 3 
Satz 1 GO). 2Abschriften von Beschlüssen, die 
in nichtöffentlicher Sitzung gefasst wurden, 

 

                                                 
29 Absatz 3 ist auf § 25 abzustimmen. 
30 Rechtsgrundlage für den Kostenerstattungsbescheid bildet das Bayerische Kostengesetz i.V.m. der Kostensatzung mit kommunalem Kostenverzeichnis (Tarif-Nr. 060 im amtlichen Muster 

des StMI, BayMBl. 2025 Nr. 118) der Gemeinde. 
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weggefallen sind (Art. 52 Abs. 3 i.V.m. Art. 54 
Abs. 3 Satz 1 GO). 

können sie verlangen, wenn die Gründe für die 
Geheimhaltung weggefallen sind (Art. 52 Abs. 3 
i.V.m. Art. 54 Abs. 3 Satz 1 GO). 

   

(3) Niederschriften über öffentliche Sitzungen 
werden den Gemeinderatsmitgliedern im 
Ratsinformationssystem zur Verfügung gestellt. 
Gleiches gilt für Beschlüsse, die in nichtöffen-
tlicher Sitzung gefasst wurden, wenn die 
Gründe für die Geheimhaltung weggefallen 
sind. 

(3) 1Niederschriften über öffentliche Sitzungen kön-
nen den Gemeinderatsmitgliedern im Ratsinfor-
mationssystem zur Verfügung gestellt werden. 
2Gleiches gilt für Beschlüsse, die in nichtöffentli-
cher Sitzung gefasst wurden, wenn die Gründe 
für die Geheimhaltung weggefallen sind. 

 

   

 (4) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für Nieder-
schriften früherer Wahlzeiten. 

 

   

(4) In Rechnungsprüfungsangelegenheiten können 
die Gemeinderatsmitglieder jederzeit die Ber-
ichte über die Prüfungen einsehen (Art. 102 
Abs. 4 GO); Abschriften werden nicht erteilt. 

(5) In Rechnungsprüfungsangelegenheiten können 
die Gemeinderatsmitglieder jederzeit die Ber-
ichte über die Prüfungen einsehen (Art. 102 
Abs. 4 GO); Abschriften werden nicht erteilt. 

 

   

   

   

V.   Geschäftsgang der Ausschüsse V.   Geschäftsgang der Ausschüsse   

   

   

   

§ 37 § 37  

Anwendbare Bestimmungen Anwendbare Bestimmungen  
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(1) Für den Geschäftsgang der Ausschüsse gelten 
die §§ 19 bis 35 sinngemäß. Gemeinder-
atsmitglieder, die einem Ausschuss nicht an-
gehören, erhalten die Ladungen zu den 
Sitzungen nebst Tagesordnung nachrichtlich. 

(1) 1Für den Geschäftsgang der Ausschüsse gelten 
die §§ 19 bis 35 sinngemäß. 2Gemeinderatsmit-
glieder, die einem Ausschuss nicht angehören, 
erhalten die Ladungen zu den Sitzungen nebst 
Tagesordnung nachrichtlich. 

 

   

(2) Mitglieder des Gemeinderats können in der 
Sitzung eines Ausschusses, dem sie nicht an-
gehören, nur als Zuhörende anwesend sein. 
Eine Ausnahme hiervon gilt für Referenten für 
Themen ihres Aufgabenbereichs. Berät ein 
Ausschuss über den Antrag eines Gemeinder-
atsmitglieds, das diesem Ausschuss nicht an-
gehört, so gibt der Ausschuss ihm Gelegenheit, 
seinen Antrag mündlich zu begründen. Satz 1 
und 2 gelten für öffentliche und nichtöffentliche 
Sitzungen. 

(2) 1Mitglieder des Gemeinderats können in der 
Sitzung eines Ausschusses, dem sie nicht an-
gehören, nur als Zuhörende anwesend sein. 
2Berät ein Ausschuss über den Antrag eines 
Gemeinderatsmitglieds, das diesem Ausschuss 
nicht angehört, so gibt der Ausschuss ihm Gele-
genheit, seinen Antrag mündlich zu begründen. 
3Satz 1 und 2 gelten für öffentliche und 
nichtöffentliche Sitzungen.  

 

   

   

   

VI.   BEKANNTMACHUNG VON 
SATZUNGEN UND VERORDNUNGEN  

VI.   BEKANNTMACHUNG VON 
SATZUNGEN UND VERORDNUNGEN 

 

   

   

§ 38 § 38  

Art der Bekanntmachung Art der Bekanntmachung  

   

1) Satzungen und Verordnungen werden durch 
Veröffentlichung im Amtsblatt der Gemeinde 
Gauting amtlich bekannt gemacht.  
 

 Das Geschäftsordnungsmuster listet Varianten 1a bis 
einschließlich 6a zu § 38 Art der Bekanntmachung 
(siehe Anlage 1) 
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Zusätzlich wird auf  
 
Satzungen und Verordnungen hingewiesen, in-
dem sie in der Verwaltung der Gemeinde zur 
Einsichtnahme niedergelegt werden und die 
Niederlegung durch Anschlag an der Gemein-
detafel am Rathaus bekannt gemacht wird.  
 
Der Anschlag an der Gemeindetafel wird erst 
angebracht, wenn die Satzung oder Verordnung 
in der Verwaltung niedergelegt ist. Er wird frü-
hestens nach 14 Tagen wieder abgenommen. 

   

(2) Für die Bekanntmachung von Bebauungsplänen 
gilt § 10 BauGB. Ortsübliche Bekanntmachung 
im Sinne dieser Vorschrift ist die Bekanntma-
chung im Amtsblatt. 

  

   

(3) Satzungen, Verordnungen und Bebauungspläne 
werden nach Inkrafttreten auf der Internetseite 
der Gemeinde veröffentlicht. 

  

   

   

   

   

   

C.   SCHLUSSBESTIMMUNGEN C.   Schlussbestimmungen  

   

   

   

§ 39 § 39  
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Änderung der Geschäftsordnung Änderung der Geschäftsordnung  

   

Vorstehende Geschäftsordnung kann durch Bes-
chluss des Gemeinderats geändert werden. 

Vorstehende Geschäftsordnung kann durch Bes-
chluss des Gemeinderats geändert werden. 

 

   

   

   

§ 40 § 40  

Verteilung der Geschäftsordnung Verteilung der Geschäftsordnung  

   

Jedem Mitglied des Gemeinderats ist ein Exemplar 
der Geschäftsordnung auszuhändigen. Im Übrigen 
liegt die Geschäftsordnung zur allgemeinen Einsicht 
in der Verwaltung der Gemeinde auf und wird auf der 
Internetseite der Gemeinde veröffentlicht.  

1Jedem Mitglied des Gemeinderats ist ein Exemplar 
der Geschäftsordnung auszuhändigen. 2Im Übrigen 
liegt die Geschäftsordnung zur allgemeinen Einsicht 
in der Verwaltung der Gemeinde auf und wird auf der 
Internetseite der Gemeinde veröffentlicht. 

 

   

   

   

§ 41 § 41  

Inkrafttreten Inkrafttreten  

   

Diese Geschäftsordnung tritt mit Wirkung vom 
12.12.2023 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Ges-
chäftsordnung vom 23.11.2021 außer Kraft.  

1Diese Geschäftsordnung tritt mit Wirkung vom ….. in 
Kraft. ²Gleichzeitig tritt die Geschäftsordnung vom 
12.12.2023 außer Kraft. 

 

   

   

Gauting, den 12.12.2023 Gauting, den ………….  
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Dr. Brigitte Kössinger   ………………………  

Erste Bürgermeisterin  Erster Bürgermeister  

   

   

   

   

   

   

 


